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Kurzfassung - Abstract

StraBenverkehrszdahlung 2021 — Methodik der manuellen Zdhlungen und der
tempordren Messungen

Zur Ermittlung der Verkehrsentwicklung und zur Bereitstellung der Verkehrsstarken auf
BundesfernstraRen - Bundesautobahnen und Bundesstrallen - werden alle 5 Jahre bundes-
weite StraRenverkehrszdhlungen durchgefiihrt. Die fur das Jahr 2020 geplante StraRenver-
kehrszahlung wurde aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf
das Jahr 2021 verschoben. Die Zdhlungen wurden in einigen Bundeslandern nicht aus-
schlieflich manuell (teilweise videounterstiitzt), sondern an einbahnigen BundesstralRen
teilweise auch elektronisch mit Seitenradargeraten durchgefiihrt.

Der vorliegende Bericht enthalt eine detaillierte Beschreibung der Erhebungs- und der
Hochrechnungsmethodik der manuellen Zahlungen und der temporaren Messungen zur
Ermittlung der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken (DTV) sowie eine Darstellung
der Berechnung von weiteren KenngréRBen (Bemessungsverkehrsstarken und Werte fiir
Larmberechnungen), fiir die eine vorherige Ermittlung der DTV-Werte Voraussetzung ist.

Die methodischen Erlduterungen werden erganzt durch beispielhafte Berechnungen.

Am Ende des Berichts wird auf Anderungen und deren Auswirkungen im Vergleich zur SVZ
2015 eingegangen. Weiterhin sind Hinweise fir zuklnftige Zahlungen enthalten.

Road traffic census 2021 — Methodology

Nationwide road traffic censuses are carried out every 5 years to determine the traffic de-
velopment and to provide the traffic volumes on federal trunk roads - motorways and na-
tional roads. The road traffic census planned for 2020 was postponed to 2021 due to the
effects of the corona pandemic in 2020. In some federal states, the counts were not exclu-
sively carried out manually (partly with video support), but electronically with lateral radar
sensors on single-lane national roads.

This report contains a detailed description of the methods used to record and extrapolate
the manual counts and the temporary measurements used to determine the average daily
traffic volumes (AADT) as well as a presentation of the calculation of parameters (design
traffic volumes and values or noise calculations) for which a prior determination of the
AADT values is a prerequisite.

The methodological explanations are supplemented by exemplary calculations.

At the end of the report changes and their effects in comparison to the 2015 road traffic
census are discussed. Notes for future censuses are also included.
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Summary

Road traffic census 2021 — Methodology

Assignment of tasks

To determine the traffic development and provide the traffic volumes on the federal trunk
roads — motorways and national roads — traffic counts are carried out nationwide every
five years. The road traffic census planned for 2020 was postponed to 2021 due to the ef-
fects of the corona pandemic in 2020.

The traffic counts have been organized by the road administration of the federal states us-
ing standardized guidelines. As in previous years the counts were conducted as manual
short-time counts generally on free roads. In some states the counts were supplemented
with electronically temporarily counts with lateral radar sensors on single-lane national
roads. The federal states could include cross-towns links if they wanted to.

The executed operations incorporated a general inspection of the method of collecting
data and the extrapolation methods of the manual short-time or temporarily counts and
the possibility to make adjustments if applicable based on the experience and knowledge
of former years. Aims were the calculation of the AADT (annual average daily traffic) as
well as the calculation of design traffic volume and noise evaluation values which are
based on the AADT. Essential procedures were:

e  Preliminary operations to organize and define the counting days and resultant meet-
ings,

e compilation of the guidelines for the federal trunk roads,

e inspection of the catalogues of the counting stations,

e survey of the counting data during the counting and afterwards,

e extrapolation of the inspected 3-hour and 5-hour counts of the manual counts and
the 24-hours counts of the temporarily counts to get the ADDT,

e calculation of the design traffic volumes and noise evaluation values.

Methodological procedure

The nationwide road traffic count (RTC 2021) was comparable to counts in former years
concerning the method of collecting data and the extrapolation methods. The ascertain-
ment in general a complete spatial inventory count and the data collection takes place as
manual short-time counts on selected days or electronically temporarily counts in selected
weeks on the supra-regional roads.

On the base of updated data the free routes of the supra-regional traffic were subdivided
in counting segments with constant traffic characteristics and traffic volume. For each seg-
ment one counting station was defined which normally was identical to the station used in
former years (apart from newly built roads).

The counting data of the counting stations was captured by the road administrations with
the web-programme SVZ-Online, developed by the Federal Highway Research Institute
(BASt). The editing and first evaluation of the raw data took place on the central database
of BASt. The final evaluation and extrapolation were made by the evaluation office.
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Fixed counting dates

The dates for the counts were proposed by the evaluation office to each state and with
the state administration aligned and defined in the “Guidelines for the road traffic count
(RTC 2021) on the federal trunk roads”. When the counting days were fixed the public hol-
idays and school holidays of the states, the neighbour-states and even the neighbouring
countries were put into consideration.

Amount of counting per counting station

To graduate the operation expense for the manual short-time counts the counting stations
were classified into two groups:

Group A: Counting stations on motorways and on other roads with an expected
AADT of more than 7,000 vehicles/24h.

Group B: Counting station with an expected AADT of maximum 7,000 vehi-
cles/24h.

Normally the counting stations of group A were counted on 8 days (2 normal working
days, 2 Fridays, 2 working days during school holidays and 2 Sundays).

During the working days the traffic was counted between 15 and 18 o’clock, on Sundays
from 16 to 19 o’clock. During the two normal workdays an additional counting took place
between 7 and 9 o’clock. Overall in group A the total amount of counting was 28 hours.

The counting stations of group B were counted on 6 days (2 normal working days, 2 work-
ing days during school holidays and 2 Sundays). There was no counting on Fridays and in
the morning during normal working days. Overall in group B the total amount of counting
was 18 hours.

Under certain circumstances the amount of counting could be reduced in both groups.
Three types of reduction were identified. These were evaluated by BASt and registered in
SVZ-Online.

For the electronically temporarily counts the states used a concept, that allows to perform
the counting in the period of the five years since the last road traffic census (2015). This
concept is defined by BASt and takes into account that there is a limited number of lateral
radar sensors. The concept requires counting of 3 complete weeks, 2 normal weeks and 1
week during school holidays.

Types of vehicles

For the counting in 2021 six types of vehicles have been differentiated:

e  Bicycles,

e motorcycles,

e light traffic (including delivery vans, without motorcycles) = LVm,

e  busses,

e trucks without trailers (gross vehicle weight more than 3.5t) = LoA,
e juggernaut (truck and trailer) = Lz.

Because of the difficulties to capture delivery vans (Lfw, gross vehicle weight maximum of
3.5t) at the automatic permanent counting stations and the ECE-agreement the vans be-
came part of the group light traffic = LVvm.
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Catalogues of the counting stations (ZV)

These catalogues describe the counting stations concerning the administrative and territo-
rial classification, the characterization of the counting segment as well as the definition of
the amount of counting. The base for classifications was the ZV of the RTC 2015. The ZV
was checked according to validity for the RTC 2021 and adjusted if necessary.

The detailed assessment of the ZV ensured that all requirements to the counting stations
concerning the later data handling and evaluation are fulfilled.

Different detailed assessments to check the integrity and the plausibility of the infor-
mation of the counting stations were executed according to the criteria of BASt and their
programme SVZ-Online. Missing or implausible data was reported to BASt as comments.

During the next step the still existing shortcomings and more necessary assessments were
listed and delivered to the responsible traffic authorities - for further assessment, correc-
tion and completion.

Counting data of manual short-time counts

During the data input of the manual short-time counts with the programme SVZ-Online
the plausibility of the data was extensively tested. The tests were primarily made to find
out and eliminate mistakes during the data input, mathematical mistakes on the manual
counting sheets, mistakes in reading of handwritings etc. Therefore threshold values for
every vehicle type, counting type (Group A or B) and type day were defined to ensure that
less than 5% of the counts per hour could be marked as irregular or implausible.

For the further assessment of the data input a gradational line was taken. At first the plau-
sibility of the single hourly data of a counting day was assessed. With the data of the sec-
ond counting period the days could be compared to each other and more assessments ac-
cording to different specific values were made.

Based on the approach of RTC 2015 a counting data diagram was designed to make an ad-
ditional assessment of all collected data. All relevant data of each counting station is re-
captured in this diagram and in addition the counting data from the RTC 2015 is shown as
reference. The diagram was produced for each and every counting station, which means
also for those ones which didn’t show any irregularities or implausibility.

The traffic authorities were informed in time intervals about the actual state of affairs
concerning the counting data. This happened by means of spreadsheets which showed the
number of target counting days, counting days without data, incomplete, unevaluated an
implausible. Generally it was indicated to the traffic authorities that is necessary to inform
about road works, deviation effects (including cause and time frames) for counting sta-
tions. This information should be insert together with the counting data into SVZ-Online.

Counting data of electronically temporarily counts

For the electronically temporarily counted data there exists a defined data format to inte-
grate the data into SVZ-Online. But not all states used this data format. Therefore it was
necessary to design different interfaces to transform the counting data in the required
data format. This included first evaluation checks concerning data gaps in each counting
week, implausible data, missing vehicle types etc.
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Permanent automatic counting stations (DZ)

All the factors and equations which are necessary for the extrapolation were deduced
from the automatic permanent counting stations of the year 2021. The network of auto-
matic permanent counting stations was built by round about 2,508 counting stations:
2,108 on federal trunk roads (1,227 on motorways and 881 on national roads), 400 on
state roads and country roads). All of them were used to create the extrapolation for the
federal trunk roads.

Because of the different requirements concerning quality and differentiations of the auto-
mated data a selection of automatic permanent counting stations had to be made for the
different extrapolation and assessment steps. For example for the extrapolation according
to regions only those counting stations with data of 8+1 vehicle types were used. During
the work process other DZ were eliminated because they did not fulfil the criteria for valid
days, where located at country frontiers or showed specific local features which could not
be used to describe the typical traffic characteristics of a region.

Extrapolation

The manual short-time counts were — as done in former years — per vehicle and counting
station in two steps extrapolated to get numbers per year (AADT). The AADT for double
lane roads were calculated separately for each direction. Analogous to the RTC 2015 the
AADT numbers during normal timeframe (NZB) with the AADT numbers for Tuesdays to
Thursdays, for Fridays and for Sundays were additionally calculated. The normal
timeframe shows a database unaffected by public holidays, school holidays and winter
conditions. It shows the typical traffic behaviour (on 46 days in 2021).

During the first step of extrapolation (HR-phase 1) the counts were extrapolated with so
called hour/day-factors “a” to a daily traffic Qz (0 to 24 o’clock) of the counting day “Z”. In
the second step (HR-phase 2) these daily traffic numbers were converted with so called
day/year-factors “cv” per trip-purpose-group “V” (DTVw, DTVy, DTVs) to get the AADTY (in
German DTVy) or with the factor “cnzs” to get DTVpi-no,nzs, DTVrrnzs, and DTVsonze - see fig-
ure 1.

For the extrapolation of the temporarily counting there was only one calculation step nec-
essary to convert the counted average daily traffic volumes of the counting weeks to get
the ADDTy. When the data of the counting weeks were incomplete (e.g. missing single
days in a counting week) the conversion was done per counting day for the remaining
complete single counting days.

The calculation of the extrapolation- and conversion-factors was made differently accord-
ing to the different road types.
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Figure 1: Process of he AADT-calculation (AADT in German DTV) for manual short-time coutings

Extrapolation in traverse lines

Because of the high density of permanent automatic counting stations on motorways and
parts of the double lane national roads and Europe roads the factors were deduced dis-
tance-related. The network of motorways therefore was divided into 480 traverse lines,
the network of double lane national roads and Europe roads into 90 traverse lines.

In the first step the extrapolation factors were calculated from the permanent automatic
counting station of the traverse line for each counting day and each vehicle type per direc-
tion. If multiple automatic permanent counting stations were situated in one traverse line
arithmetic average factors were formed.

For the derivation of the extrapolation factors in step two not only the daily traffic num-
bers were needed but also the yearly average values of the different day-groups (Tuesday
to Thursday, Friday and Sunday), the trip-purpose-group V (DTVv,) and the normal
timeframe of each permanent automatic counting station. The day/year-factors were cal-
culated by the ratio of the two data.

Extrapolation in areal regions

For the other counting stations on national roads, state roads and country roads which
cannot be allocated to a traverse line the counting data has been calculated area related
with the help of regression equations and mean factors from automatic permanent count-
ing stations which are situated in the so-called areal regions.

Therefore, the subordinated road network had been divided in to 48 areal units with simi-
lar traffic characteristics.

The automatic permanent counting stations were taken out of the collective of single un-
divided roads and then selected according to specific criteria. From 1,281 only 891 DZ
were selected for extrapolation.

For the vehicle type LVm count-specific regression equations were deduced as well for ex-
trapolation phase 1 (hour/day) as for phase 2 (day/year) from the automatic counting sta-
tions in areal regions.
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For the other vehicle types mean hour/day-factors for extrapolation phase 1 were identi-
fied for each region, each vehicle type and counting day.

For the two vehicle types of the heavy traffic of goods (LoA and Lz) the mean day/year-fac-
tors for phase 2 were deduced together. For busses the extrapolation factors from LVm
equations were used.

For two-wheelers (bicycles and motorcycles) separate extrapolation factors were used to
take into consideration particularly the weather dependent and seasonal variation in the
use of two wheelers.

The AADT-results of the counting stations in areal regions were calculated cross-section-
related.

Design hourly volume (DHV, in German MSV)

The design hourly volume (DHV) is defined as the 50th highest hour of the hourly data of
all days of the year. This data was determined for each direction as well as the corre-
sponding SV-quota (bsy) for this hour.

For the counting stations in traverse lines the design hourly volume (DHV) and the bsy-
qguota were determined via a direct linkage to the permanent counting stations in the trav-
erse line, same as with the extrapolation factors.

For manual short-time counting Group A (AADT >7,000 vehicle/24h) and for electronically
temporarily counting the design hourly volume is set to the counting value of the hour
with the highest counting values. The bsy-quota is the corresponding value of this hour.

For manual short-time counting group B the method of RTC 2015 for roads with AADT
<7,000 vehicle/24h was used to determine the design hourly volume, i.e. the calculation
was done via regression function. This function was based on data of permanent counting
stations with a maximum of 7,000 vehicle/24h in all areal regions.

Noise parameters

The calculation of the noise parameters for the relevant hourly traffic volume and the
heavy traffic quota during the four time zones day, night, morning and evening has been
also calculated separately for traverse lines and areal regions.

For the counting stations in traverse lines the conversion factors were determined using
the automatic permanent counting stations in the specific traverse line. For the counting
stations in area regions conversion factors were calculated based on the data of perma-

nent counting stations in all areal regions and were differentiated by road type (national
roads and all other roads) and by SV-quota (SV <6% and 26%).

Findings

With the described method AADT-results (separated for vehicle types and groups) for over
12.591 counting stations on motorways and national roads were determined. Specific val-
ues for the design relevant hourly traffic volume (DHV, in German MSV) and the corre-
sponding SV-quota and noise parameters were calculated and shown in spreadsheets (ab-
stracts as well as whole data-charts). Additionally the spreadsheets show all DZ and all
counting stations without counts.

The data files with all detailed information of all federal trunk roads are available on the
website of BASt (bast.de/svz).
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Conclusion for the practice

The carried out manual short-time counting and electronically temporarily counting were
extrapolated to defined average annual daily traffic volumes and other relevant variables
(like design hourly volume and noise parameters) were calculated. These parameters will
be used directly or indirectly as basis for prognosis in numerous surveys and researches,
for example for profitability analysis, environmental impact assessments, emissions cadas-
tre and for further planning of extensions of existing roads or new roads.

The results of these counts will be the base for political decisions for cost-intensive infra-
structural activities in the road network in the future. Therefore, the RTC has a huge eco-
nomic impact in Germany.

Therefore, it is very relevant that the commanded variable of the RTC are based on the ac-
tual state of the art and are calculated transparently and correctly. At the same time the
new findings should be comparable to other ones from former years. To guarantee these
requirements the guideline for the RTC have been adjusted and updated.

Overall, it should be pointed out that the RTC, which was actually planned for 2020, was
carried out in 2021, since the corona pandemic broke out in spring 2020 and measures to
contain it had a massive impact on traffic (e.g. lockdowns, school closures, etc.). The year
2021 was still affected by these impacts, so this aspect must always be taken into account
when interpreting the results of the RTC 2021.
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Abklrzungen

(15-18

DTV

LVm
LoA
Lz

nk Kfz

DTVvy

DTVw
DTVu
DTVs

LV

SV
Kfz

MSV;

NZB

CNzB,Z

stindliche Verkehrsstarke in Fz/h
Verkehrsstarke in der Zeit 15- 18 Uhrin Fz/3 h
tagliche Verkehrsstarke 0-24 Uhrin Fz/24 h

durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke aller Tage des Jahres in beiden Fahrt-
richtungen in Fz/24 h

Fahrzeugart

Leichtverkehr ohne Krader (Pkw, PKwA, Lfw, nk Kfz)

Lkw Uber 3,5 t zul. Gesamtgewicht ohne Anhanger

Lkw Uber 3,5 t zul. Gesamtgewicht mit Anhdanger und Sattelziige
nicht klassifizierbare Kfz al

durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke der durch Index gekennzeichneten
Fahrtzweckgruppe V in Fz/24 h

W = Werktage Montag bis Samstag aulRerhalb der Schulferien
U = Werktage Montag bis Samstag in den Schulferien
S =Sonn- und Feiertage

Fahrzeuge des motorisierten Leichtverkehrs: motorisierte Zweirader, Pkw, Pkw
mit Anh., Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht, nk Kfz

Fahrzeuge des Schwerverkehrs: Busse, Lkw Giber 3,5 t, Last- und Sattelzilige
Kraftfahrzeuge = Summe der Fahrzeugarten des LV und SV

MaRgebende stiindliche Verkehrsstarke aller Stunden des Jahres je Fahrtrichtung
(Bemessungsverkehrsstarke gB: 50. héchste Stunde der Dauerlinie) in Kfz/h

Faktor zur MSV-Berechnung MSV, =dso, - DTV,
Ferienverkehrsfaktor DTVy / DTVw
Sonntagsfaktor DTVso,nze / DTVpi-oo,nzs
Freitagsfaktor DTVernzs / DTVbi-oo,nzs

Stunden-/Tag-Faktor zur Hochrechnung der durch Index gekennzeichneten n-
stiindigen Verkehrsstarke auf den Tagesverkehr Q

Tag-/Jahr-Faktor zur Umrechnung des Tagesverkehrs am Zahltag Z auf die DTVy
der Fahrzweckgruppe V

Normalzeitbereich, er stellt eine von Feiertagen, Ferien und winterlicher Witte-
rung moglichst unbeeinflusste Datenbasis dar und bildet das , typische” Verkehrs-
geschehen ab und umfasste 56 Tage im Jahr 2015.

Tag-/Jahr-Faktor zur Umrechnung des Tagesverkehrs am Zdhltag Z auf DTVnz
(DTVpi-po,nz8, DTVEr,nze, DTVsonzs)
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fi

r1,2

pT
PN
Po

PEe

Lm(25)

Tagesganglinienfaktor

fr = dr16-18 / Aro7-00

Richtungsfaktoren

r1= gr,15-18 / QR2,15-18

r2 = Qrz,15-18 / 0R1,15-18

Mittlere stiindliche Verkehrsstarke im Zeitbereich Tag (06-22 Uhr) in Kfz/h
Mittlere stiindliche Verkehrsstarke im Zeitbereich Nacht (22-06 Uhr) in Kfz/h
Mittlere stiindliche Verkehrsstarke im Zeitbereich Day (06-18 Uhr) in Kfz/h
Mittlere stiindliche Verkehrsstarke im Zeitbereich Evening (18-22 Uhr) in Kfz/h
Mittlerer Schwerverkehrs-Anteil an M im Zeitbereich Tag (06-22 Uhr) in %
Mittlerer Schwerverkehrs-Anteil an M im Zeitbereich Nacht (22-06 Uhr) in %
Mittlerer Schwerverkehrs-Anteil an M im Zeitbereich Day (06-18 Uhr) in %
Mittlerer Schwerverkehrs-Anteil an M im Zeitbereich Evening (18-22 Uhr) in %
Die Indizes T, N, D und E geben die Zeitbereiche an (Tag, Nacht, Day und Evening)

Mittelungspegel fir Standardbedingungen: 25 m Abstand von der Mitte des Fahr-
streifens, nicht geriffelter Gussasphalt, 100 km/h zulassige Hochstgeschwindig-
keit, Steigung/Gefille < 5%, freies Schallausbreitung mit hm = 2,25 m (entspricht
einer Hohe des Immissionsortes von 4 m)
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1 Vorbemerkung

Zur Ermittlung der Verkehrsentwicklung und zur Bereitstellung der Verkehrsstarken auf
den Bundesfernstraflen — Bundesautobahnen und Bundesstralen —fand im Jahr 2021 wie-
der eine bundesweite StraRenverkehrszahlung (SVZ 2021) statt. Die im tblichen Flnfjah-
res-Turnus fiir das Jahr 2020 geplante StraRenverkehrszahlung war aufgrund der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden.

Die Zahlungen wurden nach einheitlichen Richtlinien von den StraBenbauverwaltungen
der Lander und der Autobahn GmbH des Bundes organisiert. Die Erhebungen fanden
grundsatzlich auf Freien Strecken statt. Die Lander konnten in eigener Zusténdigkeit Gber
die Einbeziehung von Ortsdurchfahrten entscheiden.

Zudem wurden in den meisten Bundesldndern zeitgleich auch Zdhlungen auf Landes-,
Staats- und KreisstraBen durchgefiihrt, auf die hier im Weiteren nicht eingegangen wird,
da hier ausschliefllich die BundesfernstraRBen betrachtet werden.

Die Veroffentlichung der StraRenverkehrszahlung 2021 auf BundesfernstrafRen erfolgt in
der Schriftenreihe ,Berichte der Bundesanstalt fiir StraRenwesen”, Unterreihe V, unter
den Titeln

e StralRenverkehrszdhlung 2021: Methodik der manuellen Zdhlungen und der tempora-
ren Messungen
e StralRenverkehrszdhlung 2021: Ergebnisse.

Die Dateien mit den detaillierten Angaben zu den Verkehrsbelastungen der einzelnen Bun-
desfernstraflen-Abschnitte im AuRerortsbereich stehen auf der Homepage der Bundesan-
stalt fur StraRenwesen (BASt) zum Download unter www.bast.de/svz bereit.

Die im Jahr 2021 im Bundesgebiet durchgefiihrte Straenverkehrszdhlung ist hinsichtlich
des Erhebungsverfahrens und der Hochrechnung weitgehend vergleichbar mit den Zahlun-
gen der vergangenen Jahre. Die manuellen Erhebungen wurden - wie in der Vergangen-
heit - in Form von Kurzzeitzahlungen an ausgewahlten Tagen auf dem lberoértlichen Stra-
Rennetz durchgefiihrt. In einigen Bundeslandern wurden auch temporare Zahlungen mit
Seitenradargeréaten fiir ausgewahlte Zahlwochen durchgefihrt.

Die Zahlwerte der Autobahn-Querschnitte wurden wieder mit streckenzugsbezogenen
Faktoren auf die ZielgroBen DTV (durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke aller Tage des
Jahres), MSV (maRgebende stiindliche Verkehrsstarke aller Stunden des Jahres, Bemes-
sungsverkehrsstarke) und Werte fiir Lirmberechnungen hochgerechnet. Bei den Zéhlwer-
ten des librigen Straennetzes wurden diese ZielgroRen liberwiegend mit flachenbezoge-
nen Faktoren ermittelt.

Die Methodik der Erhebung und Hochrechnung der als Kurzzeitzahlungen konzipierten
manuellen Zahlungen (MZ) auf die fur die Planung relevanten ZielgroRen basiert auf den
im Rahmen eines Forschungsauftrages des Bundesministeriums fiir Verkehr aus dem Jahr
1978 gewonnenen Erkenntnissen /SCHMIDT 1978/. Eine Aktualisierung der Methodik -
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Aufwandsreduktion - erfolgte in einer vom
Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen veranlassten Untersuchung im
Jahr 1998 /LAFFONT 1998/. Anlassbezogene Aktualisierungen der Methodik ergaben sich
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dann jeweils bei den einzelnen StraRenverkehrszdhlungen, letztmalig mit der StralRenver-
kehrszdhlung 2015 /SCHMIDT 2020/, und werden in den jeweiligen Methodik-Berichten
erlautert.

Die Grundlagen der Methodik der Erhebung und Hochrechnung der temporaren Messun-
gen (TM) wurden im Rahmen des Forschungsprojektes ,,StraRenverkehrszahlungen (SVZ)
mit mobilen Mess-Systemen” erarbeitet /SCHMIDT 2013/. Erstmals war bei der SVZ 2015
in einigen Bundesldandern ein Teil der Zdhlungen mit Seitenradargerdten durchgefiihrt
worden. In der SVZ 2021 wurden Seitenradarsysteme fur tempordare Messungen in einem
groReren Umfang von insgesamt 8 Bundeslandern eingesetzt.

Die Zahldaten aller Zahlstellen, die manuell gezahlt wurden, wurden von den Stralenbau-
verwaltungen Uber die von der BASt entwickelte Web-Anwendung SVZ-Online erfasst.
Erste Aufbereitungen und Auswertungen erfolgten in der zentralen Datenbank bei der
BASt, die eigentlichen Hochrechnungen erfolgten beim Auswertebiiro.

Auch fiir die Zahldaten der tempordren Messungen gibt es in SVZ-Online eine Import-
Moglichkeit, um die Daten im definiertem TM-Austauschformat in die Datenbank aufzu-
nehmen. Dies wurde von einigen Bundeslandern genutzt, andere haben die Daten direkt
dem Auswertebiiro in unterschiedlichen Formaten zur Verfligung gestellt.

Eine Ubersicht der angewandten Methodik zur Hochrechnung der Zahldaten auf Jahres-
kenngroRen zeigt Bild 1. Aus den Daten der Dauerzahlstellen werden alle relevanten Hoch-
rechnungsfaktoren abgeleitet. Diese wurden zum einen fiir die Hochrechnung der manuel-
len Zahlungen aus den Jahr 2021 auf Jahreskennwerte bendtigt. Zum anderen wurden ent-
sprechende Hochrechnungsfaktoren auch fir die Hochrechnung der Temporaren Messun-
gen (TM) bendtigt. Da TM-Zdhlungen nicht nur im Jahr 2021, sondern auch in den Jahren
davor durchgefiihrt wurden, mussten die ermittelten JahreskenngréBen der fritheren
Jahre auf das Jahr 2021 fortgeschrieben werden.

Im Ergebnis liegen fiir alle Zahlstellen JahreskenngréRen fir das Jahr 2021 vor. Ausgehend
von dieser Basis wurden im Weiteren die Bemessungsverkehrsstarken und Larmkenn-
werte pro Zahlstelle berechnet. AbschlieBend wurden pro Bundesland und Straflenklasse
mittlere DTV-Werte und daraus die Jahresfahrleistungen auf den BundesfernstraRen er-
mittelt.
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Daten- Manuelle Dauerzahl- Temporare Temporare
erhebung Zahlungen stellen (DZ) Messungen Messungen (TM)

(MZ) 2021, 2016-2021, (TM) 2021, 2016-2020,

Stundenwerte Stundendaten wochenweise wochenweise

und Jahres-
l auswertung Il
Hoch- Stufe 1: HR auf
Rechnung HR auf "| Jahreswerte 2016-
(HR) Tageswerte, Il 2020
und Stufe 2: < HR auf und
Fort- HR auf .
. Jahreswerte Fortschreibung auf

schreibung Jahreswerte 2021 2021

2021

] | |

Ergebnisse Ergebnisse der SVZ 2021 pro Zahlstelle

+ VerkehrskenngréfRen und Ganglinienfaktoren

* Bemessungsverkehrsstarken

» LarmkenngréRen (nach RLS-90 und RLS-19)

!

Ermittlung der Jahresfahrleistungen 2021 auf BAB und B

relevant hierfir sind:

» DTV-Werte und Abschnittslénge des Giiltigkeitsbereichs fir jede Zahlstelle

» mdglichst vollstdndige Netzabdeckung

Bild 1: Ubersicht zur Methodik der Hochrechnung der Zihldaten von manuellen Zdhlungen und TM-
Zadhlungen im Rahmen der SVZ 2021
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Der vorliegende Bericht enthalt eine detaillierte Beschreibung der Erhebungs- und Hoch-
rechnungsmethodik der manuellen Zdhlungen und der tempordren Messungen zur Ermitt-
lung der durchschnittlichen téglichen Verkehrsstarken sowie eine Darstellung der Berech-
nung von weiteren verkehrlichen Kenngréen (Bemessungsverkehrsstarken und Werte fir
Larmberechnungen), fir die eine vorherige Ermittlung der DTV-Werte Voraussetzung ist.

Die methodischen Erlduterungen werden erganzt durch beispielhafte Berechnungen. Au-
Rerdem werden Anderungen im Vergleich zur Methodik der StraRenverkehrszihlung 2015
erldutert.

Die Beschreibung der Methodik der manuellen Zdhlungen entspricht im Hinblick auf die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse in groRfen Teilen dem Methodik-Bericht der SVZ 2015
/SCHMIDT 2020/.

Im Jahr 2021 waren einige Zahlstellen bzw. Zahlungen vor allem in Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz von der groRen Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen. Nach Sichtung
und Diskussion der vorliegenden Daten und Informationen zu den betroffenen Zahlistellen
wurde entschieden, die Methodik der Hochrechnung auch fiir diese Zahlstellen unveran-
dert anzuwenden. Ziel war es, ein Verkehrsbild fur das Jahr 2021 zu ermitteln.
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2 Erhebungsplan

Die StraRenverkehrszdhlung ist grundsatzlich als rdumliche Totalerhebung konzipiert. Die
Zahlungen selbst wurden als zeitliche Stichprobe durchgefiihrt.

Die Dateneingabe aus den Zahlblattern der manuell durchgefiihrten Zahlungen erfolgte
fiir die SVZ 2021 wie in 2015 webbasiert mittels des von der BASt entwickelten Pro-
gramms SVZ-Online, d.h. die Zdhldaten wurden von den StraRenbauverwaltungen zentral
auf einem bei der BASt vorhandenen Server abgelegt. Dies geschah entsprechend auch fiir
die manuellen Zahlungen, die per Videosystem erfasst und im Nachgang manuell am Bild-
schirm ausgezahlt wurden.

Die Dateneingabe der Zdhldaten der tempordren Messungen erfolgte je nach Bundesland
unterschiedlich. Teilweise wurden die Daten im TM-Austauschformat oder in einem Roh-
daten-Format auf dem zentralen Server bei der BASt Giber SVZ-Online abgelegt. Teilweise
wurden die Daten direkt dem Auswertebiiro, meist in einem Rohdaten-Format, zur Verfi-
gung gestellt. Daher mussten die TM-Zahldaten zunachst alle in ein einheitliches Datenfor-
mat Uberfihrt werden.

2.1 Zahlabschnitte

Die Zahlstellenverzeichnisse der vorherigen Zdhlung 2015 wurden von der BASt fir die SVZ
2021 anhand der Informationen aus dem Bundesinformationssystem StrafRe (BISStra) flr
das BundesfernstraBennetz aktualisiert. Weiterhin wurden alle von den Landern bereit ge-
stellten Informationen zum klassifizierten StraBennetz aus den StraBeninformationsban-
ken (SIB) aufbereitet und von der BASt in die Zahlstellenverzeichnisse integriert, so dass
den Landern voraktualisierte Verzeichnisse zur Verfligung gestellt werden konnten.

Auf Basis dieser Daten sind die Freien Strecken der StraRen des Uberértlichen Verkehrs in
Zahlabschnitte mit moglichst gleichbleibender Verkehrscharakteristik und Verkehrsstarke
unterteilt. Fir jeden dieser Zahlabschnitte ist eine Zahlstelle vorgesehen, die im Zahlstel-
lenverzeichnis in SVZ-Online angelegt und mit allen relevanten Attributen und Informatio-
nen beschrieben ist. In der Regel waren diese Abschnitte, abgesehen von Neubaustrecken,
mit denen der vorhergehenden StraBenverkehrszahlung identisch, so dass eine Vergleich-
barkeit mit friiheren Zahlungen gewahrleistet ist.

2.2 Zdhltermine der manuellen Ziahlungen (M2)

Die Termine fir die manuellen Zdhlungen wurden vom Auswertebiiro fiir jedes Bundes-
land vorgeschlagen, mit den Landerverwaltungen abgestimmt und in den ,Richtlinien fir
die Strallenverkehrszahlungen 2020 im Jahre 2021 auf den Bundesfernstrallen” definiert.
Bei der Festlegung dieser Terminvorschlage wurden sowohl die Feiertags- und Ferienkons-
tellationen des jeweiligen Bundeslandes als auch die der angrenzenden Bundeslander und
des benachbarten Auslandes beriicksichtigt. Ebenso wurden Termine von groRReren Mes-
sen und anderen GroRveranstaltungen in den einzelnen Bundeslandern recherchiert und
bei der Festlegung der Zahltage beachtet. Damit sollte gewahrleistet werden, dass an den
Zahltagen weitgehend normale, von Besonderheiten unbeeinflusste Verkehrsverhaltnisse
herrschten. Tab. 1 zeigt beispielhaft die Zahltermine fiir das Bundesland Niedersachsen.

BASt /V 416



Zdhltermine der StraBenverkehrszdhlung 2021

Niedersachsen

Monat Normalwerktage Freitage Sonntage
April Di 20. Mi 21. Do 22. Fr23. So 25.
Di 27. Mi 28. Do 29. Fr 30.
Mai Di 04. Mi 05. Do 06. Fr 07. So 09.
Di 11. Mi12.
Di 18. Mi 19. Do 20.
Do 27. Fr 28. So 30.
Juni Di 01. Mi 02. Do 03.* Fr04. So 06.
Di 08. Mi 09. Do 10. Fr11. S0 13.
Di 15. Mi 16. Do 17. Fr18. So 20.
Di 22. Mi 23. Do 24. Fr. 25. So 27.
Di 29. Mi 30.
Juli Do 01. Fro02.* So 04.*
Di 06. Mi 07. Do 08. Fr09. So 11.
Di13. Mi 14. Do 15.
September Fr 03. So 05.
Di 07. Mi 08. Do 09. Fr10. So12.
Di 14. Mi 15. Do 16. Fr17. So 19.
Di 21. Mi 22. Do 23. Fr 24, So 26.
Di 28. Mi 29. Do 30.
Oktober Di 05. Mi 06. Do 07. Fr 08. So 10.
Di12. Mi 13. Do 14.
Ferienwerktage
April Di 06. Mi 07. Do 08.
Juli Di 27. Mi 28. Do 29.
August Di 03. Mi 04. Do 05.
Di 10. Mi 11. Do 12.
Di17. Mi 18. Do 19.
Di 24. Mi 25. Do 26.

An den fettgedruckten Terminen ist bevorzugt zu zahlen.

Zusatzliche Zahltage fiir Bundesautobahnen:

Freitage: 02. Juli 16. Juli 01. Oktober

Sonntage: 04, Juli 18. Juli

*. Soweit nicht vom Feiertagsverkehr bzw. Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen oder Hessen
beeinflusst

Tab. 1: Zahltermine der SVZ 2021 (Beispiel Niedersachsen)
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Aus diesen Terminvorschlagen wurden von den StraRenbauverwaltungen die beiden Zahl-
tage fir jede Tagesgruppe (vgl. Kap. 2.3) ausgewahlt.

An den Normalwerktagen waren jeweils ein Zdhltag in das 1. Halbjahr (vor den Sommerfe-
rien) und einer in das 2. Halbjahr (nach den Sommerferien) zu legen. Zwischen den beiden
Freitagen und den beiden Sonntagen sollten jeweils mindestens 4 Wochen und zwischen
den beiden Ferienwerktagen mindestens 2 Wochen liegen.

Bei den vom Auswertebiiro vorgeschlagenen Zdhlterminen konnten regional begrenzte
Veranstaltungen (Feiern, kleinere Messen, Sportveranstaltungen, ...) nicht bericksichtigt
werden. Deshalb war bei der endgiiltigen Festlegung der Zahltage auch seitens der Stra-
Renbauverwaltungen noch einmal darauf zu achten, dass an den ausgewahlten Zahltagen
ein weitgehend normaler Verkehrsablauf gewéhrleistet war.

Im Jahr 2021 waren von der Flutkatastrophe im Juli 2021 insbesondere Teilgebiete in
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen stark betroffen. Aufgrund der Uberschwem-
mungen waren neben den dramatischen Folgen fiir die Menschen in diesen Regionen
auch grofRe Schaden an der Verkehrsinfrastruktur entstanden, StralRen waren teilweise
langfristig gesperrt, Briicken zerstort. Fir diese Regionen wurde der Zeitraum fir
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Zahlungen im 2. Halbjahr verlangert und zusétzliche Zdhltermine bis Ende Oktober im Rah-
men der SVZ zugelassen, um die durch die auSergewdhnliche Extremsituation nicht mogli-
chen Zahlungen ggf. zu einem spateren Zeitpunkt noch durchfiihren zu kénnen, wenn
auch unter veranderten Randbedingungen.

2.3 Zdhlumfang je Zahlstelle der manuellen Zahlungen (M2)

Zur Abstufung des Erhebungsaufwandes wurden die Zahlstellen, die manuell gezahlt wur-
den, in zwei Gruppen eingeteilt:

Gruppe A: Zahlstellen an Bundesautobahnen sowie Zahlstellen des nachgeordneten
Netzes mit DTV > 7.000 Kfz/24h.

Gruppe B: Zahlstellen des nachgeordneten Netzes mit DTV < 7.000 Kfz/24h.

Die Zuordnung der Zahlstellen zur jeweiligen Gruppe erfolgte bei Zahlstellen, die bereits
bei der Zahlung 2015 vorhanden waren, durch die BASt anhand der damals berechneten
DTV-Werte.

Die StraRenbauverwaltungen konnten die Gruppenzugehorigkeit dieser Zahlstellen dem
Zahlstellenverzeichnis in SVZ-Online entnehmen und ggf. andern. Fir Zahlstellen, an de-
nen 2021 erstmals gezahlt wurde, erfolgte die Gruppenzuordnung durch Schatzung der
Verkehrsstarke seitens der StraRenbauverwaltungen. Eine Ubersicht iiber den Zdhlumfang
je Zahlstellengruppe enthalt Tab. 2.

Im Normalfall wurde bei Zahlungen der Gruppe A an insgesamt 8 Tagen (2 Normalwerk-
tage, 2 Freitage, 2 Ferienwerktage und 2 Sonntage) gezahlt. An den Werktagen fanden die
Zahlungen in der Zeit von 15 — 18 Uhr, an den Sonntagen von 16 — 19 Uhr und an den bei-
den Normalwerktagen zusatzlich vormittags in der Zeit von 7 — 9 Uhr statt. Insgesamt
ergab sich fiir eine A-Zahlstelle somit ein Zahlaufwand von 28 Stunden je Zahlstelle.

Bei den Zahlstellen der Gruppe B wurde an insgesamt 6 Tagen (2 Normalwerktage, 2 Feri-
enwerktage und 2 Sonntage) gezahlt. An den Werktagen fanden die Zdhlungen in der Zeit
von 15 — 18 Uhr, an den Sonntagen von 16 — 19 Uhr statt. Vormittagszahlungen an den
Normalwerktagen wurden nicht durchgefiihrt. Insgesamt ergab sich fiir eine B-Zahlstelle
ein Zahlaufwand von 18 Stunden.
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Freie Strecken und Ortsdurchfahrten

Zst.-Gruppe A Zst.-Gruppe B
(DTV > 7.000 Kfz/24h) (DTV < 7.000 Kfz/24h)
2 Normalwerktage 2 Normalwerktage
(Di, Mi, Do) (Di, Mi, Do)
jeweils 7-9 und 15-18 Uhr jeweils 15-18 Uhr
d.h. insgesamt 5 h d.h. insgesamt 3 h
2 Freitage
jeweils 15 - 18 Uhr, d.h. insgesamt 3 h

2 Ferienwerktage (Di, Mi, Do)
jeweils 15-18 Uhr, d.h. insgesamt 3 h

2 Sonntage *

jeweils 16-19 Uhr, d.h. insgesamt 3 h

insgesamt 8 Zahltage insgesamt 6 Zahltage
bzw. 28 Zahlstunden bzw. 18 Zahlstunden

* abw eichend von den anderen Tagen finden die Sonntags-Zahlungen nachmittags von 16-19 Uhr statt

Tab. 2: Zahlzeiten der StraRenverkehrszihlung 2021
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Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen konnte der Zdhlaufwand bei beiden Zahlstel-
lengruppen reduziert werden. Grundlagen fir solche Reduktionen waren im Rahmen einer
Untersuchung /LAFFONT 1998/ geschaffen worden, die im Vorfeld der StraRenverkehrs-
zahlung 2000 im Auftrag des Bundesministeriums fiir Verkehr durchgefiihrt wurde. Unter-
schieden wurde dort nach 3 Reduktionsarten:

e  Reduktionsart 1: Vollstandiger Verzicht auf Zahlungen: Die Ergebnisse werden von ei-
nem benachbarten Zahlquerschnitt mit 8+1 Dauerzahlstellen tibertragen.

e Reduktionsart 2: Verzicht auf Zdhlungen an den sog. Sonderzihltagen (Freitage/Sonn-
tage/Ferienwerktage): Die verkehrlichen Gegebenheiten an diesen Tagen werden aus
den Daten der SVZ 2015 an der betroffenen Zahlistelle abgeleitet.

e  Reduktionsart 3: Verzicht auf Zahlungen an Sonderzéhltagen: Die Daten werden aus
einer Dauerzahlstelle in raumlicher Nahe abgeleitet.

Von der BASt wurden die Reduktionsmaglichkeiten geprift und in SVZ-Online hinterlegt,
so dass die Lander nur solche Reduktionen auswahlen konnten, die die Voraussetzung er-
flllten.

2.4 Z3hlplanung der temporaren Messungen (TM)

Wurden anstelle von manuellen Zdhlungen temporare Messungen mit Seitenradargeraten
durchgefiihrt, erstellten die jeweiligen StraBenbauverwaltungen eine Zahlplanung tber
den Zeitraum von urspringlich 5 Jahren (2016 bis 2020), infolge der Verschiebung der SVZ
auf das Jahr 2021 auch noch mit Beriicksichtigung des Jahres 2021.

Dies entspricht grundsétzlich der in /SCHMIDT 2013/ vorgeschlagenen Methodik zur Erhe-
bung der Daten durch temporare Messungen im Rahmen der SVZ. Damit ist gewahrleistet,
dass mit einer begrenzten Anzahl von Zahlgeraten fir ca. 20% der Zahlstellen innerhalb

des Zeitraums von 5 Jahren jede Zahlstelle mindestens in einem Jahr gezahlt werden kann.
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GemaR /SCHMIDT 2013/ sind jeweils Wochenzahlungen durchzufihren, wobei innerhalb
des Zahljahres 2 Wochen auBerhalb der Ferienzeiten (1 Woche vor den Sommerferien und
1 Woche nach den Sommerferien) und eine Woche innerhalb der Sommerferien liegen
sollte. Weitere Vorgaben zur Auswahl der Zdhlwochen gibt es nicht, so dass die Festlegung
der Zahlwochen ausschlieBlich durch die StraRenbauverwaltungen erfolgte.

2.5 Fahrzeugarten

Bei der Zahlung 2021 wurde analog der SVZ 2015 nach 6 Fahrzeugarten differenziert (vgl.
Bild 2). Dies entspricht den Vorgaben zur Fahrzeugartenaufteilung nach UN-ECE. Es wer-
den die folgenden Fahrzeugarten unterschieden: Rad (1), Krad (2), LVm (3), Bus (4), LoA (5)
und Lzg (6).

Die folgenden Teilaggregierungen sind zusatzlich relevant:

e LV (Leichtverkehr): Fahrzeugarten 2 (Krad) und 3 (LVm)
e SV (Schwerverkehr): Fahrzeugarten 4 (Bus), 5 (LoA) und 6 (Lzg)
e  SGV (Schwerer Guterverkehr): Fahrzeugarten 5 (LoA) und 6 (Lzg).

Bei den manuellen Zdhlungen wurden generell alle Kraftfahrzeuge gezahlt (einschlieRlich
motorisierter Zweirader). Die Einbeziehung der Fahrrader (Fahrzeugart 1) in die Erhebun-
gen war den StraBenbauverwaltungen freigestellt.

Fahrzeuge von Militdrkolonnen wurden nicht gezahlt, einzeln fahrende Militarfahrzeuge
wurden genau wie landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Spezial- und Sonderfahrzeuge ih-
rer Bauart entsprechend einer der Fahrzeugarten 2 bis 6 zugeordnet.

Fz.-| Lfd.| Fahrzeugart| Erlduterungen Symbole
Gr Nr

zeichen, Elektrokleinstfahrzeuge (z.B. Elektrotretroller)

1 Fahrréader Fahrrader und Fahrrdder mit Elektro-Hilfsantrieb ohne Versicherungskenn- %

2 Motorisierte Fahrrider mit Hilfsmotor! mit Versicherungskennzeichen, Kleinkraftrider
Zweirader (z. B. Mofas, Mopeds, Mckicks) mit Versicherungskennzeichen, Motorrol-
v ler, Kraftrider (auch mit Seitenwagen oder Laderaum), Trikes (motorisierte

Dre\'réider), Quads, Leicht- und Kleinkraftrider mit amtlichem Kennzeichen

Personen- auch vergleichbare Fahrzeuge wie Kombinationskraftwagen, Krankenwagen, il
3 kraftwagen Kleinomnibusse (bis 9 Sitzplitze einschl. Fahrer), Pkw mit Anhinger (z.B.
Gepéack- und Bootsanhanger, Wohnwagen), Wohnmobile 'ﬂ—%

Lieferwagen | und Transporter bis zu 3,5 t zuldssigem Gesamtgewicht (auch mit Anhinger) “

4 Kraftomni- und Obusse mit 10 und mehr Sitzplatzen einschl. Fahrer (auch mit Anhan- M

busse ger), Gelenkomnibusse
sV ]
5 Lastkraft- mit mehr als 3,5 t zul3ssigem Gesamtgewicht ohne Anhdnger, mit einer oder =
wagen>>3,5 mehreren Hinterachsen, einschl. Zugmaschinen (auch landwirtschaftliche)
t und Spezialfahrzeuge
6 Lastziige Lastkraftwagen mit mehr als 3,5 t zuldssigem Gesamtgewicht mit Anhanger, -"E
Sattelkraftfahrzeuge, Zugmaschinen mit Anhidnger (auch landwirtschaftli- [ |
che) und Spezialfahrzeuge mit Anhinger a"‘ e

Bild 2: Abgrenzung der Fahrzeugarten (Fahrzeugartenaufteilung nach UN-ECE Vorgaben, wie sie auch zur SVZ
angewandt werden /BMVI 2021/)
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2.6 Zahlstellenverzeichnis

Das Zahlstellenverzeichnis (ZV) der SVZ 2021 dient der Beschreibung der Zahlstellen hin-
sichtlich der verwaltungstechnischen und raumlichen Zuordnung, der Charakterisierung
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des Zahlabschnittes sowie der Festlegung der Zdhlart und des Zahlumfangs. Die Ausgangs-
daten der SVZ 2015 waren auf ihre Glltigkeit bzgl. der Zahlung 2021 zu Uberpriifen. Ent-
scheidend war dabei die genaue Einhaltung der Richtlinien fiir die StraBenverkehrszahlung
im Jahre 2021 auf den Bundesfernstraen. In 2021 erstmals zu zdhlende Querschnitte wa-
ren nach dem Netzstand 1. Juli 2021 mit allen notwendigen Angaben zu ergdnzen, entfal-
lende Zahlstellen waren als gel6scht zu markieren.

Bei der Zdhlung 2021 wurde das Zahlstellenverzeichnis wie in 2015 in SVZ-Online bearbei-
tet. Das dazu notwendige Programm war auf einem zentralen Server der BASt gespeichert.
Im weiteren Text wird sowohl die Web-Anwendung zur Bearbeitung des Zahlstellenver-
zeichnisses als auch die Eingabe der Zdhldaten (siehe Kap. 2.7) unter dem Begriff SVZ-On-
line zusammengefasst.

Die Aktualisierung des Zahlstellenverzeichnisses wurde zunachst auf Basis von Zulieferun-
gen der StraBenbauverwaltungen der Bundeslander durch die BASt durchgefiihrt, ggf. er-
ganzt durch weitere Aktualisierungen in SVZ-Online durch die StraRenbauverwaltungen.

Durch eine ZV-Prifung wurde sichergestellt, dass alle relevanten Angaben beziglich der
Zahlstellenbeschreibung zur spateren Datenaufbereitung und Auswertung vorhanden und
plausibel sind.

Es wurden dabei verschiedene Prifungen auf Vollstéandigkeit und Plausibilitat der Zahlstel-
leninformationen anhand durch die BASt vorgegebener Kriterien innerhalb des Pro-
gramms SVZ-Online durchgefiihrt und fehlende bzw. implausible Daten in Kommentarzei-
len angezeigt. Hierzu gehdrten z.B. fehlender Name der Zahlstelle, Anfang und/oder Ende
des Giiltigkeitsbereichs, nicht plausible Fahrbahnbreitenklasse, fehlende Netzknoten und
Langen. Je nach festgestellten Mangeln erhielten die Zahlstellen den Status vollstandig,
Warnung, unplausibel oder unvollstandig. Eine ausfuhrliche Programmbeschreibung und
Bearbeitungsanweisung zum Zahlstellenverzeichnis in SVZ-Online fiir die StraBenverkehrs-
zahlung 2021 wurde von der BASt den StraRenbauverwaltungen zur Verfligung gestellt.

In einem nachgelagerten Schritt wurden die Daten des Zahlstellenverzeichnisses vom Aus-
wertebiro erneut Uberpriift, da einerseits die Mangel zum Teil noch bestanden und ande-
rerseits die Abfragen sich auf die Priifung weiterer relevanter Daten erstreckten. Es wurde
z.B. festgestellt, dass die Lange Freie Strecke teilweise nicht plausibel war (z.B. gréRer als
die Gesamtlange des Abschnittes oder unvollstandig). Ferner fehlten Angaben zum Kreis-
schliissel oder zur Gemeindekennziffer (wichtig fiir die spatere Hochrechnung) u.a. bzw.
waren fehlerhaft. In einigen Fallen fehlten Angaben zur Verkehrsfiihrung und/oder zur An-
zahl der Fahrstreifen. Sdmtliche Mangel bzw. zu priifende Félle wurden in Listen zusam-
mengestellt und den zustandigen Stralenbauverwaltungen der Bundeslander zur Prifung,
Korrektur und Vervollstandigung Gibergeben. Seit Anfang Januar 2020 waren auch die 10
Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes in den Prozess der SVZ integriert und
erhielten deshalb zusatzlich jeweils die Meldung der Priiflisten zu den Zahlstellen in ihrem
Zustandigkeitsbereich.

Weiterhin wurden die Angaben zu den Dauerzahlstellen im ZV gepruft, um festzustellen,
ob alle Dauerzahlstellen, die im Rahmen der BASt-Jahresauswertungen 2021 tber ver-
wertbare Daten verfligten, im ZV enthalten, d.h. einer SVZ-Zahlstelle zugeordnet waren.
Nur diese DZ wurden spéter in die Ergebnisausgaben einbezogen. Daher wurden fehlende
DZ im ZV nachgetragen bzw. der betreffenden Zahlstelle zugeordnet, die diesen Zahlab-
schnitt abdeckt. Dies betraf z.B. auch vereinzelt DZ mit langeren Liicken, denn diese waren
im Rahmen der Jahresauswertungen mit Schatzwerten geschlossen worden und konnten
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damit in die Auswertungen einbezogen werden. In einigen Fallen stimmten ferner die im
ZV enthaltenen Zst.-Nummer der Dauerzahlstellen nicht mit den vierstelligen Nummern
der BASt Uberein. Weiterhin wurde in Einzelfdllen dieselbe Dauerzdhlstelle falschlicher-
weise mehreren Zdhlabschnitten zugeordnet. Es wurde darauf geachtet, dass jede DZ mit
Verkehrswerten 2021 letztendlich eindeutig einer SVZ-Zahlstelle zugeordnet war. Hierbei
wurde auch Uberpriift, ob die Richtungszuordnung von DZ und SVZ-Zahlstelle gleich war
oder die Daten der DZ bei der Ubernahme bzgl. der Richtung gedreht werden mussten.

In einer weiteren Analyse wurde ein Abgleich der neuen Zahlstellen mit den inaktiven
durchgefiihrt, um festzustellen, ob eine auf einem Zdhlabschnitt als inaktiv definierte Z&hl-
stelle falschlicherweise durch eine neue Zahlstelle ersetzt worden war, da dadurch kein
Entwicklungsvergleich erfolgen konnte. Es sollte auch festgestellt werden, ob neue Zahl-
stellen, die nicht als neu und umgekehrt alte Zahlstellen, die als neu gekennzeichnet wa-
ren, auftreten. AbschlieRend wurde lberprift, dass alle Zahlstellen, fir die aktuelle Z3hl-
daten aus dem Jahr 2021 vorlagen, im ZV vorhanden und mit allen relevanten Angaben
versorgt waren, unabhangig davon, ob diese Zahlstellen im ZV als aktiv oder inaktiv ge-
kennzeichnet waren.

Ubersichten der aufgrund der Priifungen auffilligen Zahlstellen wurden den StraBenbau-
verwaltungen zur Verfligung gestellt. Darin waren pro Zahlstelle die Auffalligkeiten tGber
Kiirzel aufgelistet und mit Erlduterungen gekennzeichnet. Uber eine Filterfunktion konn-
ten diese Zahlstellen in SVZ-Online entsprechend von der Straenbauverwaltungen zur
weiteren Prifung gefiltert und bei Bedarf Korrekturen vorgenommen werden.

Es wurden auRerdem pro Bundesland mit Hilfe eines GIS-Systems Auswertungen zur Lage
der Zahlstellen im Strafennetz der Autobahnen und BundesstralRen durchgefihrt und die
Abdeckung der StraRennetze mit den Gliltigkeitsbereichen der SVZ-Zahlstellen dargestellt
und den StraBenbauverwaltungen zur Verfligung gestellt (vgl. Bild 3). Hierfir wurde tGber
die Lage der Netzknoten der Zahlstellen eine Zuordnung der Zahlstellen zum BISStra-Netz
(Stand Q3 2020) durchgefihrt, wobei aufgrund der unterschiedlichen Stande des ZV und
des BISStra-Netzes fiir einen kleinen Teil (<5%) keine Zuordnung méglich war. Auffalligkei-
ten wurden im Weiteren tGberprift.
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Bild 3: Lage der Z&hlstellen auf BundesstraBen mit Kennzeichnung der Giiltigkeitsbereiche (Beispiel Bayern)

2.7 Zahldaten der manuellen Zahlungen (M2)

2.7.1 Priifungen der Zahldaten-Eingabe

Die Eingabe der Zdhldaten durch die Stralenbauverwaltungen bzw. durch die beauftrag-
ten Zahlbiros erfolgte wie beim ZV auf Basis von SVZ-Online. Mit dem Programm zur Zahl-
dateneingabe konnten auch die Zadhlblatter zur Eintragung der durch das Zahlpersonal ma-
nuell erfassten Zahlwerte ausgedruckt werden. Eine ausfiihrliche Programmbeschreibung
und Bearbeitungsanweisung zur Zéhldateneingabe in SVZ-Online fiir die StraRenverkehrs-
zahlung 2021 wurde von der BASt den StralRenbauverwaltungen zur Verfligung gestellt.
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Bei der Dateneingabe im Programm SVZ-Online wurden direkt umfangreiche Abfragen zur
Plausibilitat der Daten durchgefuhrt. Sie waren in erster Linie zur sofortigen Erkennung
und Behebung von z.B. Spaltenverschiebungen (z.B. Werte der LVm stehen in der Spalte
Bus), Editierfehler (220 statt 22), Lesefehler (83 statt 38), aber auch von moglichen Additi-
onsfehlern innerhalb der Zahlblatter bestimmt. Dazu waren je Fz.-Art, Zdhlart (A-, B-Zahl-
stellen) und Tagesgruppe (Werktage, Sonntage) Grenz-/Schwellenwerte hinterlegt, an-
hand derer die einzelnen Stundenwerte Gberpriift wurden. Die Grenzwerte waren so ge-
wahlt, dass moglichst nicht mehr als etwa 5% der stiindlichen Zahlwerte als fehlerhaft, un-
regelmaRig oder unplausibel angemerkt wurden.

Durch diese differenzierte Priifung sollte erreicht werden, dass direkt bei der Datenein-
gabe in SVZ-Online, wenn die Zdhlblatter noch vorliegen, Meldungen zu erkannten Unre-
gelméRigkeiten, Fehleingaben oder Implausibilitaten analysiert und kommentiert werden.
Die zu groRRen Teilen aus den o.a. Lese-, Eingabe- oder Additionsfehlern bestehenden Mel-
dungen lielRen sich dabei sofort korrigieren und wurden dann anschlieRend nochmals auf
Plausibilitat geprift. Durch diese Vorabpriifung und sofortige Korrektur sollten spatere
Fehlermeldungen im Rahmen der Prifung durch das Auswertebiiro und die damit verbun-
denen aufwandigen Riickgriffe auf die Zahlblatter verringert und der Priifprozess insge-
samt erleichtert werden. Zur Priifung bei der Dateneingabe wurde dabei ein abgestufter
Weg eingeschlagen, bei dem zunéchst die Plausibilitdt der einzelnen Stundenwerte eines
Zahltages geprift wurde. Mit Eingabe der Daten der zweiten Zahlperiode erfolgten dann
Vergleiche der Tage untereinander sowie weitergehende Priifungen.

Generell lassen sich die Priifungen durch folgende drei Stufen beschreiben:

e  Prifung der einzelnen richtungsbezogenen Stundenwerte anhand von differenzierten
Grenzwerten je Fz.-Art (Stufe 1, horizontale Prifung)

o Vergleich der Zahlwerte jeder Stunde mit dem mittleren Stundenwert je Fz.-Art, un-
tereinander und getrennt nach Morgen- bzw. Nachmittagszahlung mit ebenfalls diffe-
renzierten Grenzwerten (Stufe 2, vertikale Priifung)

e  Vergleich der mittleren Kfz-Stundenwerte der beiden Zahltage einer Tagestyp-Klasse
(NoW, Fr, So, FeW), auch zur Feststellung von Richtungsvertauschungen und Ver-
kehrsbriichen zwischen den Zahlperioden (Stufe 3).

Die Prufungen der Stufen 1 und 2 bezogen sich dabei grundsatzlich auf das jeweilige Zahl-
blatt und damit auf eine einzelne richtungsgetrennte Zahlung. Bei der Stufe 3 wurden alle
Zahlschichten untereinander verglichen. Die festgestellten Auffalligkeiten mussten entwe-
der korrigiert oder, wenn die Zdhldaten so korrekt waren, durch Auswahl vorgegebener
Kategorien in SVZ-Online mit individuellen Kommentaren begriindet werden. Erst damit
waren die Zahlwerte als vollstandig, unauffallig bzw. kommentiert zu betrachten und auch
entsprechend in SVZ-Online gekennzeichnet.

2.7.2 Bearbeitungsstand der Zdhldaten

Die StraBenbauverwaltungen wurden in regelmafRigen Abstanden lber den aktuellen Be-
arbeitungsstand der Eingabe manuellen Zdhldaten informiert. Dies erfolgte anhand einer
tabellarischen Ubersicht mit Gegeniiberstellung der (rechnerischen) Sollzihltage und der
Zahltage mit in SVZ-Online eingetragenen Terminen und Daten (siehe Beispiel Tab. 3). Die
Angaben wurden pro Bauamt und Strallenmeisterei aufgelistet und den StraBenbauver-
waltungen der Bundesldnder und den Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes
zur Verfligung gestellt. Es wurde zusatzlich jeweils der Anteil der eingetragenen Werte
und der nicht eingetragenen Werte fiir die Termine und die Zahldaten ausgewiesen.
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AuRerdem wurde ausgewiesen fir wie viele Zahltage die Zdhldaten gemal SVZ-Online
vollstandig und plausibel, ungepruft, unvollstandig, unplausibel oder mit Warnung ge-
kennzeichnet waren.

Wiederholt wurde auf die Notwendigkeit des Eintrags vollstdndiger Informationen zu Bau-
stellen, Umleitungen oder sonstigen Besonderheiten wie z.B. die Flutkatastrophe im Juli
2021 im Feld , Besonderheiten im Zahljahr” mit der Angabe der Ursache, Auswirkung und
des Zeitbereiches (von, bis) hingewiesen. Nur wenn an dieser Stelle Informationen in SVZ-
Online eingegeben wurden, werden diese letztendlich in der Darstellung der finalen SVZ-
Ergebnisse als Hinweise zu Besonderheiten der Zihlstelle ausgewiesen.

Anzahl Zshitage Anteil an Zdhltage Anzahl Zhltage mit Daten gemaR SVZ.
& (rechnerisch Soll) Online
Anzahl 3 3 3 c
LandNr/ Landname/ StraBen- [ [ [ [T w0 o0
Zihlart|Zshlistellen| 5§ H & S & S & S g5 = 5 ]

AdBNr  AdB Name Klasse ~°or|fanistelien) g c% cf 5§88 58| 8 88 58|aT % 2 ] 5

insgesamt | = = €8 £ ¢ FF K LIES EQ ®BO K U|lg 2 = ] 3 £

o5 EE Ew 35 g w|EELE Ew I35 3 w|T8F a i S &

€A 390 § £ £9@ =S|ge g =8 =£|§F 3 [ = 5 2

5 2w 27 S» So(fw 23 S» ST|EE @ S s 2

o £ - N N e £ = NS N=|229 3 2 c *

- Q ﬁ L1 ﬁ L -E L -E ° S 3 E

g K g |

14 SN SM11 BA61 B A 9 72 72 0 24 48| 100% 0% 33% 67% 12 4 0 8 0
14 SN SM12 BA13 B A 1 8 8 0 1 7| 100% 0% 13%  88% 1 0 0 0 0
14 SN SM12 BAS52 B A 4 32 32 0 9 23( 100% 0% 28% 72% 7 0 0 2 0
14 SN SM12 BA61 B A 8 64 64 0 18 46| 100% 0% 28% 72% 9 2 0 7 0
14 SN SM12 BAG62 B A 4 32 32 0 8 24 100% 0% 25% 75% 6 2 0 0 0
14 SN SM12 BA71 B A 7 56 56 0 15 41| 100% 0% 27%  73% 10 0 0 5 0
14 SN SM13 BA13 B A 2 16 16 0 6 10[ 100% 0% 38% 63% 4 0 0 2 0
14 SN SM13 BA52 B A 14 112 112 0 30 82| 100% 0% 27%  73% 22 2 0 6 0
14 SN SM13 BA61 B A 3 24 24 0 9 15| 100% 0% 38% 63% 4 1 0 3 1]
14 SN SM13 BA62 B A 5 40 40 0 12 28 100% 0% 30% 70% 7 1 0 4 0|
14 SN SM13 BA71 B A 12 96 96 0 29 67[ 100% 0% 30% 70% 21 1 0 7 0|
14 SN SM14 BAS52 B A 12 96 96 0 25 71 100% 0% 26% 74% 13 2 0 10 0|
14 SN SM14 BA61 B A 12 96 96 0 15 81 100% 0% 16%  84% 7 4 0 4 0
14 SN SM14 BAG62 B A 1 8 8 0 1 7] 100% 0% 13%  88% 0 1 0 0 0|
14 SN SM14 BA71 B A 5 40 40 0 13 27| 100% 0% 33% 68% 8 0 0 5 0|
14 SN SM15 BA71 B A 8 64 64 0 20 44 100% 0% 31% 69% 13 2 0 5 0|
14 SN SM2 BA12 B A 2 16 16 0 6 10[ 100% 0% 38%  63% 5 0 0 1 0
14 SN SM2 BAS1 B A 8 64 64 0 21 43 100% 0% 33% 67% 12 1 0 8 0
14 SN SM2 BA61 B A 4 32 32 0 6 26| 100% 0% 19%  81% 6 0 0 0 0
14 SN SM2 BAG62 B A 3 24 24 0 7 17( 100% 0% 29% 71% 6 0 0 1 0
14 SN SM2 BA71 B A 7 56 56 0 21 35( 100% 0% 38% 63% 12 1 0 8 0
14 SN SM21 BA11 B A 1 8 8 0 3 5 100% 0% 38% 63% 2 0 0 1 0
14 SN SM21 BAS1 B A 16 128 128 0 36 92 100% 0% 28% 72% 24 0 0 12 0

Tab. 3: Beispiel einer Ubersicht liber den Bearbeitungsstand der Eingabe der manuellen Zihldaten zum Stand

16.06.2021 (Ausschnitt)
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2.7.3 Plausibilitdtsprifungen

Durch die bei der Dateneingabe in SVZ-Online hinterlegten differenzierten Plausibilitats-
priifungen konnte die Qualitdt der Dateneingabe bereits verbessert werden. Es zeigte sich
aber, dass in den als gepriift gelieferten Daten noch Implausibilitditen enthalten waren, die
erst im direkten Vergleich mit anderen Tagen sichtbar wurden, ferner markierte Auffallig-
keiten mit inhaltsleeren Kommentaren (z.B. Sonstiges: keine) versehen waren.

Zu ergdanzenden Beurteilung aller Zdhldaten in Gbersichtlicher Form wurde daher analog
zur SVZ 2015 eine sog. Zdhldaten-Ubersicht erstellt, in der alle relevanten Informationen
einer Zahlstelle zusammengefasst sind und die zusatzlich einen Vergleich mit den Zahlwer-
ten der letzten SVZ einschlieRt.

Sie wurde fur alle Zahlstellen erstellt, also auch fur Zdhlstellen, bei denen in der ersten
Prifphase keine Auffalligkeiten erkannt worden waren. Dadurch wurde ermdglicht, meh-
rere Zahlstellen direkt miteinander zu vergleichen. Durch den Vergleich mit anderen Tagen
sollten auch verkehrliche Auswirkungen von Ereignissen besser erkennbar werden.

BASt /V 416



28

Aufgrund der Kenntnisse der StraRenbauverwaltungen iber lokale Besonderheiten sollten
diese auch an benachbarten Zahlstellen gepriift werden.

Die Ubersichten wurden nach Abschluss der Dateneingabe fiir alle Zshlstellen eines Lan-
des oder einer Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes erzeugt und als PDF-Uber-
sichtstabellen und mit einer ergdnzenden Erlduterung zu den dargestellten Werten und
deren farbigen Kennzeichnungen den StraRenbauverwaltungen tibersandt. In Tab. 4 ist
solch eine Zahldaten-Ubersicht beispielhaft fiir eine Z&hlstelle dargestellt.

In der Ubersicht waren alle Stundenwerte farbig (hellblau) markiert, die bei den Kontrollen
der Dateneingabe im Rahmen von SVZ-Online als auffillig gemeldet worden waren. An-
hand der Farbgebung der Z3hltage in der ersten Spalte war zuséatzlich der Status gemafR
SVZ-Online gekennzeichnet, ob z.B. bei auffadlligen Stundenwerte es einen erlauternden
Kommentar dazu gab. Ebenso wurden die im Rahmen der erweiterten Priifung als auffallig
identifizierten Kennwerte farbig gekennzeichnet.

Die Zdhldaten-Ubersicht besteht inhaltlich aus folgenden Teilen:

o Allgemeine Angeben einer Zahlstelle im Tabellenkopf.

e Angabe des Zdhldatums und Farbgebung des Priifstatus des Zahltages gemafl SVZ-On-
line.

e  Gezdhlte Stundendaten nach Fahrzeugarten und die Kfz-Summen.

e  Kennung fir ggfs. eingetragene Kommentare (Baust., Uml., Stau, Wetter, Sonst., Er-
klar.) in SVZ-Online fiir die Zahlstunden: sofern Auffalligkeiten der Zéhldaten auf Bau-
stellen, Umleitungen, Stau oder besondere Wetterverhéltnisse zurlickzufihren und in
SVZ-Online angegeben waren, wurden diese hier durch entsprechende Kreuze mar-
kiert. Ein Kreuz unter ,Sonst.” erforderte immer eine individuelle Begrindung (in SVZ-
Online).

e Block Summe der gezdhlten Daten nach Stundengruppen vormittags und nachmittags
flir jede Zahlschicht.

e Richt.-Faktor: Richtungsfaktoren je Stundengruppe als Verhaltnis des Kfz-Wertes der
ersten Richtung (RI) zum Kfz-Wert der zweiten Richtung (RIl) zur Erkennung von Rich-
tungsvertauschungen neben dem Ergebnisblock ,,Summe nach Stundengruppen®.

e Vergl.Tage Rl und RIl: Vergleich der beiden Zahltage anhand der Quotienten des zwei-
bzw. dreistlindigen Kfz-Verkehrs aus den jeweils beiden Tagen der vier Tagestyp-Klas-
sen (NoW, Fr, So, FeW) je Richtung zur Feststellung evtl. Verkehrsbriiche oder sonsti-
ger Besonderheiten zwischen den Zahlperioden.

e  GL-Faktoren: Ganglinien-Faktoren ber3, fers und bso s aus den dreistiindigen Kfz-Wer-
ten (gs3) des Gesamtquerschnitts (GQ) je Zahltag und die entsprechenden Faktoren aus
den dreistiindigen Kfz-Werten der SVZ 2015 zum Vergleich.

e Block Besonderheiten im Zahljahr: Im Falle der Eintrage zu Baustellenverkehr und Um-
leitungen bei der Dateneingabe in SVZ-Online waren hier Ursachen und Wirkungen
sowie deren zeitliche Bereiche (von/seit...bis) angegeben. In SVZ-Online konnten
hierzu verschiedene Standardtexte ausgewahlt werden. Auerdem wurde hier ange-
geben, ob in SVZ-Online weitere interne Informationen dazu angegeben wurden.

e Block Vergleich Zdhldaten 2021 / 2015 nach Tagestypklassen: Als erganzende Infor-
mationen zur Interpretation von Besonderheiten wurden die mittleren Stundenwerte
des Gesamtquerschnitts der Nachmittagszahlungen je Tagestyp-Klasse sowie getrennt
nach LV und SV den entsprechenden Werten der SVZ 2015 gegeniibergestellt und
Veranderungsraten angegeben.

Auf Basis dieser Zdhldaten-Ubersichten sollten die zustindigen Personen der StraBenbau-
verwaltungen die als auffallig erkannten Zahlwerte nochmals Gberpriifen, ggf. korrigieren
oder nachtraglich ausscheiden, um Verzerrungen bei der Hochrechnung zu minimieren.
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Zahlstellen-Ubersicht

Beispiel einer

Tab. 4
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2.8 Zdhldaten der Temporaren Messungen (TM)

Elektronisch mit Seitenradargeraten erfasste Daten von temporaren Messungen (TM) la-
gen fur 8 Bundesldander vor. TM-Zahlstellen, die in SVZ-Online als Zahlstellen eingetragen
sind, kdnnen lber die Web-Anwendung TM-Online auf dem Server der BASt bearbeitet
werden. Es kdnnen dort auch von den StraBenbauverwaltungen die Zdhldaten in verschie-
denen Formaten hochgeladen werden.

GemaR der Methodik /SCHMIDT 2013/ sollen TM-Z3dhlungen an zwei um einige Monate
versetzte Wochen im Jahr auRerhalb der Ferien (1. und 2. Halbjahr) und zusatzlich fir eine
Ferienwoche (Sommerferien oder mindestens zweiwdchige Herbstferien) durchgefihrt
werden.

Die Zahlplanung obliegt den StraRenbauverwaltungen der Bundeslander, die den konkre-
ten Einsatz ihrer Zahlgerate planen. Die relevanten Angaben dazu werden in einer Gera-
teinsatzliste gefiihrt. Diese sollte im Hinblick auf die Nutzung der Daten fiir die Auswer-
tung und Hochrechnung im Rahmen der SVZ die folgenden Angaben enthalten:

e  Gerate-Nummer

e  Ziahlstellen-Nummer gemaR SVZ-Online

e Stralenklasse und Straennummer

e lLagebeschreibung / Zahlrichtung (z.B. in oder gegen Stationierungsrichtung oder ver-
bal beschrieben)

e Kennzeichnung, ob 1 oder 2 Gerate an diesem Standort fir die konkrete Messung ein-
gesetzt wurden

e  Messung: Beginn Datum und Uhrzeit, Ende Datum und Uhrzeit

e Hardwareversion des eingesetzten Gerates

e Softwareversion des eingesetzten Gerates zum Zeitpunkt der Messung

e Name der Rohdatendatei

Im Rahmen der SVZ 2021 wurden TM-Daten aus den Jahren 2016 bis 2021 bericksichtigt,
die je nach Bundesland in einem der folgenden Datenformate zur Verfligung gestellt wur-
den:

e TM-Austauschformat, ohne Gerateeinsatzliste, teilweise als bereits plausibilisierte
Stundendaten, teilweise ohne weitere Plausibilisierung aus den Rohdaten umgesetzt.

e Im sogenannten Rohdaten-Format, dann sind bei vollstandiger Dateniibermittlung
alle relevanten Daten fiir die Gerdteeinsatzliste enthalten.

e In Anlehnung an das Rohdaten-Format, aber ohne zusétzliche Informationen der Ge-
rateinsatzliste.

Es war daher zunachst notwendig, die Zdhldaten aus den unterschiedlichen Datenforma-
ten in das TM-Austauschformat zu tGberfihren und dabei, soweit noch erforderlich, zu
Stundenwerten zu aggregieren. Hierfiir wurden entsprechende Schnittstellen erstellt. Es
wurden dabei zusatzlich die Angaben aus den separat bei den Bundeslandern angeforder-
ten Gerateeinsatzlisten den jeweiligen Zdhlungen zugeordnet.

Nach diesem ersten Schritt der Datenaufbereitung wurden im Weiteren zur Plausibilisie-
rung der Zdhldaten folgende Priifungen durchgefiihrt:

e Prufung, ob Ausfallstunden vorhanden waren, die ggf. durch geschatzte Werte gefillt
werden konnten,

e  Prufung auf plausible Fahrzeugartenanteile,

e  Priufung auf einen auffilligen Wochengang,

e  Priufung auf auffallige Tageswerte im Vergleich zu anderen Zdhlwochen,
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e  Priufung, ob eine vollstdndige Zdhlwoche vorlag (7 Tage),

e  Priufung, ob zumindest 1 Werktag, 1 Freitag und 1 Sonntag aus der Wochenzahlung

mit plausiblen Werten vorlag.

Bei der Genauigkeit der Erfassung der Fahrzeugarten durch die Seitenradargerate wird
zwischen TZ4, Aufteilung der Fahrzeuggruppen in Krad, LVm, Bus und SGV (LoA + LZ), und
TZ5, Aufteilung der Fahrzeuggruppen in Krad, LVm, Bus, LoA und LZ, unterschieden (vgl.
Bild 4). Abhdngig vom eingesetzten TM-Geréat (bzw. Softwareversion) haben die erfassten

Daten eine Genauigkeit gemall TZ4 oder TZ5.

Klassen Bezeichnung der Fahrzeugklassen
Gruppen
TZ2 Kfz(64) SV(40)
AR o D A S AN o . g
TZ4 LVm(37) SGV(34) Bus(5) | Krad(10
AN s e A | QEW Emmm QN DD O
TZ5 LVm(37) Lkw(3) LkwK(4) Bus(5) | Krad(10
AN o e AR | GEW | oEmmm N DD S
TLS nkKfz | Pkw(7) | PkwA(2) Lfw(11) | Lkw(3) | LkwA(8) Sattel- Bus(5) | Krad
8+1 Kfz(9)
A o | RN | aEE | EmmmQEE | DO

Bild 4: TM-Genauigkeitsklassen /BAST 2019/
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2.9 Automatische Dauerzahlstellen

Die Daten der Dauerzahlstellen sind von besonderer Bedeutung, da aus diesen Daten alle
benotigten Faktoren und Gleichungen fiir die Hochrechnung der manuellen und tempora-
ren Kurzzeitzdahlungen abgeleitet werden. Aus diesem Grund wird stets schon in den Richt-
linien zur SVZ auf die Wichtigkeit vollstandiger und plausibler Gerdtedaten der Dauerzahl-
stellen hingewiesen.

Im Jahr 2021 umfasste das Zahlstellennetz im Bundesgebiet 2.508 automatische Dauer-
zahlstellen, davon 2.108 auf BundesfernstrafRen:

e Autobahnen: 1.227
e Bundesstrallen: 881

Die 400 ubrigen Dauerzahlstellen waren Gberwiegend auf Landes-/StaatsstraRen und ei-
nige wenige auch auf Kreis- und GemeindestraRen installiert.

Aufgrund groRRerer Datenausfalle, Gerateumristungen oder Baustellen standen fir die
Auswertungen der SVZ 2021 2.041 Dauerzahlstellen mit plausiblen Stundenwerten (ein-
schl. Schatzwerten) fur Kfz und in der Regel auch fir Lkw bzw. Lkw-ahnliche Fahrzeuge zur
Verfuigung. Dies bedeutet, dass fiir knapp 19% der installierten Gerate keine ausreichen-
den Daten verfligbar waren.

Die meisten der Dauerzahlstellen erfassen den Kfz-Verkehr nach bis zu 8+1-Fahrzeugarten.
Von den 2.041 Dauerzahlstellen mit plausiblen Daten besaRen 95% diese Erfassungsart, an
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knapp 2% wurden die Fahrzeuge nach 5+1- Fahrzeugarten und an 3% nach Kfz/Lkw oder
nur Kfz unterschieden.

Die von den verschiedenen Erfassungssystemen registrierten Fahrzeugarten bzw. Fahr-
zeugarten-Gruppen sind in Tab. 5 angegeben. In der Spalte SVZ sind fiir die Dauerzihlstel-
len mit 8+1-Erfassung die Fahrzeugarten der SVZ 2021 zugeordnet (vgl. auch Bild 2). Wei-
tere Einzelheiten und eine genaue Beschreibung der von den Geraten erfassten Fahrzeug-
arten sind bei /KUHNEN 2000/ und in den TLS 2012 /BMVBS 2012/ enthalten.

Die Daten aller Dauerzahlstellen (im BundesfernstraRennetz und im nachgeordneten Netz)
wurden von der BASt als Stundendaten im BASt-Bestandsbandformat zur Verfligung ge-
stellt.

Bei der Datenregistrierung in den Geraten oder der Datenlibermittlung treten Datenli-
cken in Form von einzelnen Stundenwerten auf, die aber bei der Datenaufbereitung i.d.R.
durch anerkannte Schatzalgorithmen plausibel geschlossen werden kénnen.

Die Stundendaten wurden daher zunachst nach bundesweit einheitlichen Kriterien auf
Plausibilitat geprift und ggf. bei fehlenden oder fehlerhaften Werten mit Schatzwerten
erganzt oder korrigiert, in Anlehnung an das in /FITSCHEN 2020/ beschriebene Vorgehen.

Aus den gepriiften und ggfs. korrigierten Stundendaten wurden nach finaler Abnahme
durch die BASt die JahreskenngréRen pro Dauerzihlstelle berechnet und in Form der Jah-
resauswertung 2021 zur Verfligung gestellt.

svz Fahrzeugarten-Gruppen der Dauerzihlstellen
8+1 5+1 2 1
Krader Krader
Pkw Pkw-Gruppe
Pkw-ahnlich
LV Lfw/Lkw < 3,5t
LVm
nicht klassifiz. Kfz |nicht klassifiz. Kfz
Pkw mit Anh. Pkw mit Anh. Kfz
Busse Busse Busse
sv Lkw o. Anh. [Lkw o. Anh. Lkw o. Anh. Lkw-ahnlich
Last- Lkw mit Anh.
- Lastzige
Sattelzlige Sattelziige

Tab. 5: Fahrzeugarten-Klassifizierung
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Wegen der fiir die verschiedenen Hochrechnungs- und Auswerteschritte unterschiedli-
chen Anforderungen an die Qualitdt und Differenziertheit der Daten der Dauerzdhlstellen
fand jeweils vor der Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren und -gleichungen aus diesen
Daten eine weitere Auswahl der Dauerzdhlstellen statt.

Fir die Ableitung der Hochrechnungsfaktoren und -gleichungen ist die Liickenlosigkeit der
Stundendaten der Dauerzdhldaten von groRRer Bedeutung. Dies gilt in erster Linie fiir die
Hochrechnung der Zahlstellen in Streckenziigen, weil dort die Hochrechnungsfaktoren di-
rekt aus den im Streckenzug liegenden Dauerzihlstellen ermittelt werden (vgl. Kap. 3.2).
Nur Dauerzdhlstellen mit entsprechend vollstandigen plausiblen Stundendaten konnten
zur Ableitung von Hochrechnungsfaktoren fir die Streckenzlige verwendet werden. Es
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wurde dabei ein Tag nur dann als giltiger Tag (GT) beriicksichtigt, wenn mindestens 20 ge-
zahlte Stunden vorhanden waren.

Far die Ableitung der Hochrechnungsfaktoren fir die Flachenregionen (vgl. Kap. 3.3) aus
dem in der jeweiligen Region liegenden Dauerzahlstellenkollektiv wurden nur die Dauer-
zahlstellen mit 8+1 Fahrzeugarten herangezogen. Diese sollten aulRerdem keine spezifi-
schen lokalen Besonderheiten aufweisen, sondern bezlglich der Verkehrscharakteristik
reprasentativ fir ein Gebiet sein. Auch wurden Dauerzihlstellen an Grenzen zum benach-
barten Ausland nicht beriicksichtigt.

Aus den letztendlich ausgewahlten Dauerzéhlstellen wurden dann, wie in den folgenden
Kapiteln beschrieben, die endgiiltigen, fir die Hochrechnung benétigten Faktoren und
Gleichungen fiir die Streckenziige und die Flachenregionen berechnet.
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3 Hochrechnung der manuel-
len Zahlungen (MZ)

Die Hochrechnung der drei- und flinfstiindigen Zahlwerte der manuellen Zdhlungen auf
DTV erfolgte in zwei Stufen (vgl. Bild 5). Alle daflir bendtigten Faktoren und Gleichungen
wurden aus den Daten der automatischen Dauerzahlstellen des Jahres 2021 abgeleitet,
um so tages- und jahreszeitspezifische Einfllisse im Zahljahr zu bertcksichtigen.

’ Zahlwerte q,.4 und 0,5 14 (SO: 046 15) j€ Z&hltag Z ‘
I

Stunden/Tag-Faktor a,

’ Tagesverkehr Q, je Zdhltag Z ‘

l
| |

Tag/Jahr-Faktoren c,,je Zdhltag Z Tag/Jahr-Faktoren c,;, je Zahltag Z
v A4

HR-Stufe 1

’DTVW DTV, DTVS‘ ’DTVDi-Do,NZB DTV nzg DTV, nze

Anzahl Tage n, je Fahrtzweckgruppe V

|

| DTV |

HR-Stufe 2

Bild 5: Ablauf der DTV-Berechnungen fiir manuelle Zdhlungen (M2)

Die Ermittlung der Hoch- und Umrechnungsfaktoren je Fahrzeugart erfolgte nach StralRen-
gruppen unterschiedlich. Bei den Bundesautobahnen und bei Teilen der zweibahnigen
Bundes- und EuropastralRen wurden die Faktoren aufgrund der héheren Dichte des Dauer-
zahlstellennetzes streckenzugsbezogen abgeleitet, bei den librigen Bundes- und auch Lan-
des-/StaatsstraRen und KreisstraRen wurden sie flichenbezogen mit Hilfe von Regressi-
onsgleichungen und mittleren Faktoren aus den Daten der in den sogenannten Flachenre-
gionen befindlichen Dauerzahlstellen ermittelt.

3.1 Uberblick

Die manuellen Zdhlungen fanden in der Zeit von 15 — 18 Uhr (sonntags 16 — 19 Uhr) und
bei hoher belasteten Zahlstellen der Zahlstellen-Gruppe A an den beiden Normalwerkta-
gen zusatzlich in der Zeit von 7 — 9 Uhr morgens statt (vgl. Kap. 2.3). Die Zdhlwerte wurden
je Fahrzeugart und Zahlstelle in zwei Stufen auf Jahreswerte hochgerechnet.

In der ersten Stufe wurden die Zdhlwerte mit sog. Stunden/Tag-Faktoren a zunéchst auf
den Tagesverkehr Qz (0-24 Uhr) des jeweiligen Zadhltages Z hochgerechnet. Das Ergebnis
der ersten Hochrechnungsstufe waren somit bis zu acht Tageswerte fir jede der bis zu
sechs Fahrzeugarten.

34 BASt /V 416



Tab. 6: Anzahl der
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In der zweiten Stufe wurden diese Tageswerte dann mit sog. Tag/Jahr-Faktoren cy auf
DTVv je Fahrtzweckgruppe V (DTVw, DTVy, DTVs) umgerechnet. Die DTVy-Werte wurden
flr jede der bis zu sechs Fahrzeugarten berechnet.

Aus den fahrtzweckgruppenspezifischen DTVy-Werten ergibt sich der Gesamt-DTV (fiir alle
Tage des Jahres) durch Gewichtung mit der Anzahl Tage je Fahrtzweckgruppe nv. Aufgrund
landesspezifischer Ferien- und Feiertagsregelungen ist die Anzahl der Tage je Fahrtzweck-
gruppe in den Bundesldndern etwas unterschiedlich (vgl. Tab. 6).

Bundesland Nw Ny Ns
BW Baden-W rttemberg 227 76 62
BY Bayern 217 86 62
BE Berlin 224 81 60
BB Brandenburg 227 79 59
HB Bremen 225 81 59
HH Hamburg 225 81 59
HE Hessen 228 77 60
MV Mecklenburg-Vorpommern 224 82 59
NI Niedersachsen 225 81 59
NW Nordrhein-Westfalen 228 76 61
RP Rheinland-Pfalz 229 75 61
SL Saarland 225 79 61
SN Sachsen 225 80 60
ST Sachsen-Anhalt 226 79 60
SH Schleswig-Holstein 229 77 59
TH Thiringen 225 80 60

Tage je Fahrtzweckgruppe nv und Bundesland fiir das Jahr 2021

Weiterhin wurden die Tageswerte mit Faktoren cnzes auf Mittelwerte fiir den sog. Normal-
zeitbereich (NZB) auf DTVpi-no,nze, DTVer,nze und DTVso,nze umgerechnet. Der Normalzeitbe-
reich stellt eine von Feiertagen, Ferien und winterlicher Witterung moglichst unbeein-
flusste Datenbasis dar und bildet das typische Verkehrsgeschehen ab. Er umfasste 2021
nach Angaben der BASt 46 Tage:

e Di, 16.03.2021 - Do, 25.03.2021
e Di, 20.04.2021 - Do, 29.04.2021
e Di, 08.06.2021 - Do, 17.06.2021
e Mi, 22.09.2021 - Do, 30.09.2021
e Di, 09.11.2021 - Mo, 15.11.2021

3.2 Zihilstellen in Streckenziigen

3.2.1 Bildung von Streckenziigen

Das Netz der Bundesautobahnen wurde in Streckenzilige eingeteilt. In der Regel setzte sich
ein Streckenzug aus den Abschnitten zusammen, die zwischen zwei Autobahnkreuzen/-
dreiecken liegen. In einigen Fallen bildeten aber auch Anschlussstellen die Begrenzung
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eines Streckenzuges, wenn deren einmiindender oder abflieRender Verkehr zu einer Ver-
anderung der Verkehrscharakteristik fuhrt.

Die Bundesautobahnen sind in 480 Streckenziige und die zweibahnigen BundesstrafRen
und EuropastralRen in 90 Streckenziige eingeteilt. Neue Zahlstellen wurden entsprechend
ihrer Lage den vorhandenen Streckenziigen zugeordnet.

Je nach Verfiigbarkeit von Dauerzahlstellen-Daten innerhalb eines Streckenzuges waren
flr die Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren verschiedene Falle zu unterscheiden:

e Die Dauerzahlstelle hat plausible 8+1 Fahrzeugarten an den Zahltagen: Die Hochrech-
nungsfaktoren wurden je Fahrzeugart direkt aus der automatischen Dauerzihlstelle
abgeleitet und auf die dem jeweiligen Streckenzug zugeordneten manuellen Zahlstel-
len Gibertragen.

e Die Dauerzahlstelle hat eine geringere Fahrzeugartendifferenzierung, eine Dauerzahl-
stelle in einem benachbarten Streckenzug verfligt jedoch tber ein 8+1-Gerat mit plau-
siblen Daten: Fir den Streckenzug ohne 8+1-Gerat wurden je Zahltag fahrzeugarten-
spezifische Stunden/Tag- und Tag/Jahr-Faktoren von der Dauerzihlstelle mit einem
8+1-Gerat lbernommen.

e Auf einem Streckenzug sind keine automatischen Dauerzdhlstellen vorhanden: In die-
sen Fallen wurden die Faktoren von angrenzenden Streckenziigen dhnlicher Charakte-
ristik Gbernommen (Ubertragung von einer Bezugs-DZ). Zur Beurteilung der Ahnlich-
keit wurden dabei i.d.R. folgende Kennwerte aus der SVZ 2015 herangezogen: fer, bso,
ber, Tagesganglinienfaktoren und Schwerverkehrsanteile. Sie geben Aufschluss dar-
Uber, ob es sich bei den jeweiligen Streckenabschnitten um solche mit eher Freizeit-
oder Berufsverkehr, Nah- oder Fernverkehr oder um Mischformen der genannten
Charakteristika handelt.

In jenen Fallen, in denen kein Streckenzug dhnlicher Charakteristik vorhanden war oder
bei kurzen Strecken erfolgte die Hochrechnung nach dem Flachenmodell (vgl. Kap. 3.3).

Die lokalen Auswirkungen der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Teilen von NW und RP zeig-
ten sich auch an den Dauerzahlstellen in den betroffenen Streckenziigen (z.B. langerfris-
tige Sperrungen von Teilabschnitten der A 61 und der Al). Diese Dauerzahlstellen wurden
flr die Hochrechnung der in den betroffenen Streckenziigen liegenden manuellen Zahlun-
gen herangezogen, da die besondere Situation fiir den gesamten Streckenzug charakteris-
tisch war.

3.2.2 Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren

Die Stunden/Tag-Faktoren a fiir die Hochrechnungsstufe 1 wurden gesondert fiir jede
Fahrzeuggruppe (g) und jeden Z&hltag (Z) aus den automatischen Dauerzahlstellen abge-
leitet. Dazu wurde je Fahrtrichtung (r) der jeweilige Tagesverkehr Q an der Dauerzahlstelle
auf die Stundensummen der betreffenden Zahlstunden (n=3 bzw. n=5) bezogen:

a _ Qr,Z,g
rnzZg —
& Zinzl qi,r,Z,g

Entsprechend wurden die Tag/Jahr-Faktoren c fur die Hochrechnungsstufe 2 je Fahrtrich-
tung (r) und Fahrzeugart (g) jeweils aus dem Quotienten der Jahresmittelwerte der Fahrt-
zweckgruppen (DTVv,) zu den Tageswerten der betreffenden Zahltage aus den Daten der
Dauerzéhlstelle ermittelt:

crvzg = DTVivg / Qizg
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Dies erfolgte fir alle im Weiteren benétigten Fahrtzweckgruppen (W, U, S und fir den
Normalzeitbereich (NZB) fiir Di-Do, Freitag und Sonntag).

Da an den Dauerzahlstellen nicht genau die 5 Kfz-Gruppen der manuellen Zdhlung detek-
tiert werden (vgl. Tab. 5), wurden vorab aus den Stundendaten der Dauerzihlstellen die
relevanten Fahrzeuggruppen durch entsprechende Aggregation oder Umrechnung ermit-
telt.

Fiir Dauerzahlstellen mit 8+1 Fahrzeugarten konnten fiir die drei Gruppen Krader, Busse
und Lkw o. Anh. (LoA) die Werte direkt aus den Daten der Dauerzahlstelle Gbernommen
werden, fiur die Gbrigen beiden Gruppen LVm und Lastziige wurden die folgenden Zusam-
menfassungen gebildet:

LVm: Pkw (DZ) + PkwA (DZ) + Lfw (DZ) + nkl Kfz (DZ)
Lastzlge (LZ): LkwA (DZ) + Sattel-Kfz (DZ)

Fiir Dauerzdhlstellen mit 5+1-Fahrzeugarten-Differenzierung sind die drei Gruppen Busse,
Lkw o. Anh. und Lastziige identisch mit der manuellen Abgrenzung, die Krader und die
LVm mussten jedoch aus der Restgruppe (Pkw-Gruppe + Pkw mit Anh. + nicht klassifizierte
Kfz) errechnet werden. Dies geschah durch Ubertragung der entsprechenden Verhéltnisse
(Anteil Krader an dieser Gruppe) abgeleitet aus den vorliegenden 8+1 Dauerzahlstellen.

Wenn innerhalb eines Streckenzuges mehrere Dauerzahlstellen vorhanden waren, dann
wurden im Weiteren jeweils die Mittelwerte der aus den Daten der einzelnen Dauerzahl-
stellen berechneten Stunden/Tag-Faktoren arnzg und Tag/Jahr-Faktoren crvz. gebildet.

Die Hochrechnungs-Faktoren arnzg und crv,zg, die fir jeden relevanten Zdhltag ermittelt
wurden, wurden abschlieBend auf AusreiBer Uberpriift und am 5% bzw. 95%-Perzentil des
gesamten Dauerzdhlstellenkollektivs auf Streckenziigen begrenzt.

3.2.3 Hochrechnung der Zihlstellen in den Streckenziigen

Hochrechnungsstufe 1

Fur die Hochrechnung der manuellen Zahlungen in den Streckenziigen (Uberwiegend BAB)
wurden, wie in Kap. 3.2.2 beschrieben, aus den Daten der jeweiligen Dauerzahlstellen ei-
nes Streckenzuges je Fahrtrichtung fiir jeden Zahltag und fir jede Fahrzeugart die benétig-
ten Hochrechnungsfaktoren berechnet.

Im Folgenden werden zur Erlduterung die einzelnen Hochrechnungsschritte fir eine ma-
nuelle BAB-Zahlstelle mit vollem Zdahlumfang beispielhaft dargestellt.

Im Streckenzug in Bild 6 liegen drei manuelle Zahlstellen (MZ1 bis MZ3), die mit den Daten
der Dauerzdhlstelle A (DZ A) hochgerechnet werden. Beispielhaft werden hier nur die
Hochrechnungsschritte der Fahrtrichtung R1 betrachtet. Abschliefend erfolgt eine Zusam-
menfassung der richtungsbezogenen Werte fiir die Berechnung des Gesamtquerschnitts.

Autobahnkreuz (AK) R AK
% e “’E
MZ 1 DZ A MZ 2 MZ 3

Bild 6: Zahistellen in einem BAB-Streckenzug
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Die Zahlwerte der 5-stiindigen Zahlungen an den beiden Normalwerktagen (qgr,07-09+15-18)
sowie der 3-stiindigen Zahlungen an den beiden Freitagen, Ferienwerktagen und Sonnta-
gen (qr,15-18 bzw. qr,16-10) flir eine der ausgewdhlten MZ in dem Streckenzug sind in Tab. 7
wiedergegeben. Sie entstammen der Zihldaten-Ubersicht, die im Rahmen der Plausibili-
tatsprifung fur jede manuelle Zahlstelle erstellt wurde. Der Ausschnitt enthalt pro Fahr-
zeugart und Kfz-gesamt als Basis der Hochrechnung sowohl die richtungsgetrennten
Werte der einzelnen Zahlstunden als auch der Stundensummen je Zahlschicht (im unteren
Teil).

05 - NW TK2ZST 48052102 A46 Abschnitt: AS Neuss-Holzheim (15) - AK Neuss-West (A 57)
BA: 00 SM: 02 Kreis: 162 Baulast: Bund FS: 5 Zahlabschnittslénge: 1,69 km Zahlstellentyp: MZ
Tagestyp | zahi- Fahrtrichtung: AK Neuss-West (A57) _ |F§hrtrichtung: AS Neuss-Holzheim (15)
stiindliche Zahldaten
Datum std.
Rad Krad LVm Bus LoA Lz KFZ Rad Krad LVm Bus LoA Lz KFZ
NoWw 1 7-8 0 10 3.243 2 124 298 3.677 0 8 2.105 4 86 396 2.599
8-9 0 4 2.527 3 132 390 3.056 0 4 1.836 5 130 384 2.359
Do 22.04 | 15-16 0 8 2.188 1 97 332 2.626 0 8 2.983 4 89 330 3.414
16-17 0 13 2.162 2 48 266 2.491 0 25 3.464 4 101 243 3.837
17-18 0 13 2.197 1 41 209 2.461 0 21 3.276 3 37 201 3.538
NoWw 2 7-8 0 13 2971 2 84 288 3.358 0 5 2.232 5 118 324 2.684
8-9 0 14 2.778 8 106 360 3.266 0 8 1.872 7 120 354 2.361
Do 23.09 | 15-16 0 12 1.983 5 96 316 2412 0 27 3.183 3 112 311 3.636
16-17 1 16 2.541 2 63 268 2.890 0 23 3.324 3 67 278 3.695
17-18 0 19 2.441 5 43 212 2.720 0 23 3.512 3 43 242 3.823
Fr1l 15-16 0 15 2433 3 87 275 2.813 0 21 3.090 2 82 333 3.528
Fr23.04 | 16-17 0 17 2.312 5 52 196 2.582 0 29 3.074 4 69 227 3.403
17-18 0 13 2.412 2 38 209 2.674 0 24 2.734 2 46 183 2.989
Fr2 15-16 0 14 2.545 1 78 255 2.893 0 24 3.302 8 115 232 3.681
Fr24.09 | 16-17 0 19 2.668 6 68 210 2971 0 30 3.156 5 81 206 3.478
17-18 0 10 2.855 5 46 169 3.085 0 38 3.197 3 71 202 3.511
Few 1 15-16 0 22 2.382 3 92 311 2.810 0 34 3.136 8 107 282 3.567
Do 22.07 | 16-17 0 22 2.514 2 82 262 2.882 0 41 3.507 2 81 215 3.846
17-18 0 24 2.566 3 49 220 2.862 0 46 3.293 1 52 184 3.576
Few 2 15-16 0 16 2.381 2 84 301 2.784 0 19 3.171 3 80 285 3.558
Do 05.08 | 16-17 0 20 2.513 5 67 238 2.843 0 17 3.478 2 49 237 3.783
17-18 0 13 2.515 4 69 176 2.777 0 24 3.447 4 42 165 3.682
So 1l 16-17 0 29 2.217 1 15 16 2.278 0 13 1.879 0 13 12 1.917
S025.04 | 17-18 0 26 2.334 1 12 19 2.392 0 17 1.857 1 6 14 1.895
18-19 0 29 2.096 1 16 19 2.161 0 17 1.743 0 8 21 1.789
So 2 16-17 0 31 2.524 0 25 12 2.592 0 22 2.518 0 21 8 2.569
S026.09 | 17-18 0 20 2.594 1 20 9 2.644 0 12 2.550 3 30 6 2.601
18-19 0 17 2.202 1 15 10 2.245 0 9 2.295 3 22 15 2.344
Summe nach Stundengruppen
Rad Krad LVm Bus LoA V4 KFZ| Rad Krad LVm Bus LoA V4 KFZ
NoWw 1 7.9 0 14 5.770 5 256 688 6.733 0 12 3.941 9 216 780 4.958
NoW 2 0 27 5.749 10 190 648 6.624 0 13 4.104 12 238 678 5.045
NoWw 1 15-18 0 34 6.547 4 186 807 7.578 0 54 9.723 11 227 774 10.789
NoW 2 1 47 6.965 12 202 796 8.022 0 73 10.019 9 222 831 11.154
Frl 15.18 0 45 7.157 10 177 680 8.069 0 74 8.898 8 197 743 9.920
Fr2 0 43 8.068 12 192 634 8.949 0 92 9.655 16 267 640 10.670
Few 1 15-18 0 68 7.462 8 223 793 8.554 0 121 9.936 11 240 681 10.989
Few 2 0 49 7.409 11 220 715 8.404 0 60 10.096 9 171 687 11.023
So1l 16-19 0 84 6.647 3 43 54 6.831 0 47 5.479 1 27 47 5.601
So 2 0 68 7.320 2 60 31 7.481 0 43 7.363 6 73 29 7.514

Tab. 7: Zdhlwerte des Hochrechnungsbeispiels fiir die BAB-Zahlstelle 4805 2102, A46 (Ausschnitt aus der
Zihldaten-Ubersicht)
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Die Hochrechnungsfaktoren fiir diese manuelle Zahlstelle werden aus der Dauerzahlstelle
A (5016, Neuss-Holzheim) mit vollstandiger Fahrzeugartendifferenzierung (8+1) im be-
trachteten Streckenzug berechnet. Dazu werden die Tagesverkehre auf die Stundensum-
men (jeweils je Fahrtrichtung) der betreffenden Zahltage an der Dauerzdhlstelle bezogen
(vgl. Kap. 3.2.2). Diese Verhiltnisse bilden die Stunden/Tag-Faktoren (as bzw. as,) fur die
Hochrechnung der manuellen Zahlstelle MZ1 und sind in Tab. 8 je Zahltag nach Fahrzeug-
arten differenziert fir Fahrtrichtung R1 ausgewiesen.

Da die Ergebnisse richtungsweise ermittelt und ausgegeben werden, wurde Uberpriift, ob
die Richtung von DZ und MZ libereinstimmen. Im Beispiel ist die Ausrichtung gleich.
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Es wurden an der DZ, Fahrtrichtung Neuss-Holzheim, am NoW1 (22.04.) in den 5 Zahlstun-
den (07-09 und 15-18) 10.390 LVm und im Tagesverkehr 28.940 LVm registriert. Daraus
ergibt sich der entsprechende Stunden/Tag-Faktor fir den 22.04. gemaR Kap. 3.2.2 wie

folgt:
as,ri,lvm = 28.940 /10.390 = 2,78537
Tagesgruppe Zdhltag Krad LVm Bus LoA Lz
NoW 1 22. Apr 2,50000 2,78537 3,61538 3,62500 3,81471
NoW 2 23. Sep 2,96552 2,81079 3,05263 3,41589 3,97981
Frl 23. Apr 5,83333 4,64748 7,42857 7,11538 7,49155
Fr2 24. Sep 5,11765 4,86870 6,23077 7,52703 8,24083
So1l 25. Apr 3,20000 3,60035 9,00000 4,62069 6,09804
So2 26. Sep 4,16667 4,26557 12,80000 5,19737 10,53846
Few1 22 Jul 4,04000 5,19502 5,55556 6,62791 6,78049
FeW 2 05. Aug 3,38095 5,12113 4,90909 6,93043 7,34388

Tab. 8: Stunden-/Tag-Faktoren as i bzw. asri,¢ des Hochrechnungsbeispiels, berechnet aus der
zugeordneten Dauerzdhistelle (5016, Neuss-Holzheim)

Die manuellen Zahlwerte der Beispielzdhlstelle in Tab. 7 werden entsprechend durch Mul-
tiplikation mit den Faktoren aus Tab. 8 auf den Tagesverkehr (Qr1,2¢) je Zahltag (Z) der je-
weiligen Fahrzeuggruppe (g) hochgerechnet:

NoW: Qr1,zg = ORL,07-09+15-18,¢ * @5RLg
Fr, FeW: Qrizg = ORL15-18¢ * A3RLg
So: Qr1,zg = ORL,16-19¢ * A3Rlg

Der LVm-Tagesverkehr fir R1 (Qr1,ivm) am 22.04. der MZ betragt danach:
Qri,ivm = 12.317 - 2,78537 = 34.307,4 LVm/24h.

Die Ergebnisse der 1. Hochrechnungsstufe fiir R1 sind fir alle Zdhltage in Tab. 9 ausgewie-
sen. Entsprechend den Berechnungen zu Fahrtrichtung R1 werden auch die Tagesver-
kehrsstarken der Fahrtrichtung R2 ermittelt.

Dabei ist zu beachten, dass die Faktoren der Tab. 8 auf 5 Dezimalstellen gerundet sind und
Tab. 9 nur ganzzahlige Werte enthélt, wodurch im Einzelfall rundungsbedingte Abwei-
chungen beim manuellen Nachrechnen auftreten kénnen.

Tagesgruppe Zdhltag Krad LVm Bus LoA Lz
NoWw 1 22. Apr 120 34.307 33 1.602 5.703
NoWw 2 23.Sep 219 35.736 67 1.339 5.747

Fril 23. Apr 263 33.262 74 1.259 5.094
Fr2 24. Sep 220 39.281 75 1.445 5.225
So1l 25. Apr 269 23.932 27 199 329
So2 26. Sep 283 31.224 26 312 327
FeWw1l 22 Jul 275 38.765 44 1.478 5.377
FeW 2 05. Aug 166 37.942 54 1.525 5.251

Tab. 9: Richtungsbezogene Tagesverkehrsstarken Qgi,z¢ des BAB-Hochrechnungsbeispiels aus Stufe 1 fiir
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Fahrtrichtung 1
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Hochrechnungsstufe 2

Fir die Ableitung der Hochrechnungsfaktoren der Stufe 2 werden aus der Dauerzahlstelle
neben den zdhltagspezifischen Tagesverkehrsstarken auch die entsprechenden Jahresmit-
telwerte der Fahrtzweckgruppen V (DTVv,.¢) sowie der Tagesgruppen Di-Do, Freitag und
Sonntag des Normalzeitbereichs (DTVnze) benétigt (vgl. Kap. 3.2.2).

Die jeweiligen Tag-/Jahr-Faktoren werden aus dem Verhiltnis dieser beiden Werte aus
den Daten der Dauerzdhlstelle pro Fahrtrichtung berechnet:

Tag/Jahr-Faktoren (cv,z¢) fur die Ermittlung der DTV-Werte der Fahrtzweckgruppen W, U,
S:

NoW, Fr: cwzg = DTVwg / Qzg
FeW: Cuzg = DTVug / Qzg
FeW: Cszg = DTVsg / Quzg

Tag/Jahr-Faktoren (cv,z¢) fur die Ermittlung der DTV-Werte des Normalzeitbereichs (NZB):

NoW: Coi-DoNzB,zg = DTVpibonzeg / Qzg
Fr: CFr,NzB,Zg = DTVFr,NZB,g / QZ,g
So: Csonzgzg = DTVsonzeg / Qzg

Die aus den Daten der Dauerzahlstelle abgeleiteten Umrechnungsfaktoren fiir die Fahrt-
zweckgruppen W, U und S (cv,z¢) sind fir das hier betrachtete Beispiel in Tab. 10 je Fahr-
zeugart fur die einzelnen Zahltage ausgewiesen.

Im Beispiel wurden an der Dauerzahlstelle am 22.04. im Tagesverkehr (0-24 Uhr) fir R1
28.940 LVm registriert. Fur die Fahrtzweckgruppe W (Werktage auRerhalb der Ferienzeit)
betrug der LVm-Verkehr im Jahresmittel (DTVw,.vm) 28.891 LVm/24h.

Der entsprechende Tag/Jahr-Faktor fiir den 22.04. ergibt sich daraus zu:
Cruw,vm = DTVRiw,ivm / Qrioe0s,tvm = 28.891 / 28.940 = 0,99831

Die in Stufe 1 berechneten Tagesverkehrsstarken (Qrz¢) der Beispielzahlstelle (Tab. 9) wer-
den durch Multiplikation mit den Faktoren (crzg) aus Tab. 10 auf die mittleren Tagesver-
kehrsstarken der jeweiligen Fahrtzweckgruppe (V) und Fahrzeuggruppe (g) umgerechnet:

NoW, Fr: DTVRriw,zg = CrRiw,zg - Qriw,zg
FeW: DTVRiu,zg = CriUzg = Qriuzg
So: DTVRyszg = Criszeg * Qriszg

Fir den 1. NoW (22.04.) ergibt sich damit fiir die manuelle Zahlistelle folgender Einzel-
DTVw:

DTVRr1iw,22.04,lvm = 0,9983124 - 34.307,40 = 34.249,50 LVm/24h.

Die Ubersicht tiber alle je Zahltag berechneten Einzel-DTVy fiir die betrachtete Richtung R1
enthalt Tab. 11. Auch hier ist zu beachten, dass die Werte in den Tabellen gerundet ausge-
wiesen sind, die Berechnungen aber stets mit den ungerundeten Daten erfolgen.
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Tagesgruppe Zdhltag Krad LVm Bus LoA Lz
Now 1 22. Apr 0,77687 0,9983124 0,86100 1,09323 0,83005
NoWw 2 23. Sep 0,49684 0,97097 0,95640 0,88589 0,87357

Frl 23. Apr 0,61040 1,00526 0,94477 0,98811 0,95310
Fr2 24. Sep 0,49113 0,83064 0,83678 0,63434 0,89961
So1l 25. Apr 0,72398 1,07056 1,04202 1,38434 1,08429
So2 26. Sep 0,57918 0,795%4 0,70699 0,42962 1,23070
FeW 1 22. Jul 0,52801 0,88928 0,75235 0,86316 0,75242
Few 2 05. Aug 0,75111 0,91617 0,80711 0,79922 0,77866

Tab. 10: Umrechnungsfaktoren cvz; fiir die in Hochrechungsstufe 1 berechneten Tageswerte auf Einzel-

Tab. 11: Einzel-DTVr1 aus Hochrechnungsstufe 2 fiir die Fahrtzweckgruppen W, U, S

DTVv,r1 der Fahrtzweckgruppen W, U, S fiir Fahrtrichtung 1

Tagesgruppe Zéhltag Krad LVm Bus LoA Lz
Now 1 22. Apr 93 34.250 36 1.380 4.734
NoWw 2 23.Sep 109 34.699 59 1.281 5.020

Frl 23. Apr 160 33.437 73 1.190 4.855
Fr2 24. Sep 108 32.628 47 1.209 4.700
So1l 25. Apr 195 25.620 37 207 357
So2 26. Sep 164 24.852 11 220 402
Few1 22 Jul 145 34.473 38 1.112 4.046
Few 2 05. Aug 124 34.762 43 1.231 4.089

Die endgtltigen DTVv-Werte je Fahrtzweckgruppe W, U und S errechnen sich als arithmeti-

sches Mittel aus den Einzel-DTVy der zugehorigen Zahltage:

DTVwprig = 1/4 - (DTVnowirig + DTVnowzrig + DTVeririg + DTVEr2R1g)

DTVugriLg=1/2 - (DTVrewirig + DTVrew2,r1g)

DTVS,Rl,g =1 / 2 - (DTVSol,Rl,g + DTVSoZ,Rl,g)

Die Berechnungen fiir die DTVnzs erfolgen nach den gleichen Ansatzen wie fir die Fahrt-

zweckgruppen W, U, S auf der Grundlage der in Hochrechnungsstufe 1 berechneten Ta-

geswerte (Tab. 9).

Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren (cnzs) enthélt die Tab. 12, die daraus ermittel-

ten Einzel-DTVnzs (DTVbi-bo, DTVer, DTVso) Tab. 13.

Die DTVnzs der drei Tagesgruppen berechnen sich ebenfalls als arithmetisches Mittel aus

den Einzel-DTVnzs der beiden Normalwerktage, der beiden Freitage und der beiden Sonn-

tage.
Tagesgruppe Zdhltag Krad LVm Bus LoA Lz
NoWw 1 22. Apr 1,14196 1,02482 0,97729 1,19476 0,97456
NoW 2 23. Sep 0,73032 0,99675 1,08558 0,96817 1,02566
Fril 23. Apr 0,96000 1,10754 1,05757 1,21538 1,01964
Fr2 24. Sep 0,77241 0,91515 0,93668 0,78025 0,96242
So1l 25. Apr 1,00500 1,10318 1,16269 1,31111 0,89453
So2 26. Sep 0,80400 0,82019 0,78886 0,40690 1,01533

Tab. 12: Umrechnungsfaktoren cnzsr1¢ der aus Hochrechnungsstufe 1 berechneten Tageswerte auf Einzel-
DTVnzs rig fiir Fahrtrichtung 1
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Tagesgruppe Zahltag Krad LVm Bus LoA Lz
NoWw 1 22. Apr 137 35.159 39 1.566 5.558
NoW 2 23.Sep 160 35.620 65 1.454 5.894
Frl 23. Apr 252 36.839 90 1.332 5.194
Fr2 24. Sep 170 35.948 58 1.354 5.028
So1l 25. Apr 270 26.401 35 231 295
So2 26. Sep 228 25.610 10 246 332

Tab. 13: Einzel-DTVr:1 aus Hochrechnungsstufe 2 fiir DTVpi.po,nzs, DTVrr,nzs und DTVso nze

Alle DTV-Werte der Richtung 1 sind zusammen mit den Werten der Richtung 2 in Tab. 14
ausgewiesen.

Die Gesamt-DTV-Werte (fir alle Tage im Jahr) ergeben sich nun durch Gewichtung mit der
Anzahl der Tage (n) je Fahrtzweckgruppe (nw, nu, ns) nach folgender Formel:

DTVges = (nw - DTVw + ny-DTVy + ns- DTVs) / (nw+ ny+ns)

Nnw Anzahl der Werktage (Mo-Sa auRerhalb der Schulferien)

nu Anzahl der Ferienwerktage (Mo-Sa innerhalb der Schulferien)
ns Anzahl der Sonn- und Feiertage

Aufgrund landesspezifischer Ferien- und Feiertagsregelungen ist die Anzahl der Tage je
Fahrtzweckgruppe (nv) in den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich (siehe Tab. 6).

Die BAB-Zahlstelle des Hochrechnungsbeispiels liegt in Nordrhein-Westfalen, die dortigen
nv-Werte waren fur das Jahr 2021:

nw =228, ny=176, ns=61.

Flr die Beispielzdhlstelle errechnet sich mit den Werten aus Tab. 14 der Gesamt-DTV fir
den Gesamtquerschnitt der Kfz zu:

DTV alleTage) = (228 - 79.340,14 + 76 - 79.546,01 + 61 -51.657,07) / 365 = 74.756,52

Fahrtrichtung 1 Fahrtrichtung 2 QG

Krad LVm Bus LoA Lz KFZ Krad LVm Bus LoA Lz KFZ KFZ
DTV (alle
Tage) 132 | 32.510 46| 1070 | 3.926 | 37.683 135 | 32.105 44 999 [ 3.790 | 37.073 74.757
DTVw 118 | 33.753 54| 1.265| 4.827| 40.017 110 | 33.274 47| 1228 | 4.663| 39.323 79.340
DTVu 135 | 34.617 41 1171 4.067 | 40.031 148 | 34.391 62 952 3.962 | 39.515 79.546
DTVs 179 | 25.236 24 214 380 | 26.033 214 | 24.886 9 202 313 | 25.624 51.657
DTVDi-Do,
NZB 149 | 35.389 52| 1510| 5726 | 42.826 155 | 34.891 51| 1436| 5664 | 42.198 85.023
DTVFr, NZB 211 | 36.393 74| 1343 | 5111 43.133 179 | 36.110 59| 1.324| 4744 42.417 85.550
DTVSo, NZB 249 | 26.005 23 239 313 | 26.829 291 | 26.060 9 219 274 | 26.853 53.682

Tab. 14: DTV, DTVv und DTVnzs je Fahrtrichtung und Gesamtquerschnitt (GQ)
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Ergdanzend konnen aus den auf jahresmittlere Verhaltnisse hochgerechneten Verkehrswer-
ten des NZB die Ganglinienkennwerte bso (DTVnzeso / DTVnzebimino) und ber (DTVnzeer /
DTVnzspimino) und der fer-Faktor Gber das Verhaltnis DTVy / DTVw ermittelt werden.
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3.3 Zihilstellen in Flachenregionen

3.3.1 Bildung von Flachenregionen

Das nachgeordnete Netz ist fur die Hochrechnungen in Regionen mit dhnlicher Charakte-
ristik eingeteilt, sog. Flachenregionen. Eine erste Einteilung nach Flachenregionen in der
SVZ fiir die Nichtautobahnen beruhte auf einer dlteren Untersuchung zur Uberpriifung des
Dauerzihlstellennetzes auf den BundesstraRen /KUHNEN 1999/ mit der Reprisentanzlii-
cken im DZ-Netz festgestellt werden sollten. Fir die Charakterisierung der Raumeinheiten
nach verkehrlichen Gesichtspunkten — die kleinste Einheit bildete jeweils der Kreis — waren
damals fiinf KenngroRen betrachtet worden:

DTV durchschnittlicher taglicher Verkehr

GV-Anteil Anteil des Guterverkehrs am Kfz-Verkehr

fer Ferienverkehrsfaktor (zur Kennzeichnung von Ferienverkehrsregionen)
ber Freitagsfaktor (zur Kennzeichnung des Wochenendpendler- und/oder

Ausflugsverkehrs)
bso Sonntagsfaktor (zur Kennzeichnung von Ausflugsregionen)

Beziiglich der Homogenitat der Verkehrscharakteristik einer Flichenregion und den darin
befindlichen Dauerzéhlstellen (DZ) sind jedoch fiir die Zwecke der Hochrechnung nach
dem Synchronverfahren weitere Kriterien zu beachten. So sollte fiir die Ermittlung der
zahltagspezifischen Hochrechnungsfaktoren und insbesondere der Regressionsgleichun-
gen eine ausreichende Bandbreite der 0.a. KenngrofRen durch eine Mindestanzahl von DZ
je Region gewadhrleistet sein. In den Untersuchungen zum Einsatz mobiler Messsysteme
/SCHMIDT 2013/ war dazu eine Anzahl von etwa 15 DZ je Region vorgeschlagen worden,
um ein ausreichendes Spektrum auftretender Verkehrscharakteristika abzudecken.

Weiterhin gilt, dass eine Flachenregion moglichst aus benachbarten Kreisen gebildet wer-

den sollte, ein auch bei /KUHNEN 1999/ genanntes Kriterium. Dies ist besonders in Naher-
holungsgebieten von Bedeutung, da unterschiedliche Wetterbedingungen zu abweichen-

den Freizeitaktivitaten fihren und damit auch abweichende HR-Faktoren ergeben.

Im Rahmen der SVZ 2015 wurde eine Neueinteilung der Regionen vorgenommen, die den
Forderungen nach

e ausreichender Anzahl an DZ und
e  Berlicksichtigung der geografisch-naturraumlichen Gliederung

jedes Landes Rechnung tragt. Dies bedeutete in vielen Fallen eine weitergehende Zusam-
menfassung der Kreise als bisher, in anderen Fallen aber auch eine neue Aufteilung der
bestehenden Regionen. Es wurde dabei auch versucht, die Mindestanzahl von 15 auf 17
DZ pro Flachenregion zu erhéhen. Die Dauerzahlstellen wurden in erster Linie aus dem
Kollektiv der einbahnigen StraRen der Bundes-, Landes- und Kreisstraflen herangezogen
und dann nach folgenden Kriterien ausgewahlt:

e  Nur DZ mit 8+1-Fahrzeugarten-Differenzierung; Ausschluss von DZ der Zahlart 1 (nur
Kfz), 2 (Kfz / Lkw-ahnlich), und 5 (5+1 Fahrzeugarten, siehe Tab. 5) wegen fehlender
oder teilweise nicht SVZ-konformer Fahrzeugartenaufteilung.

e Ausschluss von DZ an Bundesgrenzen, an EuropastraRen und teilweise an zweibahni-
gen Strallen in Streckenziigen wegen der haufig spezieller Gangliniencharakteristik.
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e Ausschluss von DZ mit gréBeren UnregelmaRigkeiten, lokalen Besonderheiten; hierbei
wurden auch die Dauerzahlstellen ausgeschlossen, die stark von der Flutkatastrophe
im Juli 2021 betroffen waren.

e Ausschluss von DZ mit groReren systematischen und Giber den gesamten Erhebungs-
zeitraum bestehenden Richtungsunterschieden.

Der Forderung nach ausreichender Anzahl an DZ mit plausiblen Daten ist im Hinblick auf
valide Ergebnisse der Hochrechnung hohe Bedeutung zuzumessen.

Die nach diesen Gesichtspunkten im Rahmen der SVZ 2015 aktualisierte Aufteilung der
Kreise in Regionen lieferte eine Verdichtung der urspriinglichen Flachenregionen von 65
auf 48 (einschlieBlich der drei Stadtstaaten). Diese Flachenregionseinteilung wurde auch
fiir die SVZ 2021 beibehalten.

Von den fiir das Jahr 2021 insgesamt 1281 vorliegenden DZ auf Bundes-, Landes- und
KreisstraRen in den Flachenregionen lagen nach Ausschluss gemafR der oben genannten
Randbedingungen insgesamt 891 DZ fiir die Ableitung von Hochrechnungsfaktoren fiir Fla-
chenregionen vor. Es wurde dabei auch berlicksichtigt, dass fiir die Dauerzihlstellen eine
Jahresauswertung 2021 der BASt vorlag. Gemal /SCHMIDT 2013/ sollten pro Flachenre-
gion moglichst mindestens 15 Zahlstellen als Datenbasis zur Ableitung der Hochrechnungs-
faktoren zur Verfligung stehen. Dies konnte aufgrund der vorliegenden Daten fir das Jahr
2021 nicht in allen Fallen eingehalten werden, die verwendete Mindestanzahl lag bei 10
Dauerzahlstellen, dhnlich wie auch in der SVZ 2015.

Die Verteilung der einbezogenen Dauerzahlstellen je Bundesland und Flachenregionen mit
zusatzlicher Angabe zur Anzahl der Grenzzahlstellen enthalt Tab. 15. Die Aufteilung von
Deutschland insgesamt auf die Flachenregionen zeigt Bild 7.
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" Anzahl x Anzahl
Bundesland FLzZ?::_ ?:T;er;ignz Grenzzahl- AT;{ZJ?PJRDZ Bundesland Flrzz?oe:— ?:T:er:;lic?: Grenzzahl- Ar;(z]ra:'IRDZ
stellen stellen

1 SH 101 24 1 1 9 BY 901 43 1 36
1 SH 102 27 1 14 9 BY 902 32 2 25
1 SH 103 16 0 1" 9 BY 903 12 1 11
1 SH 67 2 36 9 BY 904 52 4 38
2 HH 15 0 0 9 BY 139 8 110
3 NI 301 14 0 10 10 SL 1001 26 7 13
3 NI 302 18 3 17 11 BE 6 0 0
3 NI 303 20 0 18 12 BB 1201 22 2 18
3 NI 304 17 0 13 12 BB 1202 15 0 14
3 NI 305 14 0 1" 12 BB 1203 22 2 16
3 NI 83 3 69 12 BB 1204 23 2 14
4 HB 0 0 0 12 BB 82 6 62
5 NwW 501 33 4 30 13 MV 1301 17 0 13
5 NW 502 29 0 20 13 MV 1302 26 0 25
5 NW 503 29 5 26 13 MV 1303 29 0 28
5 NW 504 29 5 22 13 MV 72 0 66
5 NwW 505 20 0 16 14 SN 1401 25 1 20
5 NW 506 32 0 27 14 SN 1402 46 23 22
5 NW 172 14 141 14 SN 7 24 42
6 HE 601 23 0 22 15 ST 1501 17 0 12
6 HE 602 25 0 23 15 ST 1502 19 0 13
6 HE 603 82 0 71 15 ST 1503 25 0 19
6 HE 130 0 116 15 ST 1504 18 0 15
7 RP 701 22 0 17 15 ST 79 0 59
7 RP 702 17 1 10 16 TH 1601 25 0 21
7 RP 703 29 2 19 16 TH 1602 30 0 25
7 RP 68 3 46 16 TH 1603 26 0 19
8 BW 801 19 1 15 16 TH 81 0 65
8 BW 802 22 0 18
8 BW 803 45 12 23 .

Bundesgebiet 1189 80 891
8 BW 804 12 0 10
8 BW 98 13 66

Tab. 15: Anzahl vorhandener Dauerzahistellen (DZ) je Flachenregion, Anzahl der Grenzzahlstellen und der fiir
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die Hochrechnung einbezogenen DZ
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Bild 7: Raumliche Lage der Flachenregionen fiir Deutschland
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3.3.2 Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren

Die Hoch- und Umrechnungsfaktoren und -gleichungen wurden pro Flachenregion aus den
Daten der Dauerzahlstellen des gemal Kap. 3.3.1 ausgewahlten Kollektivs auf Bundesstra-
Ben und im nachgeordneten Netz (B/L/S/K/G) ermittelt.

Die fir die Hochrechnungsstufe 1 benétigten Stunden/Tag-Faktoren a pro Fahrzeugart, die
aus den Daten der Dauerzahlstellen abgeleitet werden, sind allgemein formuliert wie folgt
definiert:

azg=Qzg / Gzg
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Der Stunden/Tag-Faktor a ergibt sich also aus dem Quotienten des Tagesverkehr Q pro
Zahltag Z und pro Fahrzeugart g (LVm, Bus, Krad, LoA, LZ) durch den Stundenzéhlblock je
Zahltag und Fahrzeugart.

Bei der Ableitung der Stunden/Tag-Faktoren aus den Daten der Dauerzihlstellen fir die
Flachenregionen sollten idealerweise moglichst charakteristische Merkmale, auch regio-
nale Besonderheiten (z.B. Urlaubsregion) berticksichtigt werden. Es wurden daher pro Fla-
chenregion Regressionsanalysen durchgefiihrt, die entsprechend geeignete Parameter be-
ricksichtigen. Erfahrungen aus friiheren Jahren zeigen, dass nur fiir den LVm belastbare
Ergebnisse, die ein BestimmtheitsmaR R? > 0,5 aufweisen, aus Regressionsanalysen ableit-
bar sind. Fir den LVm wurden daher Regressionsanalysen gemaf der folgenden allgemein
formulierten Gleichung durchgefiihrt:

ar,z,Lvm=(X+B'X+V'Y+6'Z = Qr,Z,g /Qr,Z,g-

Der Stunden/Tag-Faktor arz.vm , der den Quotienten des Tagesverkehrs Q zu den Stunden-
zahlblocken q pro Zahltag Z darstellt, wird in Abhdngigkeit mehrerer weiterer Einflussgro-
Ren bestimmt. Die GroRen X, Y, Z sind richtungsbezogene VerkehrskenngroRen der Dauer-
zahlstellen, wie z.B. aus den Stundenblécken flr den Zahltag Z ermittelte Richtungsfakto-
ren oder die Ferien-/Freitag-/Sonntagsfaktoren fir LVm bezogen auf die 3h-Blocke.

Als Ergebnis der Regressionsanalysen liegen die Koeffizienten a, B, y und & pro Flachenre-
gion und Z3hltag vor. Es wurden pro Tagesgruppe (Normalwerktag, Freitag, Ferienwerk-
tag, Sonntag) unterschiedliche Regressionsgleichungen aufgestellt, die unverdandert aus
der SVZ 2015 Glbernommen wurden und in Tab. 16 aufgefiihrt sind. Auf Basis der Daten
der Dauerzdhlstellen 2021 wurden die Regressionskoeffizienten aktuell fir das Jahr 2021
bestimmt.

Fir die Gibrigen Fahrzeugarten wurden fir die Stufe 1 der Hochrechnung aus den Dauer-
zahlstellen pro Flachenregion je Zahltag und Fahrzeugart Mittelwerte der querschnittsbe-
zogenen Stunden/Tag-Faktoren der einzelnen Dauerzahlstellen ermittelt.

Mit dem gleichen Dauerzahlstellenkollektiv wie fiir Hochrechnungsstufe 1 wurden zur Ab-
leitung der Tag/Jahr-Faktoren fiir die Hochrechnungsstufe 2 die Daten der Dauerzihlstel-
len pro Flachenregion ausgewertet und die querschnittsbezogenen Faktoren gemal fol-
gendem Ansatz ermittelt:

czvg=DTVvg / Qze

Der Tag/lahr-Faktor c ergibt sich demnach aus dem Quotienten des Jahresverkehrs (DTV)
pro Fahrtzweckgruppe V (W, U, S, NZB_DiMiDo, NZB_Fr, NZB_So) und Fahrzeugart g (LVm,
Bus, Krad, LoA, LZ) zu dem Tagesverkehr Q pro Zéhltag Z und Fahrzeugart g.

Ebenso wie bei der Hochrechnungsstufe 1 wurden fiir LVm Regressionsanalysen durchge-
fihrt, um die Umrechnungsfaktoren c unter Berlicksichtigung weiterer Merkmale wie den
Ferien-/Freitag-/Sonntagsfaktor (fer, br und bso) zu ermitteln. Die verwendeten Regressi-
onsgleichungen haben sich gegeniber der SVZ 2015 nicht verandert und sind in Tab. 17
aufgefiihrt. Im Ergebnis der Regressionsanalysen lagen auch hier die benotigten Regressi-
ons-Koeffizienten pro Flachenregion und Zahltag fiir das Jahr 2021 vor.

Die fur LVm fiir Stufe 2 ermittelten Tag/Jahr-Umrechnungsfaktoren wurden auch fiir die
Busse angewendet.

Fur die Krader wurden analog zur SVZ 2015 eigene Tag/Jahr-Umrechnungsfaktoren als
Mittelwerte aus den Faktoren der einzelnen Dauerzahlistellen pro Flachenregion ermittelt.
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Durch die separate Betrachtung der Krdader wird den starkeren jahreszeitlichen Schwan-
kungen des Zweiradverkehrs Rechnung getragen.

Flr die beiden Fahrzeugarten des schweren Giterverkehrs (LoA und LZ) wurden in Stufe 2
gemeinsame mittlere Tag/Jahr-Umrechnungsfaktoren pro Flachenregion aus den Daten
der Dauerzahlstellen abgeleitet.

AbschlieRend wurden fiir beide Hochrechnungsstufen die ermittelten Mittelwerte der
Hochrechnungs- und Umrechnungsfaktoren pro Flachenregion nochmals im Hinblick auf
extreme Werte fir einzelne Zahltage Uberprift und diese pro Fahrzeugart limitiert. Die Be-
grenzung orientierte sich an dem 5%/95%-Perzentil der entsprechenden Werte aller bun-
desweit berlcksichtigen Dauerzahlstellen pro Fahrzeugart.

Auch bei der Ermittlung der Regressionskoeffizienten pro Zahltag auf Basis der Regressi-
onsgleichungen fur LVm wurden die relevanten Zahltage in Bezug auf extreme AusreiRRer
Uberpruft. Dies erfolgte bei beiden Hochrechnungsstufen liber das Verfahren der Ermitt-
lung der Cook’s-Distance zur Identifizierung von Ausreillern. Die so identifizierten Ausrei-
Rer wurden bei der Ermittlung der Regressionskoeffizienten ausgeschlossen. Bei einer ho-
hen Anzahl von identifizierten AusreiBern wurde die Regressionsgleichung fir den be-
troffenen Zahltag insgesamt verworfen und - wie auch bei einem BestimmtheitsmaR
R2<0,5 - zur Hochrechnung auf die Mittelwerte der Tag/Jahr-Faktoren der in der Flichen-
region liegenden Dauerzahlstellen zurlckgegriffen.

Eine Uberpriifung der Limits erfolgte nach Durchfiihrung der ersten vorlaufigen Hochrech-
nungen der MZ im Rahmen der Plausibilitatsprifung der Hochrechnungsergebnisse. Da
insbesondere die Zdhldaten der Krdader sehr groRe Streuungen aufweisen, wurde die
Hochrechnungsfaktoren fir diese Fahrzeugart noch etwas starker limitiert, um extreme
AusreiBer bei der Hochrechnung auszuschlieRen.

3.3.3 Hochrechnung der Zihlstellen

Fur alle manuellen Zahlstellen, die keinen Streckenziigen zugeordnet waren, wurden zur
Hochrechnung die aus den Daten der Dauerzahlstellen pro Flachenregion ermittelten
Hoch- und Umrechnungsfaktoren und -gleichungen verwendet (vgl. Kap. 3.3.2).

Zur Hochrechnung wurden fiir den Personenleichtverkehr LVm soweit moglich die aus den
Dauerzahlstellen abgeleiteten zahltagspezifischen Regressionsgleichungen und Koeffizien-
ten verwendet. Die bendtigten richtungsbezogenen EinflussgrofRen X, Y, Z wurden aus den
Zahldaten der jeweils hochzurechnenden manuellen Zahlstelle ermittelt. Lagen aufgrund
eines BestimmtheitsmaRes von R%<0,5 keine verwendbaren Ergebnisse der Regressions-
analysen vor, wurden fiir den LVm, wie auch fir alle anderen Fahrzeugarten, die als Mit-
telwerte der Faktoren der einzelnen Dauerzahlstellen pro Flachenregion ermittelten Hoch-
rechnungsfaktoren verwendet.

Die Hochrechnung der gezihlten Stundenwerte auf den Tagesverkehr des Zahltages
(Hochrechnungsstufe 1) wurde fiir eine manuelle Zahlstelle allgemein formuliert nach fol-
gendem Ansatz durchgefiihrt:

Qzg = azg - Qzg

Der Tagesverkehr Q eines Zahltages Z und der Fahrzeugart g wurde aus dem Produkt des
Zahl-Stundenblocks q je Zahltag Z und Fahrzeugart g (LVm, Bus, Krad, LoA, LZ) und dem
Stunden/Tag-Faktor a der Flachenregion ermittelt. Je nach Zahltagesgruppe (NoW, Fr, So,
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FeW) und Fahrzeugart gehen die 3- oder 5-Stundenbldcke ein (bzgl. Details hierzu siehe
Tab. 16).

Die fur die Ermittlung der Stunden/Tag-Faktoren zur Hochrechnung des LVm einer manu-
ellen Zahlstelle verwendeten Regressionsgleichungen und die EinflussgroRen der Stufe 1
entsprechen unverdndert den Ansdtzen der SVZ 2015 und sind in Tab. 16 wiedergegeben.
Die darin enthaltenen EinflussgroBen beziehen sich alle auf LVm und bei den Ganglinien-
faktoren fer, ber und bso auf die dreisttindigen Zahlwerte je Fahrtrichtung (bsrer, b3,rso und
b3, fer). Diese EinflussgroBen wurden jeweils aus den Zahltagen der jeweiligen Zadhlperio-
den Frihjahr und Herbst ermittelt:

barr1 = g3t / d3rNowt barr2 = Qa2 / d3rNow2
b3,r,Sol = 03,51 / Q3,r,Now1 b3,r,SoZ = (3,502 / Q3,r,Now2
b3,r,fer1 = Q3,r,ferl / Q3,r,Now1 b3,r,fer2 = 03,r,fer2 / Q3,r,Now2

Far die Gibrigen Fahrzeugarten wurden fiir die Hochrechnungsstufe 1 die aus den Dauer-
zahlstellen der jeweiligen Region je Fahrzeugart und Zahltag ermittelten Mittelwerte der
querschnittsbezogenen Stunden/Tag-Faktoren verwendet.

Die Umrechnung der in Hochrechnungsstufe 1 ermittelten Tagesverkehre je Zahltag auf
jahresmittlere DTV-Werte erfolgt in der Hochrechnungsstufe 2 fiir eine manuelle Zahl-
stelle allgemein formuliert nach dem folgenden Ansatz:

DTVV,g = CV,g . QZ,g

Der Jahresverkehr DTV pro Fahrtzweckgruppe V und Fahrzeugart g wird aus dem Produkt
des Tagesverkehrs Q je Zahltag Z und Fahrzeugart g und dem Tag-/Jahr-Faktor c der Fl3-
chenregion ermittelt (bzgl. Details hierzu siehe Tab. 17). Berechnet werden die DTV-Werte
flr die Fahrtzweckgruppen Werktag (W), Urlaub (U), Sonntag (S) und fir den Normalzeit-
bereich NZB (DiMiDo, Fr, So).

Fur die Gleichungen zur Ermittlung der Tag/Jahr-Faktoren (Hochrechnungsstufe 2) des
LVm waren die EinflussgréBen — wie in der SVZ 2015 — ebenfalls die Ganglinienfaktoren
fer, brr und bso. Flr die manuellen Zahlstellen wurden diese aus den Quotienten der mitt-
leren LVm-Tagesverkehrsstarken Q der beiden Ferienwerktage, der Freitage und der Sonn-
tage zum mittleren Tagesverkehr der Normalwerktage (Di, Mi, Do) berechnet. Die gegen-
Uber der SVZ 2015 unveranderten Gleichungen fur die Umrechnungsfaktoren (cv, cnzs) der
Stufe 2 sind in Tab. 17 ausgewiesen.

Fur die Busse wurden, analog zur SVZ 2015, die Tag/Jahr-Faktoren des LVm zur Hochrech-
nung der Zahldaten angewendet. Fiir die Krader wurden separat ermittelte Mittelwerte
der Tag/Jahr-Faktoren verwendet. Fir die beiden Fahrzeugarten des schweren Giterver-
kehrs (LoA und Lz) wurden in Stufe 2 fiir beide Fahrzeugarten die gemeinsam ermittelten
mittleren Tag/Jahr-Faktoren zur Hochrechnung angewendet.

Waren die aus den manuellen Zahlungen (in Stufe 1 oder Stufe 2) berechneten Einfluss-
groRen fur die Regressionsgleichungen zur Hochrechnung des LVm groéRer oder kleiner als
die vorab in die Berechnung der Regressionskoeffizienten aus den Dauerzahlstellen einge-
gangenen GroRRen, dann wurden die aus den manuellen Zdahlungen berechneten Einfluss-
groRen durch die Maximal- bzw. Minimalwerte der in die Ermittlung der Gleichungen ein-
gegangenen GrolRen der Dauerzahlstellen begrenzt.

Lagen fiir eine manuelle Zahlstelle keine Daten aus Ferien- und/oder Sonntagszahlungen
und/oder Freitagszahlungen (z.B. immer bei B-Zahlstellen) vor, wurden nach
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Bundeslandern und StraRenklassen differenzierte und aus den Ergebnissen der Dauerzahl-
stellen 2021 berechnete Medianwerte (siehe Tab. 26) in die Regressionsgleichungen zur
Hochrechnung der manuellen Zahlungen (Stufe 2) eingesetzt.

Die Gesamt-DTV-Werte (fir alle Tage des Jahres) pro Fahrzeugart g ergeben sich analog zu
dem Vorgehen bei den Streckenziigen durch Gewichtung mit der Anzahl der Tage (n) je
Fahrtzweckgruppe (W, U, S):

DTVges = (nw - DTVw + ny-DTVy + ns- DTVs) / (nw+ ny + ng)

wobei nw die Anzahl der Werktage Mo-Sa auBerhalb der Schulferien, ny die Anzahl der Fe-
rienwerktage Mo-Sa innerhalb der Schulferien und ns die Anzahl der Sonn- und Feiertage
ist.

Erganzend wurden aus den auf jahresmittlere Verhaltnisse hochgerechneten Verkehrs-
werten fir den NZB die Ganglinienkennwerte bs, und br, und der fer-Faktor Gber das Ver-
haltnis DTVy / DTVw abgeleitet.

In Kap. 3.3.4 wird die Hochrechnung einer manuell gezdhlten BundesstraBen-Zahlstelle an
einem Beispiel in Einzelschritten beschrieben.
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Tages- | Fahrzeugart | Zst-Gruppe Gleichung
gruppe
LVm A mit Morgenzahlungen Q =a3,' Oy, 1518
as, =a3+B3-1/f+ys-r
f. = 01618 / Or,07-09
1 = qRI,lS-lS/ QRril,15-18
ry =R, 15-18 / QRi,15-18
Bund Q =33, dr,15-18
Aohne Morgenzahlungen |a;, =03 +Bs-r
M = Or,15-18 / ORit 1518
7 = drit, 1518 / R, 15-18
tibrige Fahr- |A mit Morgenzahlungen Qgq =35 60 G6Q,07-09+15-18
o zeugarten Richtungswerte werden zu | asgq mittlerer Faktor je Zahltag, Fahrzeugart
f’g” GQ zusammengefasst und Region
§ Bund Qsa =33,6q" Yeq,15-18
TED A ohne Morgenzahlungen a3,6q mittlerer Faktor je Zdhltag, Fahrzeugart
5 Richtungswerte werden zu und Region
= GQ zusammengefasst
LVm A mit Morgenzahlungen Q =a3," Gy 1518
an Normalwerktagen as, =03+ B3 1/f nowrsnowz ¥ Va3 < e+ 83+ b,
fr(NoW) = 0y, 16-18r,NoW / Ar,07-09,Now
M = Or,15-18 / ORit 1518
r = drit, 1518 / R, 15-18
b3 kr,r = Or,15.18,fr / A, 15-18 Now
A ohne Morgenzadhlungen |[Q, =a3," Gy 1518
an Normalwerktagen Az, =03+ B3 r+ vy bye,
r = 0, 1518 / ARit 15-18
r = QRil,15-18 / QRi,15-18
b3 ke = 01518, / O, 15-18,Now
o tibrige Fahr- [ARichtungswerte werden | Qgq = 360" Yeq,15-18
.{33 zeugarten zu GQ zusammengefasst a3 aq mittlerer Faktor je Zdhltag, Fahrzeugart
L und Region
LVm AoderB Q =3, Ar,16-19
Az, =03+Bs N +vs- by,
i = 0Ri,16-19 / ARril,16-19
ry = 0Ril,16-19 / ARri,16-19
° B350 = 0r,16-19,50 / Gr, 1518, Now
&  |ubrige Fahr- AoderB Qgq =236q" Yeq,16.19
< zeugarten Richtungswerte werden zu | a3 ¢q mittlerer Faktor je Zahltag, Fahrzeugart
A GQ zusammengefasst und Region
LVm AoderB Q =a3," Gy 1518
Azr =a3+B;y-r+y;-fers,
r = O, 1518 / ARit 15-18
o ry =Rl 15-18 / QRi,15-18
g fe 3, =0 15-18 Few / Qr,15-18,Now
g ubrige Fahr- [AoderB Qca =236q" Yeq,1518
,§ zeugarten Richtungswerte werden zu | a; gq mittlerer Faktor je Zahltag, Fahrzeugart
$

GQ zusammengefasst

und Region

Tab. 16: HR-Gleichungen , -Faktoren (as, as) der Stufe 1 fiir die Hochrechnung nach dem Flachenmodell je

Zihlstellgruppe
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Tages- | Fahrzeugart Zst-Gruppe | Gleichung
gruppe
Fahrrad, Krad Alle DTVynzs ke = oy nzekr * Qu nze ke
Cv kr = Mittelwerte der Umrechnungsfaktoren Krader
CnzB kr aus den Dauerzahlstellen der Region
LVm, Bus Alle DTVV,NZB,LVm, Bus = CV,NZB,LVm . QV,NZB,LVm,Bus
Cy,Lvm =a, + By-ferym + Vv bsoiym+ 6y berivm
CNzB,LVm = Oyzg + Bnzs feriym + VYnza ' Psovm + Onze * Brrivm
&
©
'_
i Qeew1,ivm + Qrews,Lvm
< ferym =
Quow1,vm + Quow2,Lvm
Qso1,Lvm * Qsoz,Lvm
bSo,LVm =
Quows,Lvm + Quowz, Lvm
Qg1 vm + Qrra,vm
bFr,LVm =
Quow1,Lvm + Qow2, Lym
Schwerer Giiterver- | Alle DTVunzs,ontz = Cy nzgsev * Quonzs Loa 1z
kehr (SGV):
Lkw ohne Anhdnger Cv.sav = Mittelwerte der Umrechnungsfaktoren SGV
(LoA), Lastzlige (LZ) CnzB,sGV aus den Dauerzahlstellen der Region

Tab. 17: Gleichungen der Umrechnungsfaktoren (cv und cnzs) fiir die Hochrechnung der Stufe 2 nach
Flichenmodell (keine Unterscheidung nach Tagesgruppe und Zihlstellengruppe)
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3.3.4 Hochrechnungsbeispiel

Die Beispiel-Hochrechnung erfolgt fir eine A-Zahlstelle einer BundesstraRe in Mecklen-
burg-Vorpommern. Dabei ist zu beachten, dass die Berechnungen mit ungerundeten Zah-
len durchgefiihrt wurden, so dass es beim Nachrechnen zu Abweichungen kommen kann.

Die fiir die Beispielzahlstelle erhobenen Verkehrsmengen nach Zahlstunden, Fahrzeug-
gruppen und Richtungen in Tab. 18 entstammen wie bei dem BAB-Beispiel der Zdhldaten-
Ubersicht aus der erweiterten Plausibilitdtspriifung. Diese enthélt sowohl Werte der ein-
zelnen Zahlstunden als auch der Stundensummen je Zahlschicht (im unteren Teil).

Die relevanten Koeffizienten und EinflussgroRen fur die Hochrechnungs-Gleichungen fir
LVM sind in Tab. 19 und die Hochrechnungsfaktoren fiir die (ibrigen Fahrzeugarten in Tab.
20 fiir die Hochrechnungsstufe 1 dokumentiert. In Tab. 22 sind die entsprechenden Gro-
Ren fur die Hochrechnungsstufe 2 ausgewiesen.

Hochrechnungsstufe 1

Entsprechend den Ansatzen der SVZ 2015 werden fiir A-Zahlstellen mit Morgenzahlungen
die Faktoren zur Ermittlung der Tagesverkehrsstarken Q an Normalwerktagen fiir LVm aus
der Gleichung

asr = a3 + B3 - 1/fr + y3 -
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berechnet.

Die Koeffizienten der Regressionsgleichungen (Tab. 19) aus den Dauerzdhlstellen lauten
fir den Beispieltag (15.06.2021, NoW1):

as = 4,9155; B3 = 10,8406; ys = -1,3263.

Die aus der manuellen Zdhlung berechneten EinflussgroRen 1/fr.vm und rm fiir den
15.06.2021 lauten:

1/fire = 1 / (Qry16-18/Qri7e) = 1/ (1.121/507) = 0,4523
1/frr2 = 1/ (Qr2,16-18/r2,79) = 1/(905/650) = 0,7182
rre = Ori15-18/0r2,15-18 = 1.654 /1.388 = 1,1916

1/rp1 = 1.388/1.654 = 0,8392

IrR2

Die Minimal- und Maximalwerte der aus den Dauerzdhlstellen in die Berechnung der Re-
gressionsgleichungen eingegangenen EinflussgrofRen sind:

min 1/f, = 0,3965 max 1/f = 1,7011
minr = 0,5863 maxr = 1,7056

Da die aus den Zdhlungen resultierenden Werte 1/f; und r alle innerhalb des Bereichs aus
Minimal- und Maximalwerten der Regression liegen, konnen diese EinflussgroRen unver-
andert tbernommen werden.

4,9155 + 0,8406-0,4523 - 1,3263 - 1,1916 = 3,7152

ds3,R1
asr2 = 4,9155 +0,8406 -0,7182 - 1,3263-0,8392 = 4,4062

Fur die Gbrigen Fahrzeugarten ergeben sich die Stunden/Tag-Faktoren fir den Normal-
werktag 15.06.2021 — wie auch an den anderen Zahltagen — als Mittelwerte der aus den
Daten der Dauerzahlstellen der Region berechneten Einzelfaktoren. Diese Hochrechnungs-
faktoren as der Ubrigen Fahrzeugarten enthélt Tab. 20, fir den 15.06.2021 (NoW1) sind
dies die folgenden Faktoren:

Krad = 2,9260
Bus = 2,7447
LoA = 3,4879
Lz = 3,2713
Rad Flr die Fahrrader wurden die Faktoren der Krdader angesetzt, da sich aus den Dau-

erzahlstellen keine gesonderten Faktoren berechnen lassen.

Mit den Hochrechnungsfaktoren as und as ergeben sich fiir diesen Zadhltag folgende Tages-
verkehrsstarken Q des Gesamtquerschnitts (Tab. 21):

Quvm = 3,7152-1.654 + 4,4062 - 1.388 =12.261 LVm/24h

Qrad = 2,9260- (2 +20+2+31) =161 Fahrrader/24h

Qkrad = 2,9260 - (1 +30+ 10+ 22) = 184 Krader/24h
Qpus = 2,7447 - (2+3 +4 +6) = 41 Busse/24h
Quon = 3,4879 - (34 + 13 + 41 +29) = 408 LoA/24h

Quz = 3,2713 - (24 + 17 + 26 + 14) = 265 Lz/24h
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In Tab. 19 sind die Koeffizienten fiir die Regressionsfunktionen fiir LVm mit den in die Be-

rechnung eingehenden EinflussgréRen der Zahltage und deren aus den Daten der Dauer-

zahlstelle ermittelten Grenzen (min, max) sowie die daraus berechneten as,vm-Hochrech-

nungsfaktoren je Richtung aufgelistet.

Tab. 20 enthilt die as-/as-Faktoren der Uibrigen Fahrzeugarten sowie die aus Tab. 19 lber-

nommenen as,vm-Faktoren. Tab. 21 enthélt die daraus berechneten Tagesverkehrsstarken

Qzg.
13- MV TKZST 14470189 Abschnitt: Abzw B 96b - Abzw L 30
BA: 03 SM: 04 Kreis: 073 Baulast: Bund FS: 2 Zahlabschnittsldnge: 1,27 km Zahlstellentyp: MZ
« Fahrtrichtung: Abzw L 30 Fahrtrichtung: Abzw B 96b
Tagestyp zahl- . stﬁndlicheIZEhIdaten .
Datum std.
Rad Krad LVm Bus LoA V4 KFZ] Rad Krad LVm Bus LoA z KFZ
NoW 1 7-8 1 1 253 1 20 14 289 1 6 344 3 20 11 384
8-9 1 0 254 1 14 10 279 1 4 306 1 21 15 347
Di 15.06 15-16 3 14 533 1 8 5 561 9 7 483 4 17 5 516
16-17 10 9 607 2 4 8 630 5 10 501 2 10 5 528
17-18 7 7 514 0 1 4 526 17 5 404 0 2 4 415
NoW 2 7-8 0 0 241 12 11 7 271 0 1 354 3 8 12 378
8-9 0 0 275 5 9 5 294 0 0 405 3 12 16 436
Do 26.08 15-16 0 0 701 4 5 8 718 0 3 707 7 10 6 733
(Warnung) 16-17 0 1 723 4 1 9 738 0 0 648 6 3 10 667
17-18 0 2 588 1 1 4 596 0 3 460 2 5 6 476
Fril 15-16 1 2 325 3 6 3 339 0 0 301 2 8 5 316
Fr 07.05 16-17 0 0 339 2 7 2 350 0 0 210 1 1 1 213
(Warnung) 17-18 0 2 279 0 1 2 284 1 1 173 1 3 0 178
Fr2 15-16 13 3 674 3 1 3 684 9 0 621 4 8 7 640
Fr 27.08 16-17 11 30 638 1 0 2 671 12 0 693 4 2 2 701
(Warnung) 17-18 1 6 647 3 0 2 658 7 3 637 2 1 1 644
Few 1 15-16 7 4 658 2 3 12 679 14 6 546 1 9 11 573
Do 24.06 16-17 12 5 652 3 3 6 669 11 3 572 3 9 2 589
17-18 8 5 541 0 1 4 551 7 0 394 1 1 3 399
Few 2 15-16 3 8 680 1 5 6 700 8 5 555 1 4 18 583
Do 15.07 16-17 13 15 658 4 2 9 688 10 11 626 1 15 7 660
17-18 5 10 554 2 4 8 578 11 10 500 2 2 7 521
So1l 16-17 3 8 190 1 0 4 203 0 25 479 2 2 0 508
So 30.05 17-18 0 12 224 1 0 0 237 0 10 428 0 0 0 438
(Warnung) 18-19 0 9 166 1 1 2 179 0 6 301 1 3 0 311
So 2 16-17 2 1 618 1 0 0 620 1 2 444 4 0 1 451
S0 29.08 17-18 5 3 593 3 0 0 599 3 2 430 1 0 0 433
(Warnung) 18-19 0 0 358 2 0 0 360 0 3 315 5 0 1 324
Summe nach Stundengruppen
Rad Krad LVm Bus LoA V4 KFZ] Rad Krad LVm Bus LoA z KFZ
NoW 1 7.9 2 1 507 2 34 24 568 2 10 650 4 41 26 731
NoW 2 0 0 516 17 20 12 565 0 1 759 6 20 28 814
NoW 1 15.18 20 30 1.654 3 13 17 1.717 31 22 1.388 6 29 14 1.459
NoW 2 0 3 2.012 9 7 21 2.052 0 6 1.815 15 18 22 1.876
Frl 15.18 1 4 943 5 14 7 973 1 1 684 4 12 6 707
Fr2 25 39 1.959 7 1 7 2.013 28 3 1.951 10 11 10 1.985
Few 1 15.18 27 14 1.851 5 7 22 1.899 32 9 1.512 5 19 16 1.561
Few 2 21 33 1.892 7 11 23 1.966 29 26 1.681 4 21 32 1.764
So1l 16-19 3 29 580 3 1 6 619 0 41 1.208 3 5 0 1.257
So2 7 4 1.569 6 0 0 1.579 4 7 1.189 10 0 2 1.208

Tab. 18: Zahlwerte des Hochrechnungsbeispiels fiir die BundesstraRen-Zahistelle 1447 0189, B96 (Region

1303)
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byge./
Tages- Zihlta, Ri o B & 1/f min  / max r min / max |b / min [/ max a.
gruppe i v r 3,50,r X3
fery,

NoW1l 15.Jun 1 4,9155 0,8406 -1,3263 0,4523 0,3965 / 1,7011 1,1916 0,5863 / 1,7056 3,7152
2 0,7182 0,8392 4,4062
NoW2 26.Aug 1 5,2421 0,3954 -1,3173 0,3936 0,2890 / 1,3491 1,1085 0,6252 / 1,5995 3,9374
2 0,6850 0,9021 4,3246
Frl 07. Mai 1 5,1314 0,7413 -1,1292 -0,1387 0,4206 0,3965 / 1,7011 1,3787 0,6168 / 1,6214 0,5701 0,5345 / 1,27007 3,8074
2 0,7000 0,7253 0,5734 4,7518
Fr2 27. Aug 1 6,9390 0,1930 -2,0785 -0,4901 0,4206 0,2890 / 1,3491 1,0041 0,6651 / 1,5035 0,9737 0,8168 / 1,46759 4,4560
2 0,7000 0,9959 1,0749 4,4773
Sol 30. Mai 1 4,9819 -1,3942 1,0807 0,4801 0,2736 / 3,6553 0,4164 0,4164 / 2,02285 4,7625
2 2,0828 0,8703 3,0186

S02  29.Aug ; - - - ) ) )
Ferl 24. Jun 1 5,6902 -1,8704 0,4085 1,2242 0,6495 / 1,5397 L1191 0,9739 / 2,08391 3,8576
2 0,8169 1,0893 4,6073
Fer2 15. Jul 1 5,1027 -1,7932 11,0133 1,1255 0,6324 / 1,5813 0,9404 0,8838 / 2,10835 4,0373
2 0,8885 0,9262 4,4480

Tab. 19: Koeffizienten der Regressionsgleichungen sowie EinflussgroBen (und deren Grenzen min/max) zur
Berechnung der Stunden/Tag-Faktoren des LVm (asvm) aus Stufe 1 fiir das Hochrechnungsbeispiel (fiir den
So2 wurde ein BestimmtheitsmaR R2<0,5 ermittelt, daher wurden keine Faktoren iiber die
Regressionsgleichung ermittelt)

Tages- Zihltag a3/a5, |a3/a5, LVm, | a3/as, LVm, a3/a5, Bus | a3/a5,LoA | a3/a5, Lz

gruppe Rad, Krad R1 R2

Now1 15. Jun 2,9260 3,7152 4,4062 2,7447 3,4879 3,2713

NoW2 26. Aug 4,2773 3,9374 4,3246 2,6164 3,4958 2,9738
Fri 07. Mai 3,6689 3,8074 4,7518 6,1109 12,0000 9,3033
Fr2 27. Aug 4,0627 4,4560 4,4773 5,4372 11,5014 10,1832
Sol 30. Mai 4,0667 4,7625 3,0186 4,1667 5,9119 4,0000
So02 29. Aug 5,2749 4,7117 4,7117 4,1617 8,2151 5,4889
Ferl 24. Jun 5,2087 3,8576 4,6073 4,5130 8,8271 7,0710
Fer2 15. Jul 4,1053 4,0373 4,4480 4,3742 9,2295 6,4502

Tab. 20: Stunden-/Tag-Faktoren der Fahrzeugarten (as¢ bzw. asg) aus Stufe 1 fiir das Hochrechnungsbeispiel
(fiir LVm sind hier die Werte aus Tab. 19 ausgewiesen)

Tages- Zihltag Rad Krad LVm Bus LoA Lz

gruppe

Now1 15.Jun 161 184 12.261 a1 408 265

Now?2 26. Aug 0 43 15.771 123 227 247
Frl 07. Mai 7 18 6.841 55 312 127
Fr2 27. Aug 215 171 17.465 92 138 173
Sol 30. Mai 12 285 6.409 25 35 24
S02 29. Aug 58 58 12.995 67 0 11
Ferl 24. Jun 307 120 14.107 45 230 269
Fer2 15. Jul 205 242 15.116 48 295 355

Tab. 21: Tagesverkehrsstarken Qz¢ aus Stufe 1 fiir das Hochrechnungsbeispiel
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Hochrechnungsstufe 2

Entsprechend den Formeln in Tab. 17 werden die Tag/Jahr-Umrechnungsfaktoren c der

Fahrzeugarten fiir die Hochrechnungsstufe 2 anhand zahltagspezifischer, aus den Dauer-

zahlstellen der Flachenregion abgeleiteter Faktoren bzw. Regressionsgleichungen (fur
LVm) ermittelt:

Clvm = o + B - ferum + YV - bsoivm + 6 - brr,Lvm
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mit den EinflussgréRen fir LVm:
ferivm = (Qrews + Qrew2) / (Quows + Quow2)
bso,.vm = (Qso1 + Qso2) / (Quowz + Quow2)
bervm = (Qer + Qer2) / (Quows + Quowz)

Die Minimal- und Maximalwerte LVm der aus den Dauerzadhlstellen der Region in die Re-
gressionsgleichungen eingegangenen Einflussgréfen sind:

min fer = 0,9137 max fer = 1,2842
min bso = 0,4876 max bso = 1,2387
min bgr = 0,9851 max ber = 1,2698

Die aus den Tageswerten Qzvm der manuellen Zdhlung (siehe Tab. 21) berechneten Ein-
flussgroRen lauten:

fervm = (14.107 + 15.116) / (12.261 + 15.771) = 1,04246
bso,tvm = (6.409 +12.995) / (12.261 + 15.771) = 0,69221
brr,vm = (6.841 +17.465) / (12.261 + 15.771) = 0,86708

Der aus der manuellen Zdhlung berechnete Freitagsfaktor (br) ist mit 0,8671 niedriger als
der aus den Daten der Dauerzahlstellen ermittelten Minimalwert von 0,9851. In die Re-
gressionsgleichungen zur Berechnung der Umrechnungsfaktoren fiir die Fahrzeugarten
der LVm (einschl. Bus) geht somit an den Freitagen der Grenzwert aus den Dauerzihlstel-
len ein, was zu folgendem Umrechnungsfaktor fir den 15.06.2021 fihrt:

cvm = 1,33994 - 0,79278-1,04246 + 0,23241-0,69221 + 0,15248-0,9851 = 0,82458

Fur die Fahrzeugarten des schweren Guterverkehrs (LoA und LZ) ergab sich aus den Dauer-
zahlstellen der Region fiir den Z&hltag der gemeinsame Umrechnungsfaktor (als Mittel-
wert der zdhltagspezifischen Umrechnungsfaktoren der einzelnen Dauerzahlstellen) von
csev =0, 79755 und fir die Krader von 0,50000.

Durch Multiplikation der Tagesverkehrsstarken der manuellen Zahlstelle mit den cy-Um-
rechnungsfaktoren errechnen sich die Einzel-DTV-Werte fiir den 15.06.2021 wie folgt:

Rad = 0,50000 - 160,9 = 80,0 Kfz/24h

Krad = 0,50000 - 184 = 92,0 Kfz/24h

LVm = 0,82458 - 12.260,8 = 10.110,0 Kfz/24h
Bus = 0,82458 - 41,2 = 34,0 Kfz/24h

LoA = 0,79755 - 408,1 = 415,5 Kfz/24h

LZ = 0,79755 - 265 = 211,4 Kfz/24h

In Tab. 22 sind die Koeffizienten der Regressionsgleichungen und die cy-Umrechnungsfak-
toren fir jeden Zahltag aufgelistet. Erganzend sind die in die Berechnung eingegangenen
EinflussgrofRen und deren maximalen Begrenzungen ausgewiesen.

Tab. 23 enthalt die aus den Tagesverkehrsstarken Qz und den cy-Faktoren berechneten
Einzel-DTVv-Werte je Fahrzeugart fur jeden Zahltag.

Auf eine ausfihrliche Darstellung der Berechnung der DTVy-Werte fir alle Zahltage wie fur
den ersten Zahltag wird hier verzichtet. Dies gilt auch fiir die DTVnze-Werte des
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Normalzeitbereichs (NZB), die entsprechend dem Streckenzug-Beispiel in Kap. 3.2.3 und
den Formeln in Tab. 17 berechnet wurden. Die Ergebnisse sind aber mit den wiedergege-
benen Zahlen nachvollziehbar und als Einzel-DTVnzs in Tab. 24 enthalten.

Die Gesamt-DTV-Werte (fir alle Tage des Jahres) ergeben sich nun durch Gewichtung mit
der Anzahl der Tage (nv) je Fahrtzweckgruppe:

DTVg = (hw:DTVwg+ ny-DTVug + ns: DTVsg) / (nw + Ny + ns).

Die Zahlstelle des Hochrechnungsbeispiels liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Die dorti-
gen ny-Werte waren fiir das Jahr 2021 (siehe Tab. 6) :

nw =224, ny =82, ns =59

Alle Ergebnisse der DTV-Berechnung (DTVy und DTVnzs) sind in Tab. 25 ausgewiesen.

Tages- Zahltag a B Y & Cv,LVm Cv,Krad,Rad Cv,SGV
gruppe
Now1 15. Jun 1,33994  -0,79278 0,23241  0,15248 0,82458 0,50000 0,79755
NoW2 26. Aug 1,57496 -1,21247  0,05553 0,36718 0,71115 1,22936 0,84118
Fri 07.Mai | -0,59963 2,07181 -0,29420 -0,19229 1,16708 3,00000 0,99195
Fr2 27. Aug 1,87057 -0,95167 0,11840 -0,25035 0,71383 0,75146 0,93363
Sol 30. Mai - - - - 1,01788 0,50000 1,33111
So2 29. Aug 1,21889 -0,50822 -0,15509 0,10691 0,68706 3,00000 0,79052
Ferl 24.Jun | 0,42715 -0,13585 -0,08456  0,54917 0,76798 0,89441 0,71442
Fer2 15. Jul 0,82868 -0,63177 0,02612 0,55084 0,73080 0,59656 0,74800

Tab. 22: Koeffizienten der Regressionsgleichungen sowie EinflussgroBen (fer = 1,04246, bso = 0,69221, b =
0,86708) zur Berechnung der Tag-/Jahr-Umrechnungsfaktoren cv,.vm der Fahrtzweckgruppen W, U, S fiir das
Hochrechnungsbeispiel (fer min/max = 0,9137/1,2842, bso min/max = 0,4876/1,2387, brr min/max =
0,9851/1,2698)

;:f:: e Zéhltag DTVgaa DTVyaa DTWVimm DTViympern  DTVgys DTVn DTV, DTV,
NoWw1 15. Jun 80 92 5.067 5.043 34 325 211 10.773
NoWw?2 26. Aug 0 53 5.634 5.582 87 191 208 11.755
Frl 07. Mai 22 55 4.391 3.975 67 334 136 8.960
Fr2 27. Aug 190 151 6.424 6.428 68 140 176 13.387
Sol 30. Mai 6 142 2.812 3.712 25 47 32 6.770
So2 29. Aug 174 174 5.079 3.849 46 0 9 9.157
Ferl 24. Jun 275 107 5.484 5.350 35 164 192 11.331
Fer2 15. Jul 122 144 5.582 5.464 35 221 265 11.712

Tab. 23: Einzel-DTVv aus Hochrechnungsstufe 2 fiir die Fahrzeuggruppen W, U und S

;-:lug :: e Zéhltag DTVgag DTViaa  DTVimp DTViumpen  DTVgy DTVon DTV, DTV,
Now1 15. Jun 80 92 5.246 5.221 35 385 250 11.229
NoWw?2 26. Aug 0 66 5.784 5.731 90 229 249 12.148
Fri 07. Mai 22 55 4.190 3.793 64 309 126 8.539
Fr2 27. Aug 162 128 6.231 6.236 66 129 162 12.952
Sol 30. Mai 6 142 2.849 3.760 26 43 29 6.850
So2 29. Aug 174 174 5.199 3.940 47 0 8 9.367

Tab. 24: Einzel-DTV aus Hochrechnungsstufe 2 fiir DTVpi.oo,nzs, DTVer,nze und DTVso,nze
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Rad Krad LVm Bus LoA Lz KFZ
DTV (alle Tage) 100 104 10.116 52 194 163 10.629
DTVw 66 82 10.444 63 239 177 11.004
DTVu 199 126 10.940 35 192 229 11.522
DTVs 90 158 7.726 36 24 20 7.963
DTVDi-Do, NZB 40 79 10.991 62 307 249 11.689
DTVFr, NZB 106 103 10.609 68 237 156 11.173
DTVSo, NZB 90 158 7.874 36 22 19 8.108

Tab. 25: DTV, DTVv und DTVnzs fiir den Gesamtquerschnitt fiir das Hochrechnungsbeispiel

3.3.5 Besonderheiten fiir Fahrtzweckgruppen und DTVyzs

In der Hochrechnungsstufe 2 des Flachenmodells werden fiir LVm aus den Tagesverkehrs-
starken die fahrtzweckgruppenspezifischen DTVy-Werte und die DTVnze-Werte des Nor-
malzeitbereichs (NZB) mittels Regressionsgleichungen mit den auf LVm bezogenen Ein-
flussgroRen fer, bso und brr aus den Tageswerten der Zdhltage ermittelt.

Bei fehlenden Daten aus Ferien- und/oder Sonntags- oder Freitagszahlungen wurden in
die Gleichungen nach Bundeslandern und StraRenkategorien (Bundesstrallen und Rest)
differenzierte Medianwerte der LVm als Ersatzwerte fur diese Ganglinien-Faktoren ferpym,
bso,.vm Und brrivm eingesetzt. Sie wurden aus den Daten der Dauerzahlstellen 2021 ermit-
telt und sind in Tab. 26 ausgewiesen.

Land StrKi fe Lvm bSo,LVm bFr,LVm
SH B 1,03 0,70 1,04
LSKG 0,97 0,63 1,04
NI B 0,97 0,66 1,05
LSKG 0,89 0,63 1,01
NW B 0,96 0,65 1,03
LSKG 0,96 0,62 1,03
HE B 0,95 0,63 1,04
LSKG 0,94 0,58 1,02
RP B 1,03 0,69 1,05
LSKG 0,99 0,54 1,03
BW B 0,95 0,63 1,06
LSKG 0,95 0,59 1,06
BY B 0,97 0,66 1,06
LSKG 0,92 0,55 1,04
SL B 0,99 0,57 1,03
LSKG 0,92 0,49 1,03
BB B 0,96 0,61 1,05
LSKG 0,96 0,54 1,04
MV B 1,01 0,68 1,07
LSKG 0,99 0,65 1,04
SN B 0,93 0,53 1,06
LSKG 0,94 0,51 1,04
ST B 0,94 0,61 1,05
LSKG 0,91 0,52 1,04
TH B 0,92 0,55 1,04
LSKG 0,92 0,50 1,05

Tab. 26: Medianwerte der Ganglinien-Faktoren ferm, bso,.vm und ber.vm je StraBenklasse und Bundesland

58

BASt /V 416



59

3.4 Sonderfalle der Hochrechnung

Infolge unvollstandiger Zahldaten oder wegen Anwendung einer der moglichen Redukti-
onsarten (siehe Kap. 2.3) missen bei den Hochrechnungen der manuellen Zahlungen ver-
schiedene Sonderfalle beriicksichtigt werden.

Die Behandlung dieser im Folgenden erlduterten Sonderfélle wurde unverédndert aus der
SVZ 2015 Gbernommen.

3.4.1 Unvollstiandige Zahldaten

Die Hochrechnung der Stufe 2 geht zunachst von jeweils zwei vollstdndigen Tagen je Ta-
gesgruppe aus. Gab es an einer Zdhlstelle keine vollstandigen Daten aus den beiden Nor-
malwerktags-Zahlungen, wurden fir diese Zahlstelle keine Hochrechnungen durchgefiihrt.
Fehlte an einer A-Zahlstelle an einem Normalwerktag die Vormittagszahlung, erfolgte die
Hochrechnung nur auf Basis des zweiten vollstandigen Zahltages.

Lagen fiir einzelne Tage einer Fahrtzweckgruppe keine Zahlwerte vor, wurde bei den
Werktagen der DTVw aus den vorhandenen vorldufigen DTVy-Werten der Tage mit Zahlun-
gen berechnet. Fehlte z.B. bei einer A-Zdhlstelle eine Freitagszahlung, dann errechnete
sich der DTVw als Mittelwert aus den vorlaufigen DTVw-Werten der beiden Werktage und
des einen vorhandenen Freitages. Bei nur einem Sonntag war DTVs identisch mit dem
DTVs dieses einen Zahlsonntages. Ebenso wurde mit den Ferienwerktagen verfahren.

In den Ergebnissen der SVZ 2021 ist die eingeschrankte Hochrechnungsgenauigkeit dieser
Falle (weniger als 8 Zdhltage bei einer A-Zahlstelle und weniger als 6 Zdhltage bei einer B-
Zahlstelle) mit MZe gekennzeichnet. Die Anzahl der in die Hochrechnung einbezogenen
Tage der manuellen Zahlstellen ist in den Ergebnistabellen getrennt nach Tagesgruppen
(NoW, Fr, FeW und So) angegeben.

3.4.2 Fehlende Zahlungen an Sonderzahltagen

Wenn die Zdhldaten von Ferienwerktagen, Sonntagen oder Freitagen vollstandig fehlten
und keine der in Kap. 2.3 genannten Reduktionsarten vorlag, war zundchst zu unterschei-
den, ob es sich um ein Zahlstelle handelt, an der schon Ergebnisse aus der Zahlung 2015
vorlagen oder ob es sich um eine neue Zahlstelle handelt, an der im Jahr 2021 erstmals ge-
zahlt wurde.

Fehlende Ferien- oder Sonntagszdhlungen fiir Zdhlstellen mit Ergebnissen aus
2015

Fehlten Zahlungen an Ferienwerktagen oder Sonntagen vollstandig, dann wurden aus den
DTV-Werten des Urlaubswerktags bzw. Sonntags des Jahre 2015 Umrechnungsfaktoren fy
differenziert nach den Fahrzeugarten Krad, LVm und SGV gebildet. Der Umrechnungsfak-
tor f ergibt sich aus dem Quotienten des DTV-Wertes der Fahrtzweckgruppe U bzw. S zu
dem DTV-Wert der Fahrzweckgruppe W aus der SVZ 2015:

fv,krad/tvm/sav = DTV krad/tvm/sav,2015 / DTVw,krad/Lvm/sGv,2015

Mit diesen Umrechnungsfaktoren wurden die entsprechenden DTVw,g2021-Werte multipli-
ziert, um die DTV-Werte der Fahrtzweckgruppe U bzw. S fiir die Fahrzeugarten g (Krad,
LVm, Bus, LoA, LZ) zu ermitteln:

DTVvg2021 = fug © DTVw,g2021
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Hierbei wurden die Umrechnungsfaktoren fiir Krad auch fiir Rad angewendet, die Umrech-
nungsfaktoren fiir LVm auch fur Bus und die Umrechnungsfaktoren fiir SGV fir LoA und
LZ.

Fehlende Freitagszdahlungen

Fehlten an einer A-Zdhlstelle Freitagszahlungen, wurden die DTVw-Werte wie bei einer B-
Zahlstelle nur aus den beiden Normalwerktags-Zahlungen berechnet.

Neue Zihlstellen

Die Ermittlung der DTVv-Werte der Fahrtzweckgruppen U oder S bei fehlenden Daten aus
Ferien- und/oder Sonntagszahlungen fiir neue Zahlstellen erfolgte im Prinzip nach dem
gleichen Verfahren wie fiir Zdhlstellen mit Ergebnissen aus 2015. Wegen fehlender Werte
aus friitheren Zdhlungen wurden hier jedoch landesmittlere Faktoren fy und fs getrennt
nach Krad, LV und SGV herangezogen, die aus den entsprechenden Werten der SVZ 2015
abgeleitet wurden.

3.4.3 Zihlstellen mit Reduktion

Bei vollstdndig fehlenden Zdhldaten oder fehlenden Daten von Fahrtzweckgruppen ist bei
alten Zahlstellen zwischen den verschiedenen Reduktionsarten zu unterscheiden. Ob und
ggf. welche Reduktionsart fir eine Zahlstelle moglich ist, wird im ZV angegeben.

Insgesamt wurde bei der SVZ 2021 von der Moglichkeit der Reduktion der Zahlungen nur
in sehr geringem Umfang Gebrauch gemacht.

Reduktionsart 1

Wenn im Zahlstellenverzeichnis (ZV) die Reduktionsart 1 (volliger Verzicht auf Zahlungen)
ausgewiesen war, dann war gleichzeitig eine 8+1 Dauerzahlstelle als Bezugszahlstelle (BZ)
aufgefiihrt, von der die Werte fir die Zahlstelle ohne Zahlungen direkt bernommen wur-
den.

Reduktionsart 2

Waren im Jahr 2021 keine Zahlungen an Ferienwerktagen, Sonntagen und Freitagen
durchgefiihrt worden, wurde zur Ermittlung genauso vorgegangen wie bei alten Zahlstel-
len ohne Reduktionen (siehe Kap. 3.4.2). Auch in diesen Fallen wurden aus den DTVy,s und
DTVw des Jahres 2015 Umrechnungsfaktoren fy und fs differenziert nach Krad, LV und SGV
gebildet und eingesetzt.

Reduktionart 3

Bei Einsparungen nach Reduktionsart 3 konnte auf Zahlungen an Ferienwerktagen
und/oder Sonntagen verzichtet werden, wenn sich die Verhéltnisse Sonntagsverkehr zu
Werktagsverkehr bzw. Urlaubsverkehr zu Werktagsverkehr aus einer in der Nahe liegen-
den Dauerzihlstelle (Bezugszahlstelle BZ) mit vergleichbarer Verkehrscharakteristik be-
rechnen lieBen. Auch hier wurde prinzipiell ahnlich verfahren wie bei alten Zahlstellen
ohne Reduktionen (siehe Kap. 3.4.2), die fu- bzw. fs-Umrechnungsfaktoren wurden dabei
jedoch aus der zugeordneten 8+1-Dauerzahlstelle abgeleitet.
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Zdhlausfall

Wenn an manuellen Zahlstellen im Rahmen der SVZ 2021 {iberhaupt keine Zahlungen
durchgefiihrt worden waren und fiir diese Zahlstellen auch keine Reduktionsart 1 im Z&hl-
stellenverzeichnis ausgewiesen war, dann wurden keine Ergebnisse ermittelt und als Ken-
nung die Zahlart , Keine Werte” (KW) in der Ergebnistabelle ausgewiesen.
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4 Hochrechnung und Fort-
schreibung der Temporaren
Messungen (TM)

TM-Zahlungen, die im Rahmen der SVZ 2021 an einbahnigen BundesstralRen durchgefiihrt
wurden, wurden analog zu den manuellen Zdhlungen auch nach dem Flachenregionsmo-
dell hochgerechnet. Dabei ist fiir die TM nur die Hochrechnungsstufe 2 relevant, da fiir
vollstdndige Wochenzdhlungen mittlere Tageswerte je Zdhlwoche und bei unvollstandigen
Wochenzdhlungen zumindest Tageswerte pro Zdhltag vorliegen.

Die Methodik zur Hochrechnung der TM-Zahlungen auf JahreskenngréRen basiert auf den
in /SCHMIDT 2013/ beschriebenen Verfahren. Die temporaren Messungen werden i.d.R.
wochenweise durchgefiihrt, idealerweise fir mindestens zwei Wochen auBerhalb der
Schulferien und eine Woche innerhalb der Schulferien.

Da die fur die SVZ 2021 zu berlcksichtigenden TM-Zahlungen seit der SVZ 2015 in einem
Zeitraum von 6 Jahren (2016 bis 2021) stattgefunden haben (vgl. Kap. 2.8), wurden die
Zahldaten zunachst auf die JahreskenngroRen im Zahljahr hochgerechnet (vgl. Kap. 4.2). In
einem weiteren Schritt wurden die JahreskenngréRen dann auf das Jahr 2021 fortge-
schrieben (vgl. Kap. 4.3).

GemaR der in /SCHMIDT 2013/ beschriebenen Methodik wird empfohlen, die TM-Messun-
gen immer wochenweise durchzufiihren und entsprechend dann auch die mittleren Ta-
geswerte je Zdhlwoche auf JahreskenngréBen hochzurechnen. Die Empfehlung einer wo-
chenweise Hochrechnung ergibt sich auch aus einer Untersuchung von /LENSING 2018/, in
der flir TM-Zahlungen 2017 in Bayern ein Vergleich der Hochrechnung auf Basis von Ta-
geswerten und auf Basis von Wochenwerten durchgefiihrt wurde.

Nur wenn die Zdhldaten eine wochenweise Hochrechnung nicht zulieRen, da keine voll-
standige Zahlwoche vorlag, oder bei einer wochenweisen Hochrechnung nicht alle Ver-
kehrskenngrofRen ermittelt werden konnten, wurde eine tagesweise Hochrechnung durch-
gefiihrt. Um moglichst wenig Zahlwochen, fiir die nach der Plausibilisierung der Zahldaten
keine vollstandige Zahlwoche mehr zur Verfiigung stand, von der Hochrechnung auszu-
schliefen, wurde eine tagesweise Hochrechnung unter den folgenden Randbedingungen
zugelassen:

e Wenn nach der Plausibilisierung und ggf. Schatzung von bis zu 3 Stunden fehlender
Zahldaten oder fehlerhaften Zahldaten keine vollstandige Woche vorliegt.

e Wenn bei tagesweiser Hochrechnung sowohl Werktage W als auch Urlaubswerktage
U vorhanden sind, aber bei wochenweiser Hochrechnung eine der beiden Fahrtzweck-
gruppen fehlt, da dafir keine vollstandige Zahlwoche vorliegt.

e Wenn in den verfligbaren Tagen mindestens 1 Werktag, 1 Freitag und 1 Sonntag vor-
handen sind.

e Wenn die Anzahl der bei der Hochrechnung beriicksichtigten Tage mehr als doppelt
so hoch ist wie bei einer wochenweisen Hochrechnung
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Eine Ubersicht zur Anzahl der in der SVZ 2021 beriicksichtigten TM-Zdhlungen gibt Tab. 27.
In den Jahren 2016 bis 2019 sind jeweils an rund 800 bis 1.000 Zahlstellen TM-Zahlungen
durchgefiihrt worden, im Jahr 2020 aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie deut-
lich weniger. Im Jahr 2021 wurden an insgesamt 1.523 Zahlstellen TM-Zahlungen durchge-
fihrt. Der Anteil der wochenweise hochgerechneten TM-Zahlungen liegt je nach Jahr im
Bereich von 50% bis 80% und an tber der Halfte der Zahlstellen wurden jeweils 3 und
mehr Wochen gezahlt (ausgenommen das Jahr 2020).

Anzahl Anzahl Anzahl Messkampagnen
Jahr [ TM- Zahl- Hoch- HR . HR .

stellen | rechnung wochenweise | tagesweise 3 und mehr > Wochen  Woche weniger als1

Wochen Woche

2016 826 761 578 76% 183  24% 541 1% 189  25% 76 10% 8 1%
2017 782 693 554  80% 139 20% 497  72% 218 31% 83 12% 6 1%
2018 950 911 692  76% 219 24% 590 65% 295  32% 59 6% 3 0%
2019 1030 1010 659 65% 351 35% 587 58% 330 33% 98 10% 11 1%
2020 102 95 62 65% 33 35% 34 36% 45 47% 21 22% 2 2%
2021 1523 1513 780  52% 735 49% | 1101  73% 326 22% 88 6% 8 1%

Tab. 27: Anzahl der Zihlstellen, fiir die TM-Messungen in dem Zeitraum 2016 bis 2021 durchgefiihrt wurden,
Angaben zu Anzahl der Zahlwochen und Anteil der wochenweise und tagesweise Hochrechnung
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In einigen Fallen lagen aus dem Zeitraum 2016 bis 2021 fir eine TM-Zahlstelle Zahlungen
aus mehr als einem Jahr vor. In diesem Fall wurden zunachst die Ergebnisse aller Jahre
hochgerechnet und soweit erforderlich auf das Jahr 2021 fortgeschrieben, aber stets die
Daten aus dem aktuellsten Jahr fir die finale Ergebnisdarstellung verwendet. Nur wenn
diese aus Plausibilitdtsgrinden verworfen wurden, wurde auf die Ergebnisse eines alteren
Jahres zurlickgegriffen.

4.1 Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren

Da die Hochrechnung der Zahldaten immer innerhalb des Zahljahres erfolgt, wurden fir
alle Jahre, in denen TM-Zadhlungen stattgefunden haben, Hochrechnungsfaktoren aus den
Daten der Dauerzahlstellen ermittelt. Zunachst wurde fiir jedes Jahr das relevante Kollek-
tiv von Dauerzdhlstellen nach den gleichen Kriterien ausgewahlt wie in Kap. 3.3.1 fiir die
MZ fiir das Jahr 2021 beschrieben.

Aus den Daten der Dauerzahlstellen wurden pro Flachenregion Hochrechnungsfaktoren
pro Fahrzeugart g und Fahrtzweckgruppe V fir jede Zdhlwoche ZW gemaR folgendem all-
gemein formulierten Ansatz ermittelt:

czwyveg = DTVvg / Qzwge

d.h. der Woche/Jahr-Faktor c ist definiert als der Quotient aus dem Jahresverkehr DTV pro
Fahrtzweckgruppe V (W, U, S, NZB_DiMiDo, NZB_Fr, NZB_So) und Fahrzeugart g (LVm,
Bus, Krad, LoA, LZ) zum mittleren Tagesverkehr Q der Zahlwoche ZW.

Es wurden die Woche/Jahr-Faktoren jeder Dauerzihlstelle in den Flachenregionen be-
stimmt und daraus pro Flachenregion mittlere Faktoren gebildet. Es wurde dabei beriick-
sichtigt, dass eine Zahlwoche prinzipiell an jedem Tag im Jahr starten kann und mindes-
tens 7 vollstdandige zusammenhangende Tage enthalten muss.
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Analog zu den MZ wurden fiir den Personenleichtverkehr LVm fiir die Ermittlung der
Hochrechnungsfaktoren zusatzlich Regressionsanalysen auf Basis der Daten der Dauer-
zahlstellen durchgefihrt. Dazu wurde gemaR /SCHMIDT 2013/ folgende Gleichung aufge-
stellt:

czwyvvm =0+ B - ferum+vy - bso,tvm + 6 - b, vm + € -+ Qzw,vm

Dabei gehen die EinflussgrofRen fer, b, bso und der mittlere Tagesverkehr Q der Zéhlwo-
che fur den LVm ein. Die Koeffizienten a bis € wurden pro Flachenregion und Zdhlwoche
Uber die Regressionsanalysen auf Basis der Daten der Dauerzahlstellen abgeleitet.

Analog zu den Woche/Jahr-Faktoren wurden fir eine Hochrechnung auf Tagesbasis ent-
sprechende Tag/Jahr-Faktoren benotigt, die pro Flachenregion fiir jeden Zahltag aus den
Daten der Dauerzihlstellen in gleicher Weise abgeleitet wurden wie die Woche/Jahr-Fak-
toren.

Wurden fiir einzelne Zdhlwochen oder Zahltage bei den Regressionsanalysen fiir den Per-
sonenleichtverkehr LVm keine signifikanten Zusammenhange gefunden (Bestimmtheits-
maRk R?< 0,5), wurden die aus den Mittelwerten der einzelnen Dauerzihlstellen in den
entsprechenden Flachenregionen gebildeten Woche/lahr-Faktoren bzw. Tag/Jahr-Fakto-
ren zur Hochrechnung verwendet. AuRerdem wurden bei den Regressionsanalysen analog
zum Vorgehen bei den MZ AusreifRer nach dem Verfahren der Cook’s Distance identifiziert
und ausgeschlossen.

Die Hochrechnungsfaktoren fiir Bus, LoA, LZ und der Krdader ergeben sich generell als Mit-
telwerte der einzelnen Woche/Jahr-Faktoren pro Zahlwoche bzw. Tag/Jahr-Faktoren pro
Zahltag aller Dauerzahlstellen der jeweiligen Flachenregion.

Entsprechend dem beschriebenen Vorgehen wurden aus den Daten der Dauerzahlstellen
pro Flachenregion Woche/Jahr-Faktoren und Tag/Jahr-Faktoren pro Fahrzeugart (LVm,
Bus, Krad, LoA und LZ) und Fahrtzweckgruppe (Werktag (W), Urlaub (U), Sonntag (S) und
fir den NZB (DiMiDo, Fr, So)) fir alle Zdhlwochen und Zahltage ermittelt.

AbschlieRend wurden die Faktoren fir die einzelnen Zahlwochen und Zahltage - analog zu
den Hochrechnungsfaktoren fiir die MZ - im Hinblick auf extreme Werte tGberprift und li-
mitiert.

4.2 Hochrechnung im Zahljahr

Zur Hochrechnung der TM-Zahldaten auf JahreskenngréRBen wurden die aus den Dauer-
zahlstellen abgeleiteten Woche/Jahr-Faktoren bzw. Tag/Jahr-Faktoren eingesetzt (vgl.
Kap. 4.1).

Flr den Personenleichtverkehr LVm wurden die Hochrechnungsfaktoren auf Basis der in
Kap. 4.1 aufgefiihrten Gleichung ermittelt. Die daflir benétigten Regressionskoeffizienten
lagen aus der Auswertung der Dauerzahlstellen pro Zdhlwoche bzw. Zahltag vor. Die au-
Rerdem bendtigten Einflussgrofen fer, bso und ber und der mittlere Tagesverkehr Q wur-
den aus den (mittleren) Tageswerten der Zdhldaten der jeweils hochzurechnenden TM-
Zahlstelle ermittelt. Bei fehlenden Ferienzahlungen wurde der fer-Faktor zu 1 gesetzt.
Diese Festlegung basiert auf der Annahme, dass in Ferienregionen TM-Zdhlungen in den
Ferienwochen durchgefiihrt wurden und fir die Zahlstellen, fir die keine Ferienzahlungen
durchgefiihrt wurden, kein signifikanter Ferieneinfluss erwartet wird, d.h. DTVy = DTVw
gesetzt werden kann.
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Die wochenweise Hochrechnung pro Zahlstelle wurde nach folgendem Ansatz durchge-
fahrt:

DTVvg=czwyve - Qzwg

d.h. der Jahresverkehr DTV pro Fahrtzweckgruppe V und Fahrzeugart g ergibt sich als Pro-
dukt des mittleren Tagesverkehrs Q pro Zahlwoche ZW und Fahrzeugart g (LVm, Krad, Bus,
LoA, LZ) mit dem Woche/Jahr-Faktor c pro Fahrtzweckgruppe V (W, U, S, NZB_DiMiDo,
NZB_Fr, NZB_So).

Bei einer tagesweisen Hochrechnung wurde ausgehend von den mindestens fiir einen
Werktag, Freitag und Sonntag vorliegenden gezéhlten Tageswerten (Qzg) der Jahresver-
kehr pro Fahrzeuggruppe V tiber die entsprechenden Tag/Jahr-Faktoren czv,¢ ermittelt.

Zusatzlich wurde bei der Hochrechnung beriicksichtigt, dass bei Einsatz von nur einem
Zahlgerat vor allem bei héheren DTV-Werten eine Aufwertung der Richtung 2 durchzufiih-
ren ist, da in solchen Fallen durch die Abschattung auf der vom Gerét entfernt gelegenen
Fahrtrichtung einige Fahrzeuge nicht korrekt erfasst werden. Es wurde hierzu auf die Er-
gebnisse von Analysen aus /BASt 2018/ zurlckgegriffen. Dort wurden umfangreiche Da-
tensatze von TM-Zahlungen ausgewertet und unter der Annahme, dass im Mittel die Be-
lastungen beider Fahrstreifen gleich hoch sind, ein Korrekturfaktor fir die Richtung 2 ab-
geleitet. Die Ergebnisse zeigen, dass fur Tageswerte im Bereich von 7.000 Kfz/24h die ge-
zahlten Belastungen in Richtung 2 im Mittel rund 5% unter denen des nahen Fahrstreifens
(Richtung 1) liegen.

Berechnet wurden die jahresmittleren DTV-Werte differenziert fiir die Fahrtzweckgruppen
Werktag (W), Urlaub (U), Sonntag (S) und fiir den NZB (DiMiDo, Fr, So). Die Gesamt-DTV-
Werte (fiir alle Tage des Jahres) ergeben sich durch Gewichtung mit der Anzahl der Tage n
je Fahrtzweckgruppe analog zum Vorgehen bei den MZ (vgl. Kap. 3.3.3).

Als Ergebnis der Hochrechnung der TM-Zahldaten liegen pro Zahlstelle alle verkehrlichen
KenngroRen vor. Bei der Genauigkeit TZ-4 (vgl. Kap. 2.8) wird in Bezug auf die Berechnung
der Larmkennwerte (vgl. Kap. 6.2) der gesamte SGV (LoA + LZ) der Gruppe der LZ zugeord-
net.

4.3 Fortschreibung der Verkehrsdaten auf 2021

Flr die TM-Zahlstellen, die nicht im Jahr 2021, sondern in den Jahren 2016 bis 2020 ge-
zahlt und auf die Jahreskennwerte im Zahljahr hochgerechnet wurden, war es notwendig
eine Fortschreibung der Jahreskennwerte auf das Jahr 2021 vorzunehmen. Dies erfolgte
analog zu dem Vorgehen fiir die SVZ 2019 /SCHNEIDER 2022/.

Flr die Fortschreibung wurden zundchst auf Basis der Daten der Dauerzéhlstellen fir die
Jahre 2016 - 2020 Fortschreibungsfaktoren ermittelt. Es wurde dabei das gleiche Kollektiv
von Dauerzahlstellen verwendet, wie fur die Ableitung der Hochrechnungsfaktoren fir die
entsprechenden Jahre (vgl. Kap. 4.1). Es wurden dazu pro Dauerzahlstelle fur die Jahre
2016 bis 2020 die DTV-Werte pro Fahrzeugart, fir die Fahrtzweckgruppen W, U, S und
NZB (DiMiDo, Fr, So) und fir den Jahresmittelwert benétigt.

Die Ermittlung der Fortschreibungsfaktoren erfolgte pro Flachenregion aus den Daten der
Dauerzahlistellen nach folgendem Ansatz:

fugxy = DTVvgy / DTVvgx
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d.h. der Fortschreibungsfaktor f zur Fortschreibung vom Startjahr x auf das Zieljahr y pro
Fahrzeugart g (LVm, Bus, Krad, LoA, LZ) und Fahrtzweckgruppe V (W, U, S, NZB_DiMiDo,
NZB_Fr, NZB_So) ergibt sich als Quotient des entsprechenden Jahresverkehrs von Zieljahr
y zu Startjahr x.

Bei den aus den Daten der einzelnen Dauerzdhlstellen ermittelten Fortschreibungsfakto-
ren wurden fir die Fahrzeugarten Krad und Bus die Begrenzungen min = 0,7 und max=1,3
bericksichtigt, da insbesondere bei diesen Fahrzeugarten in einigen Fallen hohe Extrem-
werte auftraten, die betroffenen Dauerzahlstellen aber nicht insgesamt aus dem Kollektiv
entfernt werden sollten. Fir die Gbrigen Fahrzeugarten (LVm, LoA, LZ) wurde Uberpriift,
ob extreme Fortschreibungsfaktoren vorlagen, die aber nur in wenigen Ausnahmefallen
begrenzt werden mussten.

Pro Flachenregion wurden die Fortschreibungsfaktoren als Mittelwerte der Fortschrei-
bungsfaktoren aller Dauerzihlstellen in der Region ermittelt.

Die Fortschreibung der VerkehrskenngrofRen vom Startjahr x auf das Zieljahr y wurde pro
Fahrzeugart g und Fahrtzweckgruppe V fir jede betroffene TM-Zahlstelle aus den Jahren
2016 - 2020 nach folgendem Ansatz durchgefihrt:

DTVV,g,y = fV,g,xy . DTVV,g,x-

Die Gesamt-DTV-Werte (fir alle Tage des Jahres) wurden durch Gewichtung mit der An-
zahl der Tage (n) je Fahrtzweckgruppe, wie in Kap. 3.3.3 fiir die manuellen Zahlstellen be-
schrieben, ermittelt.

Als Ergebnis der Fortschreibung liegen fiir alle TM-Zahlstellen mit Zahlungen in den Jahren
2016 - 2020 die verkehrlichen KenngréRen 2021 vor.
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5 Bemessungsverkehrsstar-
ken

5.1 Kennwerte aus dem HBS 2015

Im ,Handbuch fir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen (HBS 2015)“ in der Aus-
gabe 2015 /FGSV 2015/ sind gegeniiber friiheren Fassungen Anderungen bei der Defini-
tion der Bemessungsverkehrsstarken erfolgt. Dies sind im Wesentlichen:

e Die als Bemessungsverkehrsstarken zugrunde gelegten Werte stellten frither die 30.
hochste Stunde aus den nach Fahrtzweckgruppen Werktag (W), Urlaub (U) und Sonn-
tag (S) differenzierten Dauerlinien der stiindlichen Verkehrsstarken eines Jahres dar.
Diese 30. Stunde wurde mit dem HBS 2015 durch die 50. Stunde ersetzt, was auch
den ECE-Festlegungen entspricht. Ferner entfiel der Bezug auf die Fahrtzweckgrup-
pen. Die 50. hochste Stunde bezieht sich somit auf die Dauerlinie aus allen Stunden-
werten eines Jahres und wird im HBS als Bemessungsverkehrsstarke gs bezeichnet.

e Da fiir die Bemessung auch der Schwerverkehr (SV) eine wesentliche GroRe darstellt,
muss zusatzlich der SV-Anteil an der Bemessungsverkehrsstarke des Kfz-Verkehrs be-
stimmt werden. Durch die Zusammenfassung von Werktagsstunden mit héheren SV-
Anteilen und Sonntagsstunden mit geringeren SV-Anteilen kann es zu starken Unter-
schieden des SV- Anteils innerhalb der 50 héchsten Stunden kommen. Im HBS wurde
daher festgelegt, dass der bemessungsrelevante SV-Anteil (bsv) als Medianwert der
SV-Anteile in den 45 bis 55 hochsten Stunden des Kfz-Verkehrs berechnet werden soll.

e Im alten HBS (vor 2015) erfolgte nur die Bemessung von Autobahnen und tbrigen
zweibahnigen StraBen richtungsgetrennt, die Bemessung einbahniger LandstralRen
hingegeben richtungsgemeinsam. Nach HBS 2015 werden nun auch alle einbahnigen
LandstraRen richtungsgetrennt bemessen. Dafiir werden generell die MSV-Werte fiir
beide Richtungen bendtigt und nicht nur die der starker belasteten Richtung, da auch
die schwacher belastete Richtung aus baulichen Randbedingungen (z.B. Steigung)
malgebend sein kann.

Im Rahmen der SVZ 2021 wurden analog zur SVZ 2015 die Bemessungsverkehrsstarken
richtungsgetrennt ermittelt. Hierbei wurde fir die Bemessungsverkehrsstarken nicht die
Bezeichnung gs (wie im HBS 2015) sondern die Bezeichnung MSVgi1 und MSVgi2 und fir
den bemessungsrelevanten SV-Anteile die Bezeichnung bsy ri1 und bsy ri2 verwendet.

Im Folgenden werden die im Rahmen der SVZ 2021 verwendeten Berechnungsanséatze zur
Ermittlung der Bemessungsverkehrsstarken, getrennt nach zweibahnigen und einbahnigen
Strallen, dargestellt.

5.2 MSV-Werte und bsy-Anteile fiir Zahlstellen in Streckenzii-
gen

Fir die Zahlstellen an zweibahnigen StraRen, also im Wesentlichen an Autobahnen und ei-

nigen wenigen als Streckenziige behandelten Abschnitte an BundesstraBen, wurden nicht

nur die Ergebniskennwerte DTV richtungsgetrennt nach dem Streckenzugmodell ermittelt
(vgl. Kap. 3.2.3), sondern auch die Bemessungskennwerte MSV und bsy liber eine direkte
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Verknipfung mit den Daten der Dauerzihlstellen in den entsprechenden Streckenziigen
ermittelt.

Die Berechnung der MSV-Werte fiir eine manuelle Zahlstelle in einem Streckenzug er-
folgte pro Richtung durch Multiplikation der DTV-Werte mit den Kennwerten dso,r,0z, die
aus den Daten der Dauerzahlstellen im jeweiligen Streckenzug abgeleitet wurden:

MSVimz = dsorpz © DTVikizmz

Die Kennwerte dsor,0z wurden pro Richtung aus dem Verhaltnis von MSV zu DTV der im
Streckenzug vorhandenen Dauerzdhlstellen berechnet. Diese Kennwerte liegen in der Jah-
resauswertung der Dauerzahlstellen der BASt vor. Bei mehreren Dauerzahlstellen in einem
Streckenzug wurde das arithmetische Mittel der dso-Werte ermittelt.

Die bemessungsrelevanten SV-Anteile bsv,r wurden von den im Streckenzug liegenden
Dauerzahlstellen direkt ibernommen - diese liegen auch in der Jahresauswertung der
BASt vor - und auf die manuelle Zahlstelle Gbertragen. Bei mehreren Dauerzihlstellen
wurde hier ebenfalls das arithmetische Mittel gebildet.

Die Berechnungsschritte werden anhand der BAB-Beispielzéhlstelle aus Kap.3.2.3 mit fol-
genden DTV-Werten erlautert:

DTVri1 =37.683 Kfz/24h
DTVR2 =37.073 Kfz/24h

Aus der Dauerzahlstelle des zugeordneten Streckenzuges, in dem die manuelle Zahlstelle
liegt, ergeben sich fiir dso,r,0z die folgenden Werte:

dsori1 = 3.008 /32.921 = 9,137%, dsori2 = 3.345/32.814 = 10,194%
Diese wurden zur Ermittlung von MSV; der manuellen Zahlstelle verwendet:

MSVri1 9,137% - 37.683 = 3.443 Kfz/h

MSVri2

10,194% - 37.073 = 3.779 Kfz/h

Die Werte fiir die bemessungsrelevanten SV-Anteile bsv,r wurden direkt von der Dauerzéh-
stelle Ubertragen:

bsvr1 = bsvrioz = 12,8%, bsvrz = bsvrizoz = 11,5%

5.3 MSV-Werte und bsy-Anteile fiir manuelle Zahlistellen (MZ2)
in Flachenregionen

Wie bereits in friiheren Untersuchungen festgestellt (z.B. /Arnold 2013/) und auch im Me-
thodik-Bericht zur SVZ 2015 /SCHMIDT 2020/ beschrieben, ist die Ermittlung der GréRen
MSV und bsy insbesondere fiir die manuellen Zahlstellen in Flachenregionen schwierig. Die
in der SVZ 2015 dazu verwendeten Gleichungen sind komplex und wurden als Ergebnis
von Tests zahlreicher Regressionsanalysen mit vielen unterschiedlichen EinflussgréRen er-
mittelt, wobei keine einfache lineare und deutliche Abhangigkeit fiir MSV und bsy von typi-
schen EinflussgroRen wie DTV, SV, fer, bso und ber gefunden wurde. Auch in /SCHMIDT
2013/ wird das Thema Ermittlung von MSV und bsy behandelt. Dort wird untersucht, ob es
flr TM-Zahlungen zielfihrender ist, diese KenngrofRen direkt aus den Zahldaten oder auf
Basis liberwiegend hochgerechneter EinflussgrofRen abzuleiten. Auch dort wird keine ein-
deutige Empfehlung abgegeben, aber flir Zahlstellen mit Giberwiegend Werktagsverkehr
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wird die direkte Ableitung aus den Zdhldaten empfohlen. Fir Zahlstellen mit iberwiegen-
dem Freizeitverkehr werden weitergehende Untersuchungen empfohlen.

Es wurde daher im Rahmen der SVZ 2021 in Abstimmung mit der BASt festgelegt, dass so-
weit moglich die KenngroRen MSV und bsv direkt aus den Zdhldaten abgeleitet werden
sollen.

A-Zahlstellen

Fur die A-Zahlstellen, fur die sowohl eine Morgen- als auch eine Nachmittagszahlung an
Werktagen vorliegt, wurden die Verkehrswerte der pro Richtung maximal gezahlten
Stunde als MSV und bsy ausgewiesen.

Fur die Beispiel-Zahlstelle aus Kap. 3.3.4, die eine A-Zdhlstelle ist, ergibt sich demnach aus
Tab. 28:

MSVriz = 738 Kfz/h MSVri2 = 733 Kfz/h
bsvri1 = 1,9% bsvr2 = 3,1%
B-Zaihilstellen

Flr die B-Zahlstellen konnte nicht so vorgegangen werden wie bei den A-Zihlstellen, da in
diesen Féllen keine Kenntnisse Uber die Morgenspitzen aus den Zdhldaten vorliegen. Da-
her wurde fir die B-Zdhlungen weiterhin auf das Verfahren aus der SVZ 2015 fur Zahlstel-
len mit DTV < 7.000 Kfz/24h zurtickgegriffen. Da die DTV-Werte fiir B-Zdhlungen nicht rich-
tungsbezogen, sondern nur querschnittsbezogen vorliegen, wurden analog zum Vorgehen
bei der SVZ 2015 richtungsbezogene DTV-Werte durch Halbierung des DTV-Wertes abge-
schatzt. Diese Halbierung kann als zulassig angesehen werden, da sich die Verkehrsmen-
gen von Richtung und Gegenrichtung im Jahresmittel kaum unterscheiden.

Berechnet wurde fiir B-Zahlstellen die Bemessungsverkehrsstarke MSV pro Richtung Gber
folgende Gleichung

MSV: = dsor - DTV,

wobei der Kennwert dso,r aus einer Gleichung berechnet wird, die auf Basis der Daten des
Dauerzahlstellenkollektivs < 7.000 Kfz/24h ermittelt wurde. Es wurde dazu das gleiche
Dauerzahlstellenkollektiv verwendet wie fiir die Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren
der Verkehrswerte. Es erfolgte die Auswertung aber nicht pro Region, sondern bundes-
weit. Die in der Methodik SVZ 2015 angegebenen Regressionsgleichung zur Ermittlung des
Kennwertes dso fiir Zahlstellen mit DTV <7.000 Kfz/24h wurde verwendet:

dsor = o + B - DTVkrz + v - DTVsy + & - r + € - bsos,vmyr

Die KenngroRRe dso,r wird also in Abhangigkeit des DTVkrz-Wertes fiir alle Tage im Jahr
(Querschnittswert), dem DTVsy-Wert alle Tage im Jahr (Querschnittswert), dem Richtungs-
faktor r und dem richtungsbezogenen Sonntagsfaktor bso3 wvm,r aus den Dreistundenwerten
des LVm ermittelt. Die Regressionskoeffizienten a bis € wurden (iber die Regressionsana-
lyse aus den Daten der Dauerzdhlstellen bestimmt und lauten wie folgt:

o = 0,092603, B = -0,000002, y = -0,000023
6 =0,029819, € = 0,038720

Die Berechnung des bemessungsrelevanten SV-Anteils bsy,r erfolgte gemaR der Methodik
SVZ 2015 /SCHMIDT 2020/ liber folgende Gleichung
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bsvr = o + B-psv + V- bsosvmr

wobei psv der Anteil des SV am DTV ist und bsos,Lvm,r der richtungsbezogene Sonntagsfaktor
aus den Dreistundenwerten des LVm. Auch hierfiir wurden die Regressionskoeffizienten a,
B, y vorab liber eine Regressionsanalyse aus den Daten der Dauerzihlstellen (bundeswei-
tes Kollektiv, Teilgruppe DTV < 7.000) ermittelt und lauten wie folgt:

o = 0,085377, B = 80,7818, y =0,723815

Fur jede hochgerechnete B-Zihlstelle wurde der Kennwert dso,r und dariiber MSV, und bsy,r
nach den beschriebenen Ansatzen berechnet. Neben den oben aufgefiihrten Regressions-
koeffizienten wurden die benétigten EinflussgroRen aus den Zdhldaten abgeleitet oder
den hochgerechneten Verkehrskennwerten entnommen.

Es wurden dabei fir die EinflussgréfRen die folgenden Begrenzungen beriicksichtigt:
03 <r <33 und 0,3 < bsezvm < 2,9

Die ermittelten dso-Faktoren selbst wurden analog zur SVZ 2015 auf Werte zwischen 0,08
und 0,30 begrenzt.

Da sich bei hohen Sonntagsfaktoren und gleichzeitig niedrigen SV-Anteilen negative bsy-
Anteile ergeben kdnnen, wurde der bsy-Anteil auerdem analog zur SVZ 2015 nach unten
auf 0,3% begrenzt. Auf eine Begrenzung nach oben wurde verzichtet, da die SV-Anteile an
manchen SVZ-Zahlstellen deutlich Gber denen des Dauerzahlstellenkollektivs lagen und die
mit der Funktion berechneten bsy-Anteile an diesen extremen Zahlstellen plausibel er-
schienen.

5.4 MSV-Werte und bsy-Anteile fiir Temporare Messungen
(TM) in Flachenregionen
Analog zu den Betrachtungen fiir die A-Zahlstellen (vgl. Kap. 5.3) wurde im Rahmen der

SVZ 2021 in Abstimmung mit der BASt auch fiir die TM-Zahlstellen entschieden, die Ver-
kehrswerte der pro Richtung maximal gezahlten Stunde als MSV und bsy auszuweisen.

Daher waren hier keine weiteren Berechnungen durchzufiihren, sondern die Werte fiir
MSV und bsy pro Richtung wurden direkt aus den Zahldaten der Jahre 2016 bis 2021 ent-
nommen.
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6 Berechnung von Larmkenn-
werten

Die Berechnung der Lairmkennwerte 2021 erfolgte pro Zahlstelle ausgehend von den zuvor
pro Fahrzeugart ermittelten DTV-Werten fiir das betrachtete Jahr. Es ist dabei nicht rele-
vant, wie diese DTV-Werte ermittelt wurden, ob durch Hochrechnung oder Fortschreibung
(bei den TM-Z3hlungen aus den Jahren 2016 bis 2020). Relevant ist, dass pro Zahlstelle
mindestens die jahresmittleren VerkehrskenngroRen (jahresmittlere durchschnittliche tag-
liche Verkehrsstarken DTV fiir alle Tage im Jahr) flr die Fahrzeugarten LVm, Krad, Bus, LoA
und LZ vorliegen.

6.1 RLS-90

Die Methodik zur Berechnung der Lairmkennwerte nach RLS-90 /RLS-90/ wird im Metho-
dikbericht der SVZ 2015 /SCHMIDT 2020/ sowohl fiir die in Streckenziigen als auch fir die
in Flachenregionen liegenden manuellen Zahlstellen erldutert.

Nach Absprache mit der BASt wurde fiir die Temporaren Messungen (TM) in Flachenregio-
nen die gleiche Methodik zur Ermittlung der verkehrlichen Larmkennwerte nach RLS-90
angewandt wie flr die manuelle Zdhlungen (MZ), d.h. die Methodik der SVZ 2015. Die in
/Schmidt 2013/ fur die TM vorgeschlagene Methodik, die nicht nur auf die Nutzung der
jahresmittleren DTV-Werte sondern teilweise auch auf die direkte Nutzung der Zdhldaten
abzielt, wurde nicht angewandt.

Gemal der Methodik der SVZ 2015 werden die folgenden verkehrlichen Kenngroen fiir
die Larmberechnung nach RLS-90 bendtigt:

Mg = mittlere stlindliche Verkehrsstarke fiir den Zeitraum Tag (6:00-22:00
Uhr) und Nacht (22:00-6:00 Uhr) als Mittelwert fiir alle Tage des Jahres.

Ptn = mittlerer SV-Anteil fiir den Zeitraum Tag (6:00-22:00 Uhr) und Nacht
(22:00-6:00 Uhr) als Mittelwert flr alle Tage des Jahres.

Lm®) = Mittelungspegel gemaR RLS-90, berechnet aus den obigen vier Einfluss-
groflen:

Lm,tn = Ig (Mgn - (1+0,082-ptn)) - 10 + 37,3.

Fir die KenngroRen M und p sind in der RLS-90 ausgehend vom DTV, differenziert nach
StralBengattung, feste Umrechnungsfaktoren angegeben. Laut RLS-90 ist auf die Anwen-
dung dieser Umrechnungsfaktoren jedoch zu verzichten, wenn geeignete projektbezogene
Untersuchungsergebnisse vorliegen, die zur Ermittlung dieser KenngréRen herangezogen
werden kénnen. Fiir Abschnitte, fiir die Erhebungen durchgefiihrt wurden, kdnnen die da-
raus abgeleiteten KenngréRen das in der RLS-90 ausgewiesene pauschale Umrechnungs-
verfahren ersetzen. Der Mittelungspegel Lm'® fiir die Zeitbereiche Tag (6:00-22:00) und
Nacht (22:00-6:00) wird dann aus diesen verkehrlichen KenngréRen ermittelt.
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6.2 RLS-19

Mittlerweile ist die aktualisierte Richtlinie RLS-19 /RLS-19/ giiltig und dort werden im Ver-
gleich zur RLS-90 zusatzliche verkehrliche KenngréBen zur Larmberechnung benétigt, u.a.
weil die Fahrzeugarten differenzierter beriicksichtigt werden.

Um auch alle relevanten KenngréRen fiir Lirmberechnungen gemaR EU-Umgebungslarm-
kartierung (34. BImSchV) auszuweisen (vgl. BUB, Berechnungsmethode fiir den Umge-
bungslarm von bodennahen Quellen, hier fiir den StraRenverkehr) werden nicht nur die
Angaben fir den Tagzeitbereich und den Nachtzeitbereich, sondern auch fir die Zeitberei-
che Day und Evening ausgewiesen.

In Abstimmung mit der BASt wurde festgelegt, die folgenden verkehrlichen KenngrofRen
pro Zahlstelle zu berechnen:

Qp,d/e/n = mittlere stindliche Verkehrsstarke der Pkw+PkwA+Lfw+Son (P) fir den
Zeitraum Day (6:00 und 18:00), Evening (18:00-22:00) und Night (22:00-
6:00) als Mittelwerte fir alle Tage des Jahres.

Qui,d/e/n = mittlere stindliche Verkehrsstarke der Lkw+Bus (L1) fiir den Zeitraum
Day (6:00 und 18:00), Evening (18:00-22:00) und Night (22:00-6:00) als
Mittelwerte fiir alle Tage des Jahres.

Qu2,d/e/n = mittlere stindliche Verkehrsstarke der LkwA+SattelKfz (L2) fiir den Zeit-
raum Day (6:00 und 18:00), Evening (18:00-22:00) und Night (22:00-6:00)
als Mittelwerte fur alle Tage des Jahres.

Qx,d/e/n = mittlere stindliche Verkehrsstarke der Krad (K) fiir den Zeitraum Day
(6:00 und 18:00), Evening (18:00-22:00) und Night (22:00-6:00) als Mit-
telwerte fir alle Tage des Jahres.

Die entsprechenden ,, Q-Werte” fiir den Tagzeitbereich 6:00 bis 22:00 kdnnen anschlie-
Rend aus den obigen ,Q-Werten” fur die Zeitbereiche Day und Evening berechnet werden:

Qit = 1/16 - ((12-Qid) + (4-Qie) ), miti=P, L1, L2, K.

Die Anteilswerte pi, fir i = Lkw1, Lkw2 oder Krad berechnen sich fiir jeden Tagzeitbereich t
dann wie folgt:

pit = Qi / (Qet + Quie + Quae + Qxt)

Aus den 12+4 ,Q-Werten“ lassen sich dann auch alle gemaR RLS-90 (vgl. Kap. 6.1) relevan-
ten KenngrofRen ermitteln:

Mt = (Qpt + Quit + Quat + Qut), pr = (Quit + Quat) / Mt
analog fiir M, und pn.

Gemal RLS-19 werden die p-Werte fiir Lkw1, Lkw2 und Krad unterschieden, wahrend ge-
maRk RLS-90 nur ein p-Wert (fur die Summe aus Lkw1 und Lkw2) bendtigt wird. Es werden
in den Ergebnissen der SVZ 2021 alle relevanten p-Werte gemaR RLS-19 und RLS-90 ausge-
wiesen.

Wenn die Datenerfassung der Zahlstellen eine Differenzierung des SV nach Lkw1 und Lkw2
nicht zulieR (dies ist bei den TM bei Geraten mit Genauigkeitsklasse TZ4 der Fall) dann
wurde fiir den p-Wert gemaR RLS-19 der SV insgesamt als Lkw2 bericksichtigt.
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6.3 Larmkennwerte fiir Zdhlstellen in Streckenziigen

Far die Zahlstellen in Streckenziigen, insbesondere im Autobahnnetz, erfolgte die Ermitt-
lung der Lirmkennwerte wie bei der Ermittlung der Verkehrskennwerte und der Bemes-
sungsverkehrsstarken streckenzugsbezogen. Ein Streckenzug ist so definiert, dass alle da-
rin liegenden Zahlstellen eine dhnliche Charakteristik aufweisen. Liegen eine oder mehrere
Dauerzahlstellen in diesem Streckenzug, so werden die Erkenntnisse aus diesen kontinu-
ierlichen Zahlungen auf die anderen Abschnitte des Streckenzuges libertragen.

Flr die Dauerzahlstellen liegen in der BASt-Jahresauswertung 2021 die in Kap. 6.2 be-
schriebenen 12 Q-Werte vor.

Zur Ermittlung der Q-Werte fiir die manuellen Zahlstellen (MZ) innerhalb eines Strecken-
zugs wurde das Verhaltnis

bij = Qi / DTV miti=P,L1,L2,K und j=d,en

aus den Daten der Dauerzahlstellen im Streckenzug berechnet und auf die manuellen
Zahlstellen Gibertragen. Da die Q-Werte der Dauerzahlstellen in der Jahresauswertung der
BASt ganzzahlig angegeben werden, wurden die 12 Q-Werte zusatzlich nochmals aus den
Stundendaten der Dauerzdhlstellen ermittelt, um Unplausibilitdten aufgrund von Run-
dungsungenauigkeiten in der Ableitung der Faktoren b;; insbesondere fiir den Nachtzeit-
bereich und die Fahrzeugarten Lkw1, Lkw2 und Krad zu vermeiden.

Letztendlich konnte fiir jede manuelle Zahlstelle aus deren vorliegenden DTV-Werten die
12 benotigten Q-Werte mit Hilfe der aus den Daten der Dauerzahlstellen ermittelten Fak-
toren b;; berechnet werden. Lagen innerhalb eines Streckenzuges mehrere Dauerzahlstel-
len vor, wurde ein mittlerer Faktor verwendet.

Lagen fiir die Dauerzahlstellen eines Streckenzuges keine Daten mit Differenzierung der 12
Q-Werte vor (z.B. bei Geraten mit weniger als 8+1-Fahrzeugartendifferenzierung), dann
wurde zur Berechnung der b-Faktoren auf eine Dauerzahlstelle aus einem benachbarten
Streckenzug mit dhnlichen Verhaltnissen hinsichtlich der Kfz/SV-Aufteilung als Bezugsdau-
erzahlstelle zurlickgegriffen.

Zusatzlich wurden aus den pro Zahlstelle ermittelten Q-Werten die M- und p- Werte pro
Tagzeitbereich gemaR RLS-19 und RLS-90 und auBerdem der Mittelungspegel Lm®> gem3R
RLS-90 (vgl. Kap. 6.1) berechnet.

Die Berechnung der Larmkennwerte fir Zahlstellen in Streckenziigen wird im Folgenden
anhand der BAB-Beispielzahlstelle aus Kap. 3.2.3 erldutert.

Zunachst wurden fir den Streckenzug aus den Daten der der dort liegenden Dauerzahl-
stelle die Faktoren bi; abgeleitet, die in Tab. 28 ausgewiesen sind.

Day (d) Evening (e) Night (n)
bp 0,0619 0,0426 0,0108
by 0,0675 0,0220 0,0128
b2 0,0620 0,0243 0,0199
bk 0,0658 0,0358 0,0093

Tab. 28: Faktoren bi; ermittelt aus dem Quotient Q-Wert pro Tagzeitbereich zu DTV-Wert der Dauerzihlstelle
5016 auf der A46 fiir den Beispielstreckenzug, fiir die Fahrzeugarten P, L1, L2 und K
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Flr die manuelle Beispiel-Z&dhlstelle wurden die folgenden DTV-Werte berechnet (vgl. Kap.
3.2.3):

DTVep = 32.510 + 32.105 = 64.615 Kfz/24h,

DTVu1 1.070 + 46 + 999 + 44 = 2.159 Kfz/24h

DTVi2 = 3.926 + 3.790 = 7.716 Kfz/24h,

DTVk = 132 + 135 = 267 Kfz/24h.

Damit errechnen sich fiir die manuelle BAB-Beispiel-Zahlstelle die in Tab. 29 ausgewiese-
nen Q-Werte und M- und p-Werte fur die verschiedenen Tagzeitbereiche.

Day (d) Evening (e) Night (n) Tag (t)
Qp in Kfz/h 4.002 2.755 696 3.690
Q1 in Kfz/h 146 48 28 121
Q2 in Kfz/h 478 187 154 405
Qx in Kfz/h 18 10 2 16
M in Kfz/h 4.643 3.000 880 4.232
pL1 3,1% 1,6% 3,1% 2,9%
pL2 10,3% 6,2% 17,5% 9,6%
Pk 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%

Tab. 29: Q-Werte und M- und p-Werte fiir die manuelle BAB-Beispielzdhlstelle
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Damit liegt die mittlere stiindliche Verkehrsstarke an der BAB-Beispielzahlstelle nachts mit
880 Kfz/h bei nur einem Flnftel der mittleren stiindlichen Verkehrsstarke tagstiber (4.232
Kfz/h). Der Anteil der Lkw2 liegt nachts bei 17,5% und damit (iber 80% hoher als im Tag-
zeitbereich (9,6%).

Fiir den Mittelungspegel gemaR RLS-90 ergeben sich nach der in Kap. 6.1 ausgewiesenen
Gleichung folgende Werte:

L = lg (M¢ - (1+0,082-py)) - 10 + 37,3 = 76,6 dB(A)

Lmn =1g (Mn - (1+0,082-ps)) - 10 + 37,3 = 71,0 dB(A).

6.4 Liarmkennwerte fiir Zahlstellen in Flachenregionen

Zur Ermittlung der Q-Werte in Flachenregionen fir die manuellen Zahlstellen (MZ) und fir
die TM-Zahlstellen wurden ebenfalls geeignete Faktoren b (die das Verhaltnis von mittle-
ren stiindlichen Verkehrsstarke Q zu DTV beschreiben) benétigt. Diese Faktoren wurden
aus den Daten der Dauerzahlstellen, die auch fiir die Ableitung der Hochrechnungsfakto-
ren fur die Flachenregionen verwendet wurden, ermittelt. Es wurde dabei aber nicht nach
Flachenregionen differenziert, sondern analog zum Vorgehen in den friiheren SVZ, das
bundesweite Kollektiv der Dauerzahlstellen, differenziert nach Bundesstralen und lbrige
StraRen (L, K, G) und nach dem SV-Anteil (<6% und 26%) bericksichtigt.

Es wurden entsprechende Analysen mit den Daten der Dauerzahlstellen durchgefiihrt und
die Faktoren b gemaR folgender Gleichung bestimmt:

bijksv = Qijksv / DTV,
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Hierbei beschreibt der Index i die Fahrzeugarten P, L1, L2, K (vgl. Kap. 6.2), der Index j die
Tagzeitbereiche d,e,n (vgl. Kap. 6.2), der Index k die StralRenklasse B und tbrige (L,K,G)
und der Index SV die SV-Anteilsklasse <6% und 26%. Die ermittelten Faktoren sind in Tab.
30 ausgewiesen.

StraRen-

klassen- SV-Anteil Day (d) Evening (e) Night (n)

gruppe
bp B <6% 0,0657 0,0374 0,0078
b4 B <6% 0,0717 0,0148 0,0098
bio B <6% 0,0695 0,0157 0,0131
bk B <6% 0,0678 0,0378 0,0032
bp B 26% 0,0653 0,0370 0,0085
b4 B 26% 0,0703 0,0157 0,0117
bio B 26% 0,0627 0,0243 0,0188
bk B 26% 0,0691 0,0339 0,0018
bp L/KIG <6% 0,0659 0,0374 0,0074
b4 L/K/IG <6% 0,0710 0,0169 0,0098
bio L/KIG <6% 0,0694 0,0150 0,0126
bk L/KIG <6% 0,0665 0,0402 0,0048
bp L/KIG 26% 0,0654 0,0361 0,0088
b4 L/KIG 6% 0,0713 0,0141 0,0114
bio L/K/IG 26% 0,0661 0,0213 0,0150
bk L/KIG 26% 0,0693 0,0347 0,0024

Tab. 30: Faktoren b zur Berechnung der Q-Werte fiir Zdhlistellen in Flichenregionen (abgeleitet aus dem
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bundesweiten Kollektiv der Dauerzdhistellen in Flichenregionen)

Fir alle manuellen Zahlstellen (MZ) und TM-Zahlstellen in den Flachenregionen wurden
die Q-Werte Uber folgende Gleichung ermittelt:

Qi; = bijksv * DTV
wobei fir die Faktoren bk sv die in Tab. 30 ausgewiesenen Werte verwendet wurden.
Zusatzlich wurden, analog zu dem Vorgehen fir die Streckenzlige, aus den pro Zahlstelle

ermittelten Q-Werten die M- und p- Werte pro Tagzeitbereich gemaR RLS-19 und RLS-90
und auRerdem der Mittelungspegel Lm®® gem3R RLS-90 (vgl. Kap. 6.1) berechnet.

Nachfolgend wird die Berechnung der Lairmkennwerte mit den Daten der Beispielzahl-
stelle in der Flachenregion aus Kap. 3.3.4 beispielhaft durchgefiihrt (BundesstraRe, SV

<6%). Fir die manuelle Beispiel-Zahlstelle wurden die folgenden DTV-Werte berechnet
(vgl. Tab. 25):

DTVep = 5.121 + 4.995 = 10.116 Kfz/24h,

DTVi1 74 + 26 + 120 + 27 = 247 Kfz/24h

DTV =77 + 86

163 Kfz/24h,

DTVk = 61 + 43 = 104 Kfz/24h.

Damit errechnen sich die in Tab. 31 ausgewiesenen Q-Werte und M- und p-Werte fiir die
verschiedenen Tagzeitbereiche fiir die manuelle Beispiel-Zdhlstelle in der Flachenregion
1303.
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Day (d) Evening (e) [ Night (n) Tag (t)
Qp in Kfz/h 664 378 79 593
Q1 in Kfz/h 18 4 2 14
Q2 in Kfz/h 11 3 2 9
Qx in Kfz/h 7 4 0 6
M in Kfz/h 700 389 84 622
pL1 2,5% 0,9% 2,9% 2,3%
pL2 1,6% 0,7% 2,5% 1,5%
Pk 1,0% 1,0% 0,4% 1,0%

Tab. 31: Q-Werte und M- und p-Werte fiir die manuelle Bundesstraf3en-Beispielzahlstelle in der
Flachenregion 1303

Flr den Mittelungspegel gemaR RLS-90 ergeben sich nach der in Kap. 6.1 ausgewiesenen
Gleichung folgende Werte:

Lmt = Ig (M¢ - (1+0,082-pt)) - 10 + 37,3 = 66,4 dB(A)

Lmn =1g (Mn - (1+0,082-ps)) - 10 + 37,3 = 58,1 dB(A).

76 BASt /V 416



77

7 Ergebnisse

7.1 Prifung der finalen VerkehrskenngréRen

Die Hochrechnungsergebnisse fir die manuell gezahlten Zahlstellen und die TM-Zahlstel-
len wurden zusammen mit den Ergebnissen der Dauerzahlstellen in der Ergebnisdatei der
SVZ 2021 zusammengefihrt. Es sind dort auch die ermittelten Bemessungsverkehrsstar-
ken und die LarmkenngrofRen ausgewiesen.

Um moglichst friihzeitig schon vorldufige Hochrechnungsergebnisse berechnen zu kénnen,
wurden im Rahmen der Arbeiten zur SVZ 2021 zunachst mit den noch nicht endgiiltig von
der BASt freigegebenen Daten der Dauerzdhlstellen 2021 vorldufige Hochrechnungsfakto-
ren berechnet und damit fiir das sogenannte synthetische Jahr Hochrechnungen fir alle
MZ- und TM-Zahlstellen durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieser vorldufigen Hochrechnungen
wurden auf Plausibilitat geprift und auch den Landern und den Niederlassungen der Au-
tobahn GmbH des Bundes zur Priifung zur Verfligung gestellt. Deren Riickmeldungen zu
Auffalligkeiten wurden libernommen und in jeweils geeigneter Form umgesetzt. Nach Vor-
liegen der finalen Daten der Dauerzahlstellen 2021 wurden die finalen Hochrechnungsfak-
toren ermittelt und auf dieser Basis die finale Hochrechnung der manuellen Zdhlungen
und der TM-Zahlungen durchgefiihrt.

Far die final hochgerechneten VerkehrskenngréoRBen und den daraus abgeleiteten weiteren
KenngrofRen wurden nochmals Plausibilitatsprifungen durchgefiihrt. Es wurde ein Ver-
gleich der Entwicklung mit den vorliegenden Daten der SVZ-KenngréoRen 2015 durchge-
flhrt und verschiedene weitere HilfsgroRen fir die Prifungen abgeleitet, sowohl fir die
VerkehrskenngréBen als auch fiir die Bemessungsverkehrsstarken und LarmkenngréRen.
Far die in diesem Zusammenhang auffalligen Zahlstellen wurden die Hochrechnungsproto-
kolle und die Zdhldaten der einzelnen Zahltage im Hinblick auf Unplausibilitaten iberprift.
Flr einige wenige Zahlstellen flihrte diese Prifung nochmals zum Ausschluss einzelner un-
plausibler Zdhltage. AuRerdem wurde auch die Plausibilitat der Ergebnisse bei nebenei-
nander liegenden Gultigkeitsbereichen von Zahlstellen mit unterschiedlicher Erfassungsart
(DZ, MZ, TM) liberpriift.

Zusatzlich wurden die jahresmittleren Lkw-Mautdaten (DTV 2021), die pro Streckenab-
schnitt fir die Autobahnen und BundesstralRen ermittelt wurden, zur Plausibilisierung der
ermittelten DTV-SV-Werte herangezogen. Mautpflichtig sind Lkw >7,5t zGG. Daher wurde
streckenabschnittsbezogen tberprift, ob die Ergebnisse aus der SVZ 2021 fiir SV (Lkw >
3,5t zGG und Busse) groRer sind als die Mautverkehre. Entsprechend sollten die DTV-
Werte fir LZ aus der SVZ 2021 tendenziell kleiner sein als die Mautverkehre.

Die finalen Ergebnisse der SVZ 2021 wurden den Landern wieder zur Priifung zur Verfi-
gung gestellt und deren Riickmeldungen geprift und umgesetzt.

Insgesamt sind in der Ergebnisdatei der SVZ 2021 fiir die Bundesfernstraflen Angaben fir
12.591 Z&hlstellen enthalten (vgl. Tab. 32). Davon entfallen 2.787 auf die Autobahnen und
9.804 auf die BundesstralRen. Auf den Autobahnen sind 33% der Zahlstellen mit Daten aus
den Dauerzahlstellen abgedeckt, fiir 61% wurden manuelle Zahlungen durchgefiihrt (vgl.
Bild 8). Auf den BundesstralRen verteilen sich die Zahlstellen zu 8% auf die Dauerzahlstel-
len, 52% auf manuell gezdhlte Zahlistellen und 36% auf TM-Zahlstellen. Der Anteil der
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Zahlstellen, fur die keine Werte ausgewiesen werden konnten, lag fir die Autobahnen bei
6% und fur die BundesstralRen bei 4%.

Auswertungen der Ergebnisse der SVZ 2021 fiir die BundesfernstraRen finden sich im Er-
gebnisbericht zur SVZ 2021.

Die Ergebnisdatei mit den Ergebnissen fiir jede einzelne Zahlstelle steht auf der Homepage
der BASt unter www.bast.de/svz zum Download bereit. Darin sind pro Zahlstelle alle be-
rechneten verkehrlichen KenngrofRen in insgesamt 22 Datenblécken (318 Spalten) tabella-
risch ausgewiesen. Nahere Erlduterungen hierzu finden sich im Ergebnisbericht.

Zahlstellentyp Autobahnen Bundesstraen
davon in: Str?cken- Str?cken- Fléghen- Gesamt
ziigen ziigen regionen

Dz Dauerzéahistellen 915 82 721 803
KW Keine Werte 177 11 315 326
MZ manuelle Z&histellen 1.695 220 4.896 5.116
™21 TM-Zahlstellen mit Zahlung 2021 - - 1.494 1.494
TM16-20 TM-Zahlstellen mit Z&hlung 2016-2020 - - 2.036 2.036
Fz Fortschreibung / Sonderfalle - - 29 29
Summe 2.787 313 9.491 9.804

Tab. 32: Anzahl der Zihlstellen in der Ergebnisdatei der SVZ 2021 fiir die BundesfernstraRen, differenziert
nach StraRenklasse und Zihlstellentyp

Autobahnen BundesstralRen

8%
0%

= Dauerzahlstellen

36%

Keine Werte

= manuelle
Zahlstellen

TM-Z&hlstellen

Bild 8: Anteile der Zihlstellentypen an der Anzahl der Zihlstellen in der Ergebnisdatei der SVZ 2021 fiir die
BundesfernstraBen, differenziert nach Autobahnen und BundesstraRen

7.2 Anderungen gegeniiber der SVZ 2015

Gegeniiber der StraRenverkehrszahlung 2015 gab es fiir die SVZ 2021 einige Anderungen.
Diese betrafen zum einen die Berechnungen der Bemessungsverkehrsstarken, die teil-
weise auf einfacheren Ansétzen basieren als bisher, und zum anderen die Berechnungen
der Larmkennwerte, da neben den Kennwerten gemaf RLS-90 auch die der jetzt glltigen
RLS-19 ermittelt wurden.

Anderungen im Hochrechnungsverfahren fiir manuelle Zdhlungen, die die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse zur SVZ 2015 nennenswert hatten beeinflussen kénnen, wurden nicht vor-
genommen.
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Erstmalig findet sich in dem hier vorliegenden Methodik-Bericht zur SVZ 2021 auch die Be-
schreibung der angewandten Methodik fir die Hochrechnung der Temporaren Messun-
gen (TM), die im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Grundlagenberichts zu den Tem-
poraren Messungen /Schmidt 2013/ beruht. Diese unterscheidet sich nicht grundlegend
von der Methodik zur Hochrechnung der manuellen Zahlungen, wobei die Hochrech-
nungsstufe 1 (von Stundenblock auf Tageswerte) entféllt, da bereits gezdhlte Wochen-
werte bzw. Tageswerte vorliegen.

Bei fehlenden Daten fiir Zahlstellen in Streckenziigen, z.B. durch Ausfall von Dauerzdhlstel-
len oder manueller Zahlungen, konnten in zwei Bundeslandern durch die zuséatzliche Aus-
wertung von Daten automatischer Messquerschnitte von Verkehrsbeeinflussungsanlagen
(sogenannte RDS-Querschnitte) Liicken geschlossen werden. Dazu wurden aus den RDS-
Daten fur ausgewahlte Zdhltage die Stundenwerte als Ersatz fiir eine manuelle Zdhlung
verwendet. Da fiir die RDS-Daten oft plausible Kfz-Werte, aber weniger plausible Daten
zur Fahrzeugartendifferenzierung vorlagen, wurde die Aufteilung nach Fahrzeugarten hau-
fig aus benachbarten Dauerzahlstellen (ibertragen.

Im Gegensatz zur SVZ 2015 wurde im Rahmen der SVZ 2021 nach Abstimmung mit der
BASt darauf verzichtet, fir Zahlstellen, an denen keine Zdhlungen stattgefunden haben,
Verkehrskennwerte auf Basis von z.B. Schatzungen oder Fortschreibung der SVZ 2015 zu
erganzen. Diese Zahlstellen sind in den Ergebnistabellen mit der Zahlart , keine Werte”
(KW) gekennzeichnet.

Insgesamt sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die eigentlich fiir das
Jahr 2020 geplante SVZ erst im Jahre 2021 durchgefiihrt wurde, da im Frithjahr 2020 die
Corona-Pandemie ausgebrochen war und MalBnahmen zu deren Einddmmung teilweise
massive Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen hatten (z.B. Lockdowns, Schulschlie-
Bungen, etc.). Auch das Jahr 2021 war teilweise noch von diesen Auswirkungen betroffen,
daher ist bei der Interpretation der Ergebnisse der SVZ 2021 dieser Aspekt stets mit zu be-
riicksichtigen.

7.3 Hinweise fiir zukiinftige Zdhlungen

Die Erfahrungen aus der SVZ 2021 zeigen, dass der Pflege des Zahlstellenverzeichnisses in
SVZ-Online eine zentrale Bedeutung zukommt. Alle Parameter zur Beschreibung der Zahl-
stellen, z.B. Zahstellenart (MZ, TM, DZ), Langenangaben fir den Giiltigkeitsbereich, Regi-
onsangaben oder Ausrichtung werden sowohl im Hochrechnungsprozess als auch in dem
nachgelagerten Schritt zur Ausweisung der Statistiken mit mittleren DTV-Werten und Jah-
resfahrleistungen pro Bundesland (im Ergebnisbericht) und der UN-ECE-Statistiken bend-
tigt. Bei zukiinftigen Zdhlungen ist noch mehr darauf zu achten und von den zustdndigen
Behorden der Lander zu priifen, dass alle Angaben in SVZ-Online aktuell und korrekt sind.

Auch ist hier - wie auch bei der SVZ 2015 - darauf hinzuweisen, dass die Giite der Hoch-
rechnungsergebnisse sowohl von der Qualitat der Zdhldaten als auch von der Qualitat der
aus den Daten der Dauerzahlstellen abgeleiteten Hochrechnungsfaktoren abhéngt. Daher
sind die Anzahl und die Datengiite der verfliigbaren Dauerzahlstellen von groRer Bedeu-
tung. Bei den Streckenziigen sollte angestrebt werden, dass fiir jeden Streckenzug mindes-
tens die Daten einer Dauerzahlstelle verfligbar sind. Fur die Flachenregionen ist zu emp-
fehlen, die Mindestanzahl von 15 (besser 20) Dauerzahlstellen pro Region, die fiir die Ab-
leitung der Hochrechnungsfaktoren verwendet werden kdnnen, zukiinftig moglichst fur
alle Regionen einzuhalten.
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Es wurde auRerdem von Seiten der Linder angeregt, dass die Zahldaten-Ubersichten mit
den Zahlergebnissen der manuellen Zahlungen fiir jede Zahlstelle zuklnftig bereits nach
dem 1. Halbjahr der Zdhlungen (d.h. noch unvollsténdig) erstellt und an die zustdndigen
Behorden der Bundeslander verteilt werden sollten. Damit wird gewahrleistet, dass schon
frihzeitig auf mogliche Fehler oder fehlende Zahlungen reagiert und ggf. zusatzliche Zah-
lungen im 2. Halbjahr eingeplant werden kénnen.

Des Weiteren wird es als sehr hilfreich angesehen, wenn zukiinftig die Lage der SVZ-Z3hl-
stellen und deren Giiltigkeitsbereiche in dem jeweils aktuellen BISStra-Netz von Seiten der
BASt zur Verfligung gestellt werden kann. Dies wiirde die Arbeiten zur Plausibilisierung
deutlich unterstitzen. Bisher musste diese Zuordnung vom Auswertebliiro zusatzlich
durchgefiihrt werden, wobei eine Teilmenge der SVZ-Zahlstellen aufgrund der unter-
schiedlichen Datenstande dem BISStra-Netz nicht zugeordnet werden konnte.

Bei der Ubernahme der Daten der TM-Zahlungen hat sich gezeigt, dass momentan noch
kein einheitliches Vorgehen zur Ubergabe dieser Daten von Seiten der Linder an die BASt
existiert, auch werden unterschiedliche Formate verwendet. Es wird daher vorgeschlagen,
zuklnftig die TM-Daten in einem einheitlichen Datenformat (TM-Austauschformat oder
TM-Rohdatenformat) zu ibergeben und zuséatzlich eine Gerateeinsatzliste nach fest vorge-
gebener Struktur verbindlich einzufordern. Zudem sollte kenntlich gemacht werden, ob
die Zahldaten bereits einer ersten Plausibilisierung unterzogen wurden oder nicht.

Die manuellen Zdhlungen wurden in einigen Bundesldndern Gber Videozdhlungen durch-
geflihrt, die nachtraglich am Bildschirm ausgewertet wurden. Vermutlich werden zukiinf-
tig Videozdhlungen verstarkt fiir die manuellen Zahlungen eingesetzt. Daher ist zu (iberle-
gen, ob fir diese Zahlungen das Hochrechnungsverfahren so angepasst werden kann, dass
mehr Stunden aus den Zahlungen bei der Hochrechnung bertiicksichtigt werden kénnen.
Dabei ist auch der dann hohere Aufwand bei der Auswertung der Videozahlungen mit ab-
zuwagen.

BASt /V 416



81

Literatur

BAST 2019

Leitfaden zum Einsatz von temporaren Messsystemen bei den StraBenverkehrszahlungen
des Bundes, Bericht der AG-Leitfaden Seitenradar, Hrsg. Bundesanstalt fiir StralBenwesen,
Bergisch-Gladbach, 2019, https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2020/Richtli-
nien-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (letzter Aufruf 19.05.2023)

BAST 2018
Konzeptpapier fiir die StraRenverkehrszdhlung 2020, DTV-Verkehrsconsult GmbH Aachen,
im Auftrag der Bundesanstalt fiir StraRenwesen, Dezember 2018, unverdéffentlicht

ARNOLD 2013

Arnold, M.; Kluth, T.; Ziegler, H.; Thomas, B.: Bemessungsverkehrsstarken auf einbahnigen
LandstraRen. Berichte der Bundesanstalt fur StralRenwesen, Reihe Verkehrstechnik, Heft V
221, Bergisch Gladbach, 2013

BMVBS 2012
Technische Lieferbedingungen fiir Streckenstationen (TLS 2012), Hrsg. Bundesministerium
flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Abt. StraRenbau: Ausgabe 2012, Berlin, 2012

BMVI 2021

Richtlinien fur die StraBenverkehrszahlung 2020 im Jahre 2021 auf den Bundesfernstra-
Ren, Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StB 11,
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2020/Richtlinien-
2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (letzter Aufruf 19.05.2023)

FITSCHEN 2020

Fitschen, A, Nordmann, H., Verkehrsentwicklung auf BundesfernstraRen 2017, Berichte
der Bundesanstalt fiir StraRenwesen, Reihe Verkehrstechnik, Heft V 340, Bergisch Glad-
bach, 2021

HBS 2015
Handbuch fiir die Bemessung von StralRenverkehrsanlagen, Kommission Bemessung von
StraRenverkehrsanlagen, FGSV-Verlag 2015

KUHNEN 1999
SVZ 2000: Ergdnzung des Dauerzdhlstellennetzes auf Bundesstrallen, (Lénderberichte zum
AP 98625/V2). Bundesanstalt fiir StraBenwesen, Bergisch Gladbach, 1999

KUHNEN 2000

Fahrzeugartendifferenzierung an automatischen Dauerzdhlstellen, Datenformat zur Liefe-
rung der Stundenwerte an die BASt (Zwischenbericht zum AP 00 622/V6), Stand: Mérz
2000. Bundesanstalt fiir StraRenwesen, Bergisch Gladbach, 2000

LAFFONT 1998

Laffont, S.; Regniet, G.; Schmidt, G.; Thomas, B.: Erhebungs- und Hochrechnungsmethodik
flr die Durchfiihrung von Strallenverkehrszahlungen (SVZ 2000). Berichte der Bundesan-
stalt fur StraBenwesen, Reihe Verkehrstechnik, Heft V 59, Bergisch Gladbach, 1998

BASt /V 416


https://www.bast.de/DE/Publikationen/Statistik/Verkehrsdaten/2020/Leitfaden-Seitenradar.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bast.de/DE/Publikationen/Statistik/Verkehrsdaten/2020/Richtlinien-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1

82

LENSING 2013
Lensing, N., StralRenverkehrszdhlung 2010 — Methodik, Berichte der Bundesanstalt fiir
StraBenwesen, Reihe Verkehrstechnik, Heft 234, Bergisch Gladbach, Dezember 2013

LENSING 2018

Tempordre Messstellen 2017, Vergleich der Hochrechnung auf der Basis von Tageswerten
und auf der Basis von Wochenwerten, Biiro fiir Angewandte Statistik, im Auftrag der Auto-
bahndirektion Sidbayern, Aachen, Juli 2018

RLS-90
Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen, RLS-90, Ausgabe 1990, der Bundesminister fiir
Verkehr, Abteilung StraRenbau

RLS-19
Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen, RLS-19, Ausgabe 2019, FGSV-Verlag 2019

SCHMIDT 1978

SCHMIDT, G.: Erhebungs- und Auswertemethoden fir Querschnittzahlungen des StraRen-
verkehrs, Teil 1: Untersuchungen zu einem Kurzzahl- und Hochrechnungsmodell. Schrif-
tenreihe Forschung StraRenbau und StraRenverkehrstechnik, Heft 256, Bonn, 1978

SCHMIDT 2013

Schmidt, G., Frenken, T., Hellebrandt, P., Regniet, G. Mahmoudi, S (2013), StraRenver-
kehrszahlungen (SVZ) mit mobilen Mess-Systemen. Erhebungs- und Hochrechnungsme-
thodik, Berichte der Bundesanstalt flir StraRenwesen, Verkehrstechnik Heft 229, 2013

SCHMIDT 2020
Schmidt G. et al., StralRenverkehrszahlung 2015 Methodik der manuellen Zahlungen, Be-
richte der Bundesanstalt flir StraBenwesen, Verkehrstechnik Heft 326, 2020

SCHNEIDER 2022

Schneider C. et al., Fortschreibung / Hochrechnung der Ergebnisse der SVZ 2015 und der
temporaren Messungen 2016-2019 auf das Jahr 2019 fir die Larmkartierung gemal 34.

BImSchV, AVISO GmbH, Berichte der Bundesanstalt fiir Stralenwesen, Verkehrstechnik

Heft V 365, 2022

BASt /V 416



83

Bilder

Bild 1: Ubersicht zur Methodik der Hochrechnung der Z&hldaten von manuellen Zahlungen
und TM-Zahlungen im Rahmen der SVZ 2021

Bild 2: Abgrenzung der Fahrzeugarten (Fahrzeugartenaufteilung nach UN-ECE Vorgaben,
wie sie auch zur SVZ angewandt werden /BMVI 2021/)

Bild 3: Lage der Zdhlstellen auf BundesstraBen mit Kennzeichnung der Giiltigkeitsbereiche
(Beispiel Bayern)

Bild 4: TM-Genauigkeitsklassen /BAST 2019/

Bild 5: Ablauf der DTV-Berechnungen fiir manuelle Zdhlungen (MZ)
Bild 6: Zahlstellen in einem BAB-Streckenzug

Bild 7: Rdumliche Lage der Flachenregionen fiir Deutschland

Bild 8: Anteile der Zahlstellentypen an der Anzahl der Zahlstellen in der Ergebnisdatei der
SVZ 2021 fir die BundesfernstraRen, differenziert nach Autobahnen und BundesstralRen

BASt /V 416



Tabellen

Tab. 1: Zdhltermine der SVZ 2021 (Beispiel Niedersachsen)
Tab. 2: Zahlzeiten der StraRenverkehrszdhlung 2021

Tab. 3: Beispiel einer Ubersicht iiber den Bearbeitungsstand der Eingabe der manuellen
Zahldaten zum Stand 16.06.2021 (Ausschnitt)

Tab. 4: Beispiel einer Zihlstellen-Ubersicht
Tab. 5: Fahrzeugarten-Klassifizierung
Tab. 6: Anzahl der Tage je Fahrtzweckgruppe nv und Bundesland fiir das Jahr 2021

Tab. 7: Zéhlwerte des Hochrechnungsbeispiels fiir die BAB-Zahlstelle 4805 2102, A46
(Ausschnitt aus der Zdhldaten-Ubersicht)

Tab. 8: Stunden-/Tag-Faktoren asryg bzw. asr1,¢ des Hochrechnungsbeispiels, berechnet
aus der zugeordneten Dauerzahlstelle (5016, Neuss-Holzheim)

Tab. 9: Richtungsbezogene Tagesverkehrsstarken Qri,zg des BAB-Hochrechnungsbeispiels
aus Stufe 1 fur Fahrtrichtung 1

Tab. 10: Umrechnungsfaktoren cv,z¢ fiir die in Hochrechungsstufe 1 berechneten
Tageswerte auf Einzel-DTVv,r1 der Fahrtzweckgruppen W, U, S fur Fahrtrichtung 1

Tab. 11: Einzel-DTVr1 aus Hochrechnungsstufe 2 fiir die Fahrtzweckgruppen W, U, S

Tab. 12: Umrechnungsfaktoren cnzsr1,g der aus Hochrechnungsstufe 1 berechneten
Tageswerte auf Einzel-DTVnzsrg flrFahrtrichtung 1

Tab. 13: Einzel-DTVr1 aus Hochrechnungsstufe 2 flir DTVpi-no,nzs, DTVrr,nzs und DTVso,nzs
Tab. 14: DTV, DTVv und DTVnzs je Fahrtrichtung und Gesamtquerschnitt (GQ)

Tab. 15: Anzahl vorhandener Dauerzdhlstellen (DZ) je Flachenregion, Anzahl der
Grenzzdhlstellen und der fir die Hochrechnung einbezogenen DZ

Tab. 16: HR-Gleichungen , -Faktoren (a3, as) der Stufe 1 flr die Hochrechnung nach dem
Flachenmodell je Zahlstellgruppe

Tab. 17: Gleichungen der Umrechnungsfaktoren (cv und cnzs) fiir die Hochrechnung der
Stufe 2 nach Flachenmodell (keine Unterscheidung nach Tagesgruppe und
Zahlstellengruppe)

Tab. 18: Zahlwerte des Hochrechnungsbeispiels fiir die Bundesstrallen-Zahlstelle 1447
0189, B96 (Region 1303)

Tab. 19: Koeffizienten der Regressionsgleichungen sowie EinflussgroRen (und deren
Grenzen min/max) zur Berechnung der Stunden/Tag-Faktoren des LVm (a3wm) aus Stufe 1
fuir das Hochrechnungsbeispiel (fiir den So2 wurde ein BestimmtheitsmaR R?<0,5
ermittelt, daher wurden keine Faktoren tber die Regressionsgleichung ermittelt)

BASt /V 416



85

Tab. 20: Stunden-/Tag-Faktoren der Fahrzeugarten (as,¢ bzw. asg) aus Stufe 1 fiir das
Hochrechnungsbeispiel (fir LVm sind hier die Werte aus Tab. 19 ausgewiesen)

Tab. 21: Tagesverkehrsstarken Qzg aus Stufe 1 fiir das Hochrechnungsbeispiel

Tab. 22: Koeffizienten der Regressionsgleichungen sowie EinflussgrofRen (fer = 1,04246, bso
=0,69221, brr = 0,86708) zur Berechnung der Tag-/Jahr-Umrechnungsfaktoren cv,.vm der
Fahrtzweckgruppen W, U, S fir das Hochrechnungsbeispiel (fer min/max = 0,9137/1,2842,
bso min/max = 0,4876/1,2387, brr min/max = 0,9851/1,2698)

Tab. 23: Einzel-DTVv aus Hochrechnungsstufe 2 fiir die Fahrzeuggruppen W, U und S
Tab. 24: Einzel-DTV aus Hochrechnungsstufe 2 flir DTVpi-no,nzs, DTVFr,nze und DTVso,nzs
Tab. 25: DTV, DTVv und DTVnzs fiir den Gesamtquerschnitt fiir das Hochrechnungsbeispiel

Tab. 26: Medianwerte der Ganglinien-Faktoren feriym, bso,.vm und berivm je StraBenklasse
und Bundesland

Tab. 27: Anzahl der Zahlstellen, fir die TM-Messungen in dem Zeitraum 2016 bis 2021
durchgefiihrt wurden, Angaben zu Anzahl der Zdhlwochen und Anteil der wochenweise
und tagesweise Hochrechnung

Tab. 28: Faktoren bi; ermittelt aus dem Quotient Q-Wert pro Tagzeitbereich zu DTV-Wert
der Dauerzdhlstelle 5016 auf der A46 fir den Beispielstreckenzug, fir die Fahrzeugarten P,
L1, L2 und K

Tab. 29: Q-Werte und M- und p-Werte fiir die manuelle BAB-Beispielzahlstelle

Tab. 30: Faktoren b zur Berechnung der Q-Werte fiir Zdhlstellen in Flichenregionen
(abgeleitet aus dem bundesweiten Kollektiv der Dauerzahlstellen in Flaichenregionen)

Tab. 31: Q-Werte und M- und p-Werte fiir die manuelle Bundesstrallen-Beispielzahlstelle
in der Flachenregion 1303

Tab. 32: Anzahl der Z&hlstellen in der Ergebnisdatei der SVZ 2021 fiir die
BundesfernstraRen, differenziert nach Straenklasse und Zahlstellentyp

BASt /V 416



Schriftenreihe

Berichte der Bundesanstalt fiir StraRen- und Verkehrswesen
Unterreihe ,Verkehrstechnik”

2025

V 393: Optimierung der Abstinde von Anzeigequerschnitten und Messquerschnitten in
Streckenbeeinflussungsanlagen

Schwietering, Lobbering, Abarghooie, Geistefeldt, Marnach

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 394: Optimierte Steuerungsstrategien fiir Lichtsignalanlagen durch die Beriicksichtigung
der Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation (C2X)

Schendzielorz, Schneider, Kiinzelmann, Sautter, Hoger

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 395: Empfehlungen zur Breite von hochfrequentierten Radverkehrsanlagen unter Beriicksichtigung der
Verkehrsqualitdt

Geistefeldt, Brandenburg, Vortisch, Buck, Zeidler, Baier

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 396: Wirkung von Behandlungsanlagen der StraBenentwdsserung im Hinblick auf AFS63
Riter, Grotehusmann, Lambert

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 397: Gestaltung innerortlicher Verkehrswegenetze

Friedrich, Wohnsdorf, Gerike, Koszowski, Baier, Wothge

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 398: Verfahren fiir die Engpass- und Mangelanalyse im stadtischen HauptverkehrsstraRennetz
Vortisch, Buck, Fuchs, Grau, Friedrich, Hoffmann, Lelke, Baier

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 399: Detektion von Radfahrern im signalgeregelten Bereich von Knotenpunkten in Verbindung mit
Absetzung einer Warnmeldung fiir Kraftfahrzeuge

Kaiser, Schade, Czogalla, Abboud, Mischke

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 401: Verflechtungsstrecken zwischen Knotenpunkten an Autobahnen

Geistefeldt, Brandenburg, Sauer, Vortisch, Buck, Baumann, Grau

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 402: Qualititsgerechte Bewertung der LSA-Steuerung fiir den OPNV

Schmidt, Sommer, Briegel, Lambrecht

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 403: Ermittlung von Grundlagen und Bewertungsmethoden einer Okobilanz des StraBenwinterdienstes
Quack, Liu, Gotzfried, Gartiser

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 404: Erfassung der Lang-Lkw im Grenzbereich zu den Niederlanden und der Bundesrepublik
Deutschland

Kathmann, Miiller, Kass, Kass

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 405: Das Potenzial von Verkehrsnebenflachen zur Férderung der Biodiversitdt und ihre Rolle bei der
Ausbreitung gebietsfremder Arten - Untersuchungsraum Berlin

Schleicher, Zippelius, Frey, Kapke, Hofers, Feldmann, Baufeld, Engler, Kleyer

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

BASt /V 416



87

V 406: Verhaltensbezogene LirmminderungsmaBnahmen — Untersuchung des Potenzials von
verhaltensbezogenen LirmminderungsmaBnahmen in der Praxis

Conter, Czuka, Fiebig, Moshona

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 407: Nachhaltigkeit des BundesfernstraBenbaus — Entwicklung eines Monitoringkonzepts zur
Implementierung eines Larmindikators

Eggers, Heidebrunn, Klatt

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 408: Priifverfahren fiir Sensoren zur Messung von Fahrbahnzustdnden — Grundlagenuntersuchungen
zur Kalibrierung der beriihrungslosen Messung von Fahrbahnoberflachentemperaturen

Marin, Augustin, Schalles, Frohlich

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 409: Bestandsaudit bei Instandsetzungs- und ErneuerungsmaBnahmen im Rahmen der baulichen
Erhaltung von Landstraflen

Gerlach, Sonneborn, Schwedler, Balke, Kamberi, Pfeiffer

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 410: Gesamtldrm in der Praxis — Anwendung und Weiterentwicklung des Leitfadens zur
Larmkumulation

Eggers, Eberlei, Lommes, Hanisch, Heidebrunn, Riek

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 411: Wirkung von Markierungen auf die Verkehrssicherheit

Petzoldt, Anke, Schulze, Lippold, Koettnitz, Rohrbach

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 412: Verfahren zur Ermittlung der maBgebenden Verkehrsnachfrage fiir die Planung und Bemessung
von StralRen

Friedrich, Schilling, Sonnleitner, Vortisch, Buck, Baumann, WaBmuth, Reichert, Schroeder

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 413: Barrierefreie Gestaltung von Querungsanlagen an Ortsdurchfahrten von BundesfernstraBen
Boenke, Grossmann, Krieger, Rebstock

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 414: Griinschnitt aus StraRenseitenrdumen - Méglichkeiten der Entsorgung / Weiterverarbeitung und
rechtliche Klarung

Marx, Weiler, Wern

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

V 415: Praxisgerechte Streustoffausbringung auf BundesfernstraBen

Gotzfried, Bunoza

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

2026

V 416: StraBenverkehrszihlung 2021 — Methodik der manuellen Zdhlungen und der temporiren
Messungen

Schneider, Pelzer, Dick, Gallus, Lensing

Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/
heruntergeladen werden.

Fachverlag NW in der Carl Ed. Schiinemann KG
Zweite Schlachtpforte 7 - 28195 Bremen
Telefon (04 21) 3 69 03 - 0 - E-Mail: kontakt@schuenemann-verlag.de

Alternativ konnen Sie alle lieferbaren Titel auch auf unserer Website finden und bestellen.
www.schuenemann-verlag.de

Alle Berichte, die nur in digitaler Form erscheinen, konnen wir auf Wunsch als »Book on
Demand« flr Sie herstellen.

BASt /V 416



www.bast.de



	Kurzfassung – Abstract
	Summary
	Inhalt
	Abkürzungen
	1 Vorbemerkung
	2 Erhebungsplan
	2.1 Zählabschnitte
	2.2 Zähltermine der manuellen Zählungen (MZ)
	2.3 Zählumfang je Zählstelle der manuellen Zählungen (MZ)
	2.4 Zählplanung der temporären Messungen (TM)
	2.5 Fahrzeugarten
	2.6 Zählstellenverzeichnis
	2.7 Zähldaten der manuellen Zählungen (MZ)
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